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Editorial

Aus aktuellem Anlass 
heraus beschäf tigt 
mich die Frage erneut, 
ob in der Gesundheits-
versorgung erzielte 
Gewinne eben dieser 
Gesundheitsversor-
gung entzogen wer-
den dürfen, um damit 
beispielsweise den 
Anteilseignern priva-
ter Einrichtungen der 
Gesundheitsversor-

gung Dividenden auszuschütten. Recht-
liche Gründe stehen dem nicht entgegen. 
Dennoch muss eine kritische Sicht erlaubt 
sein. Nicht umsonst zählt die gesundheit-
liche Versorgung unserer Bevölkerung zu 
den Aufgaben der Daseinsvorsorge. Ge-
meinhin wird unter Daseinsvorsorge die 
staatliche Aufgabe zur Bereitstellung der 
für ein menschliches Dasein als notwendig 
erachteten Güter und Leistungen – die so 
genannte Grundversorgung – verstanden. 
Diese wird über Steuern, Gebühren oder 
eben auch durch die Beiträge der Versi-
cherten zur Gesetzlichen Krankenversiche-
rung finanziert. Der Sicherstellungsauftrag 
für die stationäre Krankenhausversorgung 
liegt bei den Landkreisen und kreisfreien 
Städten, und zwar zeitlich stets und in-
haltlich unabhängig von der Trägerschaft 
der Einrichtungen.
Nun haben wir uns längst daran gewöhnt 
oder vielmehr damit abgefunden, dass die 
Länder ihrer Verpflichtung zur Investitions-
finanzierung im stationären Sektor nur 
noch unzureichend nachkommen. In der 
Folge sehen sich die Krankenhäuser ge-
zwungen, diese Lücke durch so genannte 
Eigenmittel zu erfüllen, d.h. die Kranken-
häuser müssen dafür entsprechende Ge-
winne erwirtschaften. 
Solange diese Gewinne in neue Behand-
lungsmethoden oder medizinische Geräte 
investiert werden, verbleibt das Geld im 
System und dient seiner eigentlichen Be-
stimmung. Mit welcher Berechtigung jedoch 
werden diese Gewinne privatisiert, während 
doch die Kosten sozialisiert werden? 
Ein möglicher neuer Höhepunkt dieser 
Entwicklung ist die Ankündigung des Ge-

Nach Auskunft von Verdi liegt der Markt-
anteil privater Krankenhausbetreiber mitt-
lerweile bei 18 Prozent und übertrifft da-
mit die USA. Kann oder soll ein Markt libera-
lisiert werden, der im Sinn der Wirt schafts -
wissenschaft gar kein klassischer Markt 
ist? Das Gesundheitswesen kennt nicht 
die selbst regulierende Preisbildung von 
Angebot und Nachfrage, die Investitions-
autonomie der Anbieter noch Kundenauto-
nomie oder Konsum- und Vertragsfreiheit. 
Der eine oder andere hält dies sogar für 
ein Grundproblem des Gesundheitswesens. 
Aber löst die Liberalisierung unsere 
Schwie rigkeiten? Hat man nicht mit der 
Liberalisierung des Strommarktes sinken-
de Preise angekündigt? Laut Wikipedia 
(Stand 27. April 2012) werden 80 Prozent 
des deutschen Stroms von vier Konzernen 
produziert. Kann man hier noch von ech-
tem Wettbewerb sprechen oder sehen wir 
uns nicht vielmehr einem Oligopol gegen-
über? Während sich die Gewinne der Ener-
giekonzerne in den letzten Jahren verviel-
facht haben, sind die Verbraucherpreise 
für Strom seit dem Jahr 2000 um über 50 
Prozent gestiegen. Hat die Umwandlung 
der Deutschen Bundesbahn in die Deutsche 
Bahn AG, die zwar noch in öffentlicher 
Hand ist, aber dennoch nach den Maxi-
men eines privaten Unternehmens han-
delt, eine Verbesserung bewirkt? Abgese-
hen davon, dass ich nicht mehr wie früher 

„pünktlich wie die Bahn“ sage (zumindest 
nicht mehr als Kompliment), lässt sich eine 
deutliche Einschränkung des Streckenan-
gebots verzeichnen. Dieses Schicksal darf 
die Gesundheitsversorgung nicht erleiden. 
Und jetzt bediene ich mich sogar aus den 
Argumenten der Wirtschaft. Eine gute In-
frastruktur, für die die gesundheitliche 
Versorgung der Bevölkerung unverzicht-
bar ist, ist eine Voraussetzung für ein in-
novatives und erfolgreiches Deutschland. 

Ihr

Dr. med. Gottfried von Knoblauch zu Hatzbach
Präsident

sundheitskonzerns Fresenius, die Mehrheit 
der privaten Rhön Klinikum AG überneh-
men zu wollen. Zum Fresenius-Konzern 
gehören mehrere weltweit handelnde Un-
ternehmensbereiche: Fresenius Medical 
Care (Produkte und Dienstleistungen für 
Patienten mit chronischem Nierenversa-
gen), Fresenius Kabi (Infusionstherapie, 
enterale und parenterale Ernährung, Infu-
sions- und Transfusionstechnologie, Am-
bulatory Care), Fresenius Helios (Kranken-
häuser) und Fresenius Vamed (Projekt- und 
Managementgeschäft von Gesundheits-
einrichtungen) sowie Fresenius Biotech 
(Entwicklung und Vermarktung von bio-
pharmazeutischen Therapien). Fresenius 
Helios kann so bei Fresenius Kabi und 
Fresenius Medical Care einkaufen, sich der 
Managementunterstützung von Fresenius 
Vamed bedienen und über Fresenius Bio-
tech in den eigenen Häusern forschen und 
entwickeln. Sicher lassen sich in diesem 
Geflecht die Gewinne an der gewünschten 
Stelle erzielen. Selbst mir als einfachem, 
ambulant tätigen Arzt leuchtet dieses Ge-
schäftsmodell in seiner vertikalen Tiefe 
ein. Wohl gemerkt, dies ist kein Vorwurf 
an Vorstände oder Investoren, die sich 
wirtschaftlich auf legalem Boden bewe-
gen. Der mögliche Spielraum wird von 
Staat und Gesellschaft abgesteckt.
Bereits jetzt ist Fresenius Helios der größte 
private Krankenhausbetreiber in Deutsch-
land. Mit der Übernahme der Häuser der 
Rhön Klinikum AG würde dessen Marktan-
teil nach Expertenschätzungen auf etwa  
7 bis 8 Prozent steigen. Der Vorstandsvor-
sitzende Dr. Ulf Schneider erwartet von 
neu erworbenen Häusern nach fünf Jahren 
eine mindestens 15-prozentige Vorsteuer-
gewinnmarge. Auch das Universitätsklini-
kum Gießen-Marburg müsste dem Genüge 
tun. Die hessische Landesregierung hegt 
die Hoffnung, dass ein neuer Betreiber 
den Ausweg für die bekannten Probleme 
des Rhön Klinikum AG Managements wei-
sen könnte. Diese reichen von nicht ver-
stummenden kritischen Stimmen, z.B. 
NotRuf 113, der abgebrochenen Inbetrieb-
nahme des Partikelzentrums bis hin zu 
den jüngsten Diskussionen um einen Stel-
lenabbau. 

Dr. med. Gottfried von  
Knoblauch zu Hatzbach
(Foto: privat)

Liebe Kolleginnen und Kollegen!
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Diskutieren Sie mit!
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Dr. Eckart von Hirschhausen Autor und Fernsehmoderator 
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Andreas Hieke Fernsehjournalist und Moderator der Hessenschau
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Patient im Internet –
zu Risiken und Nebenwirkungen …
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23. Juni 2012

Frankfurt

Wir bringen Sie
zusammen!

Sie wollen Ihre Praxis abgeben oder 

su chen eine Praxis, um sich niederzulassen? 

Dann kommen Sie zum 3. Hessischen Gründer-

und Abgeber forum der Kassenärztlichen Verei-

nigung Hessen am 23. Juni 2012 nach Frankfurt.

Zwischen 10 und 14 Uhr haben wir folgendes

Angebot für Sie: Neben zahlreichen Fach -

vorträgen, wie z. B. zur erfolgreichen Praxis -

abgabe, können Praxisabgeber auf unserem

Marktplatz ihre Praxis inserieren. Nieder las -

sungs interessierte haben die Möglichkeit ent-

weder direkt auf die Anzeigen zu reagieren

oder selbst ein Inserat zur Praxissuche zu schal-

ten. Außerdem können  sich – wenn ge wünscht

– Praxis ab geber und Existenz gründer direkt 

begegnen.

Veranstaltungsort:

Kassenärztliche Vereinigung Hessen

Georg-Voigt-Straße 15

60325 Frankfurt am Main

23. Juni 2012 • 10 – 14 Uhr

Ihr Inserat nehmen wir auch gerne vorab 

entgegen. Nutzen Sie dazu unser Suche- oder

Biete-Formular auf unserer Homepage 

www.kvhessen.de

Nähere Infos und Anmeldung zum 

3. Hessischen Gründer- und Abgeberforum:

Online über www.kvhessen.de, 

per E-Mail an: praxisforum@kvhessen.de oder 

per Fax an: (0 69) 7 95 02-8168

Sie sind herzlich eingeladen:
Das 3. Hessische Gründer- und Abgeberforum 

Wir freuen uns auf Sie!

F
ot

o:
 S

ch
er

er

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Kassenärztliche
Vereinigung

Hessen

Praxisforum-Frankfurt-HÄBL-ÄZ_ANZ-HÄBL-Praxisforum-Kassel.qxd  05.04.12  14:55  Seite 1
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Die „Neuverteilung“ von Aufgaben in der 

Patientenversorgung wurde von uns als 

Ärztinnen und Ärzte klar und eindeutig 

formuliert: Wir wollen die Delegation und 

lehnen die Substitution von ärztlichen Auf-

gaben ab!

Fast unbemerkt hat sich in den letzten 

Jah ren unmittelbar an „unserer Seite“ eine 

Berufsgruppe entwickelt, die über Jahr-

zehnte im Schatten stand: Die/der Arzthel-

fer/in entwickelte sich zur Medizinischen 

Fachangestellten (MFA). Nicht nur durch 

die Anpassung und Änderung des Berufs-

bildes hat diese Berufsgruppe an Bedeu-

tung für uns gewonnen, sondern auch durch 

die Vielzahl von Möglichkeiten der Weiter-

qualifizierung und damit spezia lisier ten 

Unterstützung unserer Aufgaben ge bie te.

Im Bereich Pflege hat die Entwicklung 

früh eingesetzt. Aus der „Krankenschwes-

ter“ – einen „Krankenbruder“ gab es übri-

gens nie – wurden Pflegende mit einem 

immer stärkeren profilierten Berufsbild. Sie 

waren nach meiner Auffassung nie nur 

„Zuarbeiter/innen“ der Ärztinnen und Ärz-

te, sondern waren und sind in einem  eigen-

ständigen Arbeitsbereich tätig. Die Pfle-

genden haben gelernt sich ihrer Profession 

stärker bewusst zu sein und diese auch 

gegenüber uns als Ärztinnen und Ärzte zu 

vertreten. Viele von uns haben bereits ge-

lernt sie als Partner in der Patientenversor-

gung wahrzunehmen und wertzuschät zen. 

Als Palliativmedizinerin konnte ich die 

Entwicklung der verschiedenen Berufs-

MFA, als fachkompetente Mitarbeiter/innen 

an unserer Seite.

Fortbildungslehrgänge, wie „Ambulante 

Versorgung älterer Menschen“, „Palliativ-

versorgung“ und „Onkologie“ werden be-

reits von verschiedenen Ärztekammern 

nach den Mustercurricula der Bundesärz-

tekammer angeboten. Was jedoch bedeu-

tet, dass wir in die Qualifizierung der MFAs 

investieren müssen, ohne derzeit einen 

finanziellen Vorteil davon zu haben. Glei-

ches gilt in der Regel für die Mitarbeiter/in, 

die an der Fortbildung teilnimmt und eben-

falls investiert. 

Daher sehe ich es als eine wichtige Aufga-

be an, dass wir uns berufspolitisch dafür 

einsetzen unsere Arbeit und die Tätigkeit 

unserer qualifizierten Mitarbeiter/innen so 

vergütet zu bekommen, dass Investitionen 

keine Zusatzbelastung für uns darstellen. 

Auch ist darauf zu achten, dass wir gegen-

über unseren Mitarbeiter/innen dafür Sor-

ge tragen können, entsprechend ihrer Qua-

lifizierung, angemessene Gehälter zu zah-

len. Nur wer fachkompetente Mitarbeiter/

innen hat, kann auch Aufgaben delegie-

ren, z.B. Hausbesuche, Informationsge-

spräche oder ausgewählte Tätigkeiten im 

Rahmen der Palliativversorgung. 

Bei einigen MFA gibt es  Angst oder Un-

sicherheit gegenüber den Aufgaben und  

Tätigkeiten in der Palliativversorgung. Im 

Gegensatz zu den Pflegeberufen sind die 

MFAs nicht bereits durch die Berufsaus-

bildung mit Sterbenden in Kontakt gekom-

gruppen im direkten Handlungsprozess 

beobachten und in der vielseitigen Team-

arbeit erleben. 

Während die Pflege in der Palliativversor-

gung bereits ihren Platz gefunden hat, 

wird die MFA mit ihren Kompetenzen noch 

wenig wahrgenommen. Wir möchten in 

unserer Arbeit unterstützt und entlastet 

werden, dazu ist es jedoch erforderlich, 

Ressourcen zu erkennen und diese ange-

messen zu fördern. Die demographische 

Entwicklung stellt uns dabei vor zusätz-

liche und neue Herausforderungen.

Die Rahmenbedingungen für die Palliativ-

versorgung hat sich in den letzten Jahren 

zunehmend verbessert, jedoch kann man 

immer noch nicht von einer flächendecken-

den guten Versorgungslandschaft spre-

chen. Durch die vertraglichen Strukturen 

der Spezialisierte ambulante Palliativ-

ver sorgung (SAPV) konnte ein wichtiger 

Schritt in die richtige Richtung gesetzt 

werden. Jedoch erreichen wir durch diese 

Maßnahmen nur 10 % der schwerstkran-

ken und sterbenden Patienten. 

Patienten die keinen Anspruch auf eine 

Versorgung nach den Richtlinien der SAPV 

haben, sollten aber ebenfalls keine Angst 

haben müssen, nicht gut versorgt und be-

treut zu werden. Die Entwicklung zeigt 

jedoch, dass die Zahl der Ärzte zurück-

geht. Auch im Bereich der Pflege wird  

bereits vom Zukunftsbild des Pflegenot-

standes gesprochen. Wir brauchen folg-

lich zu  nehmend mehr weiterqualifizierte 

Palliativversorgung,
Kompetenzen der Medizinischen Fachangestellten
Elisabeth Lohmann
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Fortbildung

men. Es bietet sich daher an, insbeson-

dere für Praxismitarbeiter/innen die noch 

sehr unsicher sind, an Fortbildungen teil-

zunehmen, die an das Thema heranführen. 

In unserer Ärztekammer bietet die Carl-

Oelemann-Schule Fortbildungen im Bau-

steinsystem an. D.h. ein/e Teilnehmer/in 

muss sicht nicht gleich zum Gesamtlehr-

gang Palliativversorgung anmelden, son-

dern er/sie kann auch zunächst nur z.B. die 

Fortbildung „Kommunikation mit Schwer-

kranken“ besuchen. 

Die Carl-Oelemann-Schule berücksichtigt 

mit diesem Bildungskonzept sowohl die 

finanzielle Belastung für die Fortbildungs-

Versorgung unserer Patienten gewährleis-

ten zu können. 

Gemeinsam mit unseren qualifizierten Mit-

arbeiter/innen sollten wir die Chance der 

Gestaltungsmöglichkeiten für unsere Ar-

beit in den Praxis und Kliniken nutzen. Zu-

mindest wenn wir, außer arbeiten, auch 

noch das Leben genießen wollen!

Anschrift der Verfasserin
Dr. med. Elisabeth Lohmann-Hrycak

Oberärztin Ambulantes Palliativteam 

der Wetterau

Altkönigstraße 28

61169 Friedberg

teilnahme aber auch u.a. Überlegungen, 

dass nicht jede Praxis sich in der perso-

nellen Situation befindet, eine/n Mitarbei-

ter/in über mehrere Tage freistellen zu 

kön nen. Deshalb Fortbildung im Baustein-

system.

Wer im Nachgang zur Teilnahme an einzel-

nen Bausteinen Interesse hat, sich vertie-

fend mit dem Bereich der Palliativversor-

gung zu beschäftigen, für diejenigen gibt 

es die Möglichkeit am Qualifizierungslehr-

gang für MFA „Palliativversorgung“ teil-

zunehmen. 

Wir brauchen in der Zukunft noch stärker 

die Berufsgruppe der MFA um eine gute 

Aktuelles

Die Palliativmedizin ist im Wesentlichen 

durch die Entwicklung in den stationären 

Hospizen und den Palliativstationen ge-

prägt. Auf dieser Basis sind es gesetzliche 

Bestimmungen, die den Anspruch Betrof-

fener auf spezialisierte ambulante Pallia-

tivversorgung festlegt. Der Gemeinsame 

Bundesausschuss bestimmt nach § 91 

Abs. 4 in den Richtlinien nach § 92 bis zum 

30. September 2007 das Nähere über die 

die gewachsenen Versorgungsstruk turen 

sind zu berücksichtigen. 3. Inhalt und Um-

fang der Zusammenarbeit des verordnen-

den Arztes mit dem Leistungserbringer. 1

Vorgeschichte der  
Spezialisierte ambulante 
Palliativver sorgung (SAPV)
In dem Versorgungsgebiet Potsdam hat 

sich seit 1987, aus dem ehemaligem Be-

Leistungen, insbesondere 1. die Anforde-

rungen an die Erkrankungen sowie an den 

besonderen Versorgungsbedarf der Versi-

cherten. 2. Inhalt und Umfang der speziali-

sierten ambulanten Palliativversorgung ein-

schließlich von deren Verhältnis zur am-

bulanten Versorgung und der Zusammen-

arbeit der Leistungserbringer mit den be-

stehenden ambulanten Hospizdiensten und 

stationären Hospizen (integrativer An satz); 

Entwicklung der Palliativmedizin  
in Potsdam und Mittelmark
Knud Gastmeier

1 Gesetz vom 1. April 2007 (Sozialgesetzbuch V) § 37b SGB V - Spezialisierte ambulante Palliativversorgung
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2 Schneider, N. Amelung, V.E. Buser, K.:Neue Wege in der Palliativversorgung, Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2005

zirkskrankenhaus Potsdam eine ambulante 

Tumorschmerztherapie heraus entwickelt. 

Damals wurden gemeinsam mit Hausärzten 

begonnen, ein Sterben von Krebsschmerz-

patienten im Häuslichen Milieu zu ermög-

lichen. Die Hausärzte mussten obligat im 

Rahmen von regelmäßigen Weiterbildun-

gen im Bezirkskrankenhaus Potsdam hos-

pitieren. In diesem Zusammenhang wurde 

ein Kurs zur Tumorschmerztherapie ange-

boten. Weiterhin gab es im Umland von 

Potsdam, in Teltow seit 1987, die erste 

ambulante interdisziplinäre Schmerzkon-

ferenz. Der größte Besprechungsbedarf 

bestand damals bei Tumorschmerzpatien-

ten. Hausärzte nutzten hier die Möglich-

keiten ihre Problemkrebspatienten vorzu-

stellen. Innovationen, wie Periduralkathe-

ter, Ports und Pumpen, die erstmals am-

bulant bei diesen Patienten eingesetzt 

wurden, waren Diskussionsschwerpunkt. 

Des Weiteren mussten auch die ambulan-

ten Pflegekräfte in die Technik eingewiesen 

werden. Über die Jahre entwickelte sich so 

im Versorgungsgebiet eine auf Tumorpa-

tienten bezogene Zusammenarbeit, die 

neben der Krebsschmerztherapie auch 

die Symptomkontrolle mit einschloss.

Entwicklungen weiterer 
Strukturen
Nach der Wende organisierten sich 1993 

auf Basis kollegialer Zusammenarbeit Kol-

leginnen und Kollegen verschiedener Dis-

ziplinen, um die Interessen der Schmerz-

medizin in Brandenburg umzusetzen. Sie 

gründeten den Interdisziplinären Arbeits-

kreis Brandenburger Schmerztherapeuten 

und Palliativmediziner (IABSP). Bereits 

1994 konnte so erreicht werden, das eine 

Kommission Schmerztherapie die Arbeit 

bei der KV Brandenburg (KVBB) aufnahm 

und ein Kurrikulum Schmerztherapie bei 

der LÄK Brandenburg (LÄKBB) gestartet 

meine Krankenhausabteilungen befragt. 

Obwohl Schmerztherapeuten bereits sehr 

viel im Vorfeld der Palliativversorgung ge-

leistet hatten, wurden sie nicht befragt. 

Im Gegenteil heißt es im Gutachten: „Auch 

wurde in Zweifel gezogen, dass die Ein-

schaltung schmerztherapeutischer Spe-

zialisten – die Versorgungssituation von 

Palliativpatienten insgesamt verbessern 

kann.“ Aus heutiger Sicht stellen in allen 

Brandenburger Palliative-Care-Teams die 

Schmerztherapeuten eine nicht mehr weg-

dankbare Versorgungsbasis dar. Ein wei-

teres Problem, dass sich aus der Nichtbe-

achtung der Schmerztherapeuten ergab, 

besteht darin, dass man nicht deren posi-

tiven als auch negativen Erfahrungen bei 

der Entwicklung der Schmerzmedizin in 

Brandenburg berücksichtigt hat. Eine Reihe 

von Problemen, die die Schmerztherapeu-

ten in den letzten 20 Jahren lösen muss-

ten, stehen in der Palliativversorgung wie-

der auf der Tagesordnung. Z.B. kann man 

sich nur an der Schmerztherapievereinba-

rung beteiligen, wenn man die psychoso-

matische Grundversorgung erbringen kann. 

Sicherlich werden hierdurch Psychothera-

peuten nicht ersetzt, aber entsprechende 

psychische Probleme werden schneller 

er  kannt und sind in den Anfangssituatio-

nen auch therapeutisch positiv beeinfluss-

bar. Ein weiteres Problem sind die auslau-

fenden Übergangsbestimmungen für die 

Beteiligung an der SAPV. Diese haben ein 

Überpotential an SAPV-Medizinern produ-

ziert, die aber nicht speziell ambulant pal-

liativ versorgen. In Brandenburg arbeiten 

von ca. 170 anerkannten SAPV-Medizinern 

nur 77 in der speziellen Ambulanz. Damit 

muss man die Übergangsbestimmungen 

als suboptimal ansehen, zu mindestens 

haben sie keinen langfristigen praktischen 

Nutzen am ambulanten Krankenbett, um 

das es ja Primär geht, geschaffen! Ähnlich 

werden konnte. Aus diesem Kurrikulum 

entwickelte sich später der Kursus zur Spe-

ziellen Schmerztherapie. Bemerkenswert 

bei diesem Kurrikulum war noch, dass die 

ersten Kursleiter den Auftrag von der LÄKBB 

bekamen, Fortbildungen und Kurse im Ge-

biet der Schmerz- und Palliativmedizin 

durchzuführen. Dies wurde in den Kursen 

auch praktiziert und schuf so eine gute 

Basis für die Entwicklung der Palliativver-

sorgung in Brandenburg. 

1993 gründete sich die Landesarbeitsge-

meinschaft Onkologische Versorgung Bran-

denburg (LAGO) mit dem Ziel, ein Konzept 

für eine bessere Versorgung von Tumor-

erkrankungen und für die Koordination  

der daran Beteiligten, zu erarbeiten. Die 

Schmerz therapeuten setzten sich hier ak-

tiv bei der Umsetzung dieser Ziele mit ein. 

Besonders über das Netz der Brandenbur-

ger Schmerzkonferenzen wurden viel Haus-

ärzte erreicht und konnten Interessenten 

aus dem niedergelassenen Bereich für die 

Palliativmedizin gewonnen werden.

Gesundheitspolitische  
Grundlagen und deren Folgen
2005 gab das Ministerium für Arbeit, So-

ziales, Gesundheit und Familie des Lan-

des Brandenburg in Zusammenarbeit mit 

den Primärkassen ein Gutachten „Pallia-

tivversorgung im Land Brandenburg – Be-

standsaufnahme und Empfehlungen zur 

Weiterentwicklung“2 in Auftrag. Die auf 

dieser Basis gesammelten Daten bildeten 

die Grundlage für die weitere Entwicklung 

des palliativmedizinischen und palliativpfle-

gerischen Versorgungsgeschehens. Bran-

denburg wurde in zwölf Versorgungsge-

biete nach Größe und Struktur aufgeteilt 

ebenso der personelle Versorgungsbe-

darf. Für das Gutachten wurden Hausärz-

te, Pflegedienste, Altenheime und allge-



wie in der Schmerztherapie, sind jetzt 

auch in der SAPV Zugangsbedingungen 

geschaffen, die einigen einen Besitzstand 

wahren helfen. Niedergelassenen und In-

teressierten wird diese Anerkennung qua-

si verwehrt, da sie unter den Bedingun-

gen der ambulanten Patientenbetreuung 

nicht mehr realisiert werden können. Ein 

Jahr Schmerztherapie in einer Schmerz-

klinik hat sich mengenmäßig als Versor-

gungshemmnis erwiesen. Jetzt finden wir 

die selbe Situation in der SAPV. Hier müs-

sen dringend Bedingungen geschaffen 

werden, die es am ambulanten Palliativ-

bett ermöglichen die SAPV-Qualifikation 

zu erlangen. Alles andere, insbesondere 

in Flächenländern, ist praxisfern.

Die verpasste Gelegenheit  
für die AAPV
Ein weiterer Vorteil für die Einbeziehung 

der Schmerztherapeuten, die in Branden-

burg zur Hälfte Hausärzte sind, in die Pal-

liativversorgung, wäre eine solide Basis 

für die Allgemeine ambulante Palliativver-

sorgung (AAPV) gewesen. In Brandenburg 

hat sich hier das Hausarztbasierte Pallia-

tivnetz im Interdisziplinärer Arbeitskreis 

Brandenburger Schmerztherapeuten und 

Palliativmediziner e.V. (IABSP) gegründet 

und ein komplexes Palliativversorgungs-

konzept entwickelt. Allerdings wurde die 

AAPV aus allen Verhandlungen gestrichen. 

Ein entsprechendes Konzept wurde über 

die KV-comm den Kassen zur Verhandlung 

vorgestellt, aber von Kassenseite als nor-

male ärztliche Leistung abgelehnt. Im Rah-

men des Hausarztbasierten Palliativnetzes/ 

IABSP wurde ein Krebstherapeuten unab-

hängiges Patientendokumentationsmodul 

entwickelt und erfolgreich eingesetzt. Un-

ter www.krebs-therapiebegleiter.de kön-

nen Patien ten ihren Krankheitsverlauf un-

abhängig von der jeweiligen Therapiestufe 

selbst online dokumentieren. Ziel ist es 

hier recht zeitig eine Symptombeeinträchti-

eingestellt werden. In Summa beträgt der 

Kostenanteil für die HKP ca. 5.000 Euro. 

Wenn man die Behandlungspflege IV mit 

drei Tageseinsätzen für eine Woche als 

Bei spiel ansetzt, so kann die HKP 249,48 

Euro abrechen. Im Rahmen der SAPV be-

trägt die Wochenpauschale 250 Euro! Im 

ungünstigsten Fall müssten 9.615 Wochen, 

also 185 Jahre gearbeitet werden, um die 

Unkosten einzuspielen! Berücksichtigt man 

noch die Briefmarken für die Rechnung, 

so fällt dies noch ungünstiger aus. Weiter-

hin gibt es hier Praxisbeispiele, dass Pfle-

ger in den o.g. Einrichtungen abgeworben 

wurden oder in das besser zahlende Berlin 

verschwanden, nach der von der HKP be-

zahlten Ausbildung.

Unser Lösungsweg  
zur Öffnung des Nadelöhrs 
Palliativpfle ge
Bei den Vertragsverhandlungen mit den 

Kostenträgern wurde diese Argumenta-

tion verstanden und berücksichtigt. Durch 

die Bildung eines Kernteams von quali-

fizierten Schwestern aus verschiedenen 

Haus krankenpflegen, die sich zur engen Ko-

operation und gegenseitigen Vertretung 

verpflichteten, konnten wir eine flächen-

deckende Versorgung aufbauen. So konn-

ten wir auch die qualitativ notwendigen 

Rahmenbedingungen erfüllen, wenn mal 

Personal ausfiel (Krankheit, Rente, Kündi-

gung, etc.). Durch die abgesprochene und 

koordinierte regionale Arbeitsteilung ge-

lang es bis dato auch pflegerisch die 

SAPV-Richtlinien umzusetzen. Dies wäre 

uns so mit der Konzentration auf wenige 

Teams in der Fläche nicht möglich gewe-

sen. Ähnlich wie die Ärzte sich im Haus-

arztbasierten Palliativnetz/IABSP, haben 

sich auch die Pflegenden im Pflegebasier-

tem Palliativnetz/IABSP in Brandenburg 

zusammen geschlossen. Zur Zeit entwi-

ckeln sie ein Konzept, für das in Branden-

burg geforderte Praktikum, in der Ambu-

gung zu erkennen und eine Schmerzchro-

nifizierung zu vermeiden. Dieses Modul 

könnte insbesondere für die AAPV von 

Nutzen sein. Es fehlen jetzt hier betriebs-

wirtschaftlich kalkulierte und arzneimittel-

rechtlich abgesicherte ambulante Struk-

turen, die die stabilisierten SPAV-Patien-

ten auffangen und weiter betreuen.

Nadelöhr Palliativpflege
Problematisch stellt sich auch die Situa-

tion für die Hauskrankenpflegen in der 

SPAV dar. Es ist erstaunlich, wenn in Bran-

denburg 170 Ärztinnen und Ärzte den 

Nachweis gegenüber der LÄKBB zur spe-

ziellen ambulanten Palliativversorgung 

(PV) erbracht haben, ohne dass die Pal-

liativpflege der Hauskrankenpflegen in 

gleichem Maße berücksichtigt wurde? (Die 

gemeinsam palliativversorgten Fälle hät-

ten auch den Haus kran kenpflegen ange-

rechnet werden müs sen!) Werden hier ent-

scheidenden Kooperationspartnern durch 

unterschiedliche Zu  gangsbedingungen zur 

SAPV zu zweitrangigen Partnern degra-

diert? Warum hat man Hauskrankenpfle-

gen, die sich zum Teil seit 1987 intensiv 

und regelmäßig mit der Versorgung von 

ambulanten Palliativpatienten befassen, 

nicht wenigstens die gleichen Übergangs-

bestimmungen wie den Ärzten eingeräumt? 

Die derzeitigen Zugangsbedingungen ge-

stalten sich für Hauskrankenpflegen noch 

schwieriger als für Ärzte, insbesondere 

was den praktischen Ausbildungsteil an-

geht. Laut unserem Vertrag sind von den 

Pflegekräften mindestens eine sechs-

wöchige Mitarbeit in einer spezialisierten 

Einrichtung der Hospiz- und Palliativver-

sorgung nachzuweisen. Für kleinere Pflege-

dienste, heißt dies, dass sie jemand zur 

Weiterbildung abstellen müssen, der dann 

im o.g. Bereich arbeitswerte Leistung er-

bringt, ggfs. als „Urlaubsvertretung“!, in 

der eigenen Häuslichen Krankenpflege 

(HKP) muss zusätzlich jemand als Ersatz 
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lanz für die spezielle ambulante Palliativ-

pflege am häuslichen Palliativbett.

Weitere Einschränkungen bei 
der praktischen Umsetzung 
der SAPV
Neben den alle Palliativmediziner betref-

fenden Problemen des Off-label (aufwen-

dige Dokumentation, Arzneimittelregress-

gefahr...), der Betäubungsmittelverschrei-

bungsverordnung (BtmVV) (immer wieder 

unklare Rechtsverhältnisse) und nicht vor-

 hersehbare juristische Wertungen der 

Pal  liation (für leidenslindernde Behand-

lungs  formen gelten „plötzlich“ andere 

Rechte als für kausale Therapien – so zu-

mindest das Landessozialgericht Schles-

wig (L 4 KA 34/08)) treten zunehmend 

praxisrelevante Einschränkungen durch 

den Medizinischer Dienst der Kranken-

kassen (MDK) in den Vordergrund. Mit 

deutlicher Verzögerung zur vertraglich  

fixierten Ablehnungsfrist, werden Leistun-

gen nicht erstattet, wenn der MDK (oft im 

Nachherein) zu einer anderen Einschät-

zung der palliativen Situation kommt, als 

es der tatsächlichen Aufnahme situation 

entsprach. Offensichtlich gibt es einen 

nicht veröffentlichten SAPV-Kriterien ka ta-

log des MDK, der zu einer massiven Beein-

trächtigung der SAPV führt. Wünschens-

wert wäre hier eine SAPV-Qualifikation, 

die allen Akteuren der SAPV vertraglich 

auferlegt sind bzw. ein gemeinsam fest-

gelegter SAPV-Bewertungs katalog. Ein 

ebenfalls nicht gelöstes Problem ist das 

weile sind deutschlandweit genügend am-

bulante Strukturen, Erfahrungen und am-

bulante Patienten vorhanden, die sich 

weit von der Situation von vor fünf Jahren 

abheben. Die sich daraus ergebenden 

Möglichkeiten sollten mit allen an der 

AAPV und SAPV-Beteiligten aufgegriffen 

und mit dem Schwerpunkt „speziell am-

bulant“ gefördert werden. Damit könnte 

es zu einer deutlichen Entlastung der sta-

tionären Hospize und Palliativstationen 

kommen. Lernen wir aus den Fehlern der 

Schmerztherapeuten: durch praxisferne 

Qualifizierungsvorgaben fehlen bundes-

weit zunehmend Schmerztherapeuten. Die 

Ausbildung zur speziellen ambulanten Pal-

liativpflege und Palliativmedizin muss 

künf tig schwerpunktmäßig am häuslichen 

Krankenbett also in der Ambulanz erfol-

gen. Dass dies in der Ambulanz für die 

Schmerztherapeuten geht, hat der IABSP 

für die Schmerztherapeuten nach langem 

und zähem Ringen in Brandenburg er-

reicht. Diesen schmerzlichen Weg will der 

IABSP gemeinsam mit jenen, die das Pro-

blem ähnlich sehen, den an Palliativpfle-

ge und Palliativmedizin Interessierten in 

Brandenburg künftig ersparen.

Anschrift des Verfassers
Dr. med. Knud Gastmeier

Karl-Marx-Straße 44

14482 Potsdam

Tel. 0331 743070

E-Mail: knud.gastmeier@t-online.de

www.sapv-team.de

Entlassungsmanagement der Kranken häu-

 ser. Obwohl die Vorhersehbarkeit eines 

SAPV-Falles unter stationären Bedingung 

absehbar ist, kommen plötz liche nicht ab-

gesprochene Entlassungen zum Wochen-

ende und massiv zu den Feier tagen in 

nennenswerter Anzahl vor. Gegebenfalls 

wird zum Wochenende der Hauskranken-

pflege allein der SAPV-Patient überant-

wortet.

Leistungsbilanz des Patent 
Cooperation Treaty (PCT) 
„Potsdam und Umland“ GbR
Trotz der schwierigen Zugangsbedingun-

gen ist es uns gelungen zehn Ärztinnen/

Ärzte und neun Hauskrankenpflegen die 

vertragskonform eine SAPV im Stadtge-

biet und in Potsdam Mittelmark (zusam-

men ca. 2.660 qkm) mit mehr als 350.000 

Einwohnern zu organisieren. Unsere Ar-

beit haben wir im März 2011 aufgenom-

men. Ende März 2012 hatten wir mit 177 

Patienten, etwa die Hälfte des für unser 

Team errechneten Jahressolls. Im Versor-

gungsgebiet konnten wir so alle an uns 

gestellten Anfragen erfüllen. Von den be-

treuten SAPV-Patienten verstarben nur 5 % 

im Krankenhaus.

Fazit
In Summa muss festgehalten werden, dass 

die Rahmenbedingungen für die SAPV in 

enger Abstimmung mit den speziell ambu-

lanten Palliativversorgern erfolgen und 

ggfs. neu bewertet werden muss. Mittler-



Ärzte/innen, Pfleger/innen und alle nicht 

nur in der Palliativmedizin Tätigen sind in 

ihrer Arbeit enormen Anforderungen aus-

gesetzt. Doch wie geht es jenen Menschen, 

die anderen – manchmal bis zur Selbst-

aufgabe – helfen? Wer kümmert sich um 

sie? Was geschieht durch die Bedingun-

gen des Arbeitsplatzes mit der eigenen 

Identität, mit dem Selbstverständnis und 

dem Selbstwertgefühl?

In der Palliativmedizin hat sich in den ver-

gangenen Jahren eine enorme Entwick-

lung vollzogen: Als am 7. April 1983 in der 

lich sind. Dies entspricht dem von uns so 

definierten ganzheitlichen Ansatz“.

Er bedingt, dass wir uns bemühen müs-

sen, die Gründe zu erfahren und diese zu 

verstehen, warum der sterbende Mensch 

seine sehr persönlichen Wünsche, Hoff-

nungen und Ängste hat. Dieses Vorgehen 

nennen wir Ressourcensuche.

Die eigene Individualität tritt 
in den Hintergrund
Die Kommunikation zwischen dem Men-

schen in seiner existentiellen Krise und 

uns Begleitern ist sehr vielschichtig. Sie 

braucht unser Können, Wissen und eigene 

Lebenserfahrung. Der Begriff Fertigkeit 

ist hier eher falsch, da er lediglich den 

„technischen“ Teil der Kompetenz erfasst. 

Wichtiger sind die ständige Einlassung 

und die Bereitschaft, die eigene Individu-

alität im Interesse der Sterbenden in den 

Hintergrund zu stellen.

Bei genauerer Betrachtung – eine Mam-

mutaufgabe: Die Gespräche und die Durch-

führung von Sterbehilfen wie die Festle-

gungen mit gleichzeitiger Patientenverfü-

gung, die persönliche Auseinandersetzung 

mit dem eigenen Sterben und Tod, das 

eigene „Haus und Hof bestellen“, mein 

Abschiednehmen. Die Kommunikation mit 

dem Team, die Teamfähigkeit, die Rück-

stellung eigener Interessen des Handeln-

den oder der gute Informationsaustausch 

mit der anschließenden Entscheidungsfin-

dung wie -durchführung, die dann auszu-

halten sind. Dabei orientieren wir uns im-

mer wieder primär daran, dass wir dem 

Betroffenen und seinem psychosozialen 

Umfeld gerecht werden müssen.

Bei dieser Fülle an Aufgaben, ist es da 

überhaupt noch möglich, auf uns selbst 

zu schauen beziehungsweise wer kümmert 

sich um uns? Insbesondere dann, wenn 

Klinik für Chirurgie in der Uniklinik Köln 

eine palliativmedizinische Einrichtung er-

öffnet wurde, war diese Modellstation die 

erste in Deutschland. Heute existieren mehr 

als 300 palliativmedizinische Stationen 

und Hospize. Der ganzheitliche Ansatz der 

modernen Palliativmedizin hat es sich zur 

Aufgabe gemacht, schwerstkranken und 

sterbenden Menschen sowie deren Ange-

hörigen eine „bestmögliche medizinische, 

pflegerische, psychosoziale und spirituel-

le Betreuung“ zu ermöglichen.

Die Menschen, die dort arbeiten und den 

Patienten bis zu seinem Ende begleiten, 

medizinisch versor-

gen, pflegen, sich 

um ihn kümmern 

und ihn trösten, sind 

selber auch Belas-

tungen ausgesetzt. 

Aber wer kümmert 

sich um sie? Wo fin-

den sie Aussprache 

und Stärkung?

Wir haben in den 

vergangenen 20 Jah-

ren sowohl in der 

hospizlichen Beglei-

tung als auch in der 

palliativmedizini-

schen Betreuung An-

gebote entwickelt, 

die großes, ja un-

erträgliches Leiden 

lindern können. Wir 

haben gelernt, dass 

neben der Linde-

rung von körper-

lichen Symptomen 

Hilfen – also das 

Kümmern – auch 

für die emotionale 

psychische Situa-

tion sehr wohl mög-

„ ... und wer kümmert sich um uns?“
Martin Fuchs

Hilfsbedürftigkeit, Überlastung, Überforderung und Frustration der Helfen-
den wird in der Palliativmedizin zu wenig wahrgenommen.   
 Foto: Ines Engelmohr
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sich Überforderungen einstellen und das 

eigene Selbstverständnis hintenan bleibt? 

Die Erfahrungen in der Palliativversorgung 

(PV) zeigen, dass sich dieses Kümmern 

primär am Wohl der Sterbenden und sei-

nes Umfeldes orientiert und weniger an 

den Belastungen, den Problemen wie den 

Grenzbereichen der Helfenden selbst. Deren 

gleichzeitige Hilfsbedürftigkeit wird leider 

viel weniger wahrgenommen.

In diesem Kontext stellt sich auch die Fra-

ge: Unter welchen ökonomischen wie ge-

sundheitspolitischen Rahmenbedingungen 

arbeiten wir eigentlich? Gäbe es keine Pro-

bleme bei der Finanzierung einer verant-

wortlichen Palliativversorgung (PV), wäre 

die Ökonomie nur positiv zu erwähnen, da 

sie es möglich macht, der Würde des Men-

schen am Ende seines Lebens gerecht zu 

werden. Unser Handeln erführe keinen 

alltäglichen Konflikt zwischen dem Not-

wendigen einerseits und dem Submaxi-

malen, oft auch wesentlich Schlechteren, 

andererseits. Das Kümmern alleine um 

den Menschen und um seine Begleiter 

wäre wesentlich konfliktärmer.

Leider ist es aber Realität, dass die Ratio-

nalisierung und Rationierung in unserem 

Beruf und im Gesundheitswesen den All-

tag bestimmen: Die Personalstellen in der 

Palliativmedizin und in den Pflegeheimen 

werden reduziert. Die Bürokratie und die 

Dokumentationspflicht werden erhöht. Aus-

hilfskräfte mit wenig Qualifikation werden 

als numerischer Trick eingesetzt. Die Ver-

sorgung erfolgt nach eng gesteckten Vor-

gaben, schließlich muss sich die ‚Sache‘ 

unterm Strich rechnen. Die ökonomischen 

und politischen Rahmenbedingungen las-

sen eine adäquate Betreuung im ganz-

heitlichen Sinne nicht mehr zu. Die Folge 

ist eine erhebliche Belastung der ent-

täuschten Patienten, deren Angehörigen, 

von uns selbst und des Teams.

delnden im Hospizbereich und in der Pal-

liativmedizin spekuliert.

Wer trägt die Folgen der  
Sparpolitik?
Es trifft diejenigen, die Palliativversorgung 

dennoch so weit es ihnen möglich ist, an-

bieten und durchführen. Ihr Beruf ist eben 

Berufung. Aber wie geht es diesen Men-

schen, die anderen in der Not Helfer sein 

wollen und dies nicht ausreichend sein 

können? Wie gehen diese mit ihrer eige-

nen Hilflosigkeit, Enttäuschung und po-

tentieller Frustration um?

Hierzu lässt sich feststellen:

• Die zunehmende Überlastung führt bei 

Pflegenden und Ärzten zu einer abneh-

menden Belastungsfähigkeit.

• Die Zufriedenheit mit dem eigenen Ar-

beitsplatz nimmt ab, da man sich selbst 

nicht mehr findet.

• Die positiv besetzte Identifikation mit 

der Berufsausübung ist schwierig ge-

worden.

Die von der Ökonomie zunehmend be-

stimmte Patientenversorgung gewichtet 

auf Kosten der Profession zunehmend die 

Professionalität. Das heißt, nicht das Selbst-

Ökonomie setzt auf den  
Idealismus der Handelnden
Wie gehen wir, die Begleiter und Betreuer, 

damit um?

Nicht selten, indem wir unsere eigene 

‚Schlagzahl‘ weiter erhöhen und versuchen, 

für die Betroffenen die negativen Folgen 

zu kompensieren. Ein Kollege beispiels-

wei  se hat deshalb bis zum Jahr 2010 über 

zwei Jahre keinen Urlaub mehr genommen. 

Den zeitgleichen Bereitschaftsdienst am 

Wochenende hat er fast allein bestritten. 

Viele Palliativnetze haben bei fehlender 

Finanzierung rote Zahlen für ihren Einsatz 

in Kauf genommen. Dabei wurde die Spe-

zielle ambulante Palliativversorgung (SAPV) 

im April 2007 durch den gemeinsamen 

Bundesausschuss festgeschrieben. Seit 

September 2007 wurde gesetzlich das An-

recht auf adäquate PV für jeden Bürger 

verankert.

Dennoch haben die Krankenkassen in den 

folgenden Jahren hinhaltend einen Muster-

vertrag mit ausreichender Finanzierung 

unterlaufen, eine Regelung hinausgezögert 

und bis heute eine Umsetzung für den An-

spruch auf eine PV verhindert. Das Inte-

resse der Ökonomie liegt im Einsparen. Es 

wird deshalb auf den Idealismus der Han-



verständnis des Berufes und dessen ethi-

sche Prinzipien, sondern die handwerk-

liche Kompetenz stehen im Vordergrund. 

Ein Übergewicht der Professionalität hat 

zur Folge, dass das Selbstverständnis zur 

Berufsausübung überwiegend durch hand-

werkliche Kriterien geprüft und gestärkt 

wird (falsches Qualitätsmanagement). Da-

mit wird es schwieriger, ethische Grund-

sätze für das ärztliche Handeln abzufra-

gen und sie in die Handlungsweise einwir-

ken zu lassen. Diese Verschiebung stärkt 

die Erwartung, der Helfer habe grundsätz-

lich „selbstlos!“ zu sein!

Geschickt suggeriert die Professionalität 

Kriterien der Quantität und der Qualität 

dieser eher „handwerklichen Leistungen“ 

für die Zufriedenheit beziehungsweise das 

Selbstverständnis der Handelnden. Er-

gänzt wird dieses Angebot von Forderun-

gen nach noch mehr Fort- wie Weiterbil-

dung und nach Optimierung der professio-

nellen handwerklichen Fertigkeiten. Die 

er  hebliche Belastung der Handelnden am 

und durch den Arbeitsplatz und die gege-

benen ökonomisch definierten Rahmen-

bedingungen lassen gleichzeitig die indi-

viduellen Reflektionen zur Profession un-

wichtiger erscheinen – im Gegenteil, sie 

stört. Es gibt mittlerweile Kolleginnen und 

Kollegen die sich diesem „Diktat“ unter-

werfen.

Anforderungen führen  
zu psychischen  
Beeinträchtigungen
Die Helfer akzeptieren in einem nächsten 

Schritt, dass ihre ganz persönlichen, wich-

tigen Dinge aus und für das eigene Leben 

zurückgedrängt und/oder minimiert wer-

den. Gemeint sind hier insbesondere per-

sönliche Begegnungen und Zeiten, die für 

das eigene Ich, die eigene Identität kritisch 

betrachtet unverzichtbar sind. Die Profes-

sionalität wünscht sich jedoch überwie-

mehr oder weniger laute wie leise Anfra-

gen von Entscheidern und Handelnden an 

sich selbst: „Wer bist du?“, „Bist du heute 

der, der du sein wolltest, der du früher schon 

warst und/oder der du sein kannst?“

„Auszeiten“ bewahren und 
festigen das eigene Ich
Deshalb muss es immer wieder im Alltag 

„Auszeiten“ geben, in denen mein „Istzu-

stand“ geprüft wird. Je mehr ich über meine 

Identität wie meine Entwicklung weiß, 

umso mehr festigen sich in mir wichtige 

grundsätzliche Positionen. Diese Positio-

nierung ist im Sinne meiner Wertschät-

zung eine wichtige Hilfe für meine Ent-

scheidungen zur Bewahrung und zur Fin-

dung des eigenen Ichs.

So entwickelt sich eine inhaltliche und da-

mit konturierende Identität. Weil sie eine 

Authentizität möglich macht, ist der kom-

munikative Austausch mit anderen Men-

schen letztlich leichter, weil zumeist so 

gegenseitige Wertschätzung und Vertrauen 

möglich werden.

Das Selbstwertgefühl kann sehr kritisch 

die Erwartungen der Ökonomen prüfen. 

Es kann schließlich entscheiden, diesen 

Erwartungen Widerstand zu leisten und 

damit Alternativen zur Ökonomie ermög-

lichen. In diesem Sinne sind individuelle 

Positionen fundamental, weil sie ihrerseits 

die eigene Würde und Wertschätzung und 

die des Anderen möglich machen.

In der Palliativversorgung ist die Fokus-

sierung auf die Bedürfnisse des Menschen 

am Lebensende richtig. Darauf müssen 

sich die handelnden Begleiter einstellen.

Die handelnden Begleiter wiederum dür-

fen dabei jedoch ihre Individualität und 

Identität nicht negieren oder gar verlieren, 

also nicht „selbstlos“ sein. Sie müssen 

gleichzeitig den Konflikt zwischen Fremd- 

und Eigeninteresse zulassen und so nach 

gend einen handwerklich hervorragenden 

Mediziner oder einen in der Pflege Täti-

gen, der die Gegebenheiten akzeptiert 

und den Versorgungsmangel nicht hinter-

fragt, sondern ihn mit verwaltet.

Die jetzige Situation des so von äußeren 

Bedingungen bestimmten Arbeitsplatzes 

führt wissenschaftlich und statistisch im-

mer häufiger zu teilweise erheblichen psy-

chischen Alterationen. Es ist die emotio-

nale Ebene die verunsichert wird, die zu-

nehmende Demotivation auslöst und den 

Beruf mehr als Job betrachtet. Dieser Job 

ist – in der Sprache der jüngeren Genera-

tion ausgedrückt – nicht „mehr mein Ding!“. 

Mögliche Folgen sind: keine Corporate 

Identity, innere Kündigung, Fatalismus, 

und Rückzug wegen gefühlter geringerer 

Wertschätzung.

In den Jahren 2008/2009 hat die Bezirks-

ärztekammer Koblenz in sieben Kranken-

häusern 475 Ärzte anhand unterschied-

licher Fragen gebeten, ihre Zufriedenheit 

am Arbeitsplatz zu beschreiben. Bei der 

Frage nach der Arbeitsbelastung sagten 

44 Prozent der teilnehmenden Befragten, 

dass sie „hoch“ und sogar 34 Prozent, 

dass diese „sehr hoch“ sei. Die Frage, ob 

man dem Burn-out-Syndrom für sich ganz 

persönlich eine große Bedeutung gebe, 

wurde von 39 Prozent mit „hoch“ und von 

30 Prozent mit „sehr hoch“ beantwortet. 

Die Überstunden wollen 45 Prozent der 

Befragten mit Freizeit ausgleichen und 

nicht mit Geldwert. Bei 64 Prozent bezie-

hungsweise 24 Prozent der Rückantwor-

ten lassen sich berufliche Belastungen mit 

dem Privatleben kaum beziehungsweise 

überhaupt nicht vereinbaren.

Das pünktliche Verlassen des Arbeitsplat-

zes, das Liegenlassen von noch nicht erle-

digten Dingen ist damit eine – neudeutsch 

ausgedrückt – self-care, auf die man nicht 

mehr verzichten will und kann. Es sind 
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Kompromissen suchen, damit beide Par-

teien weiterhin gegenseitige Wertschät-

zung behalten.

Die Aussage „Liebe Deinen Nächsten wie 

Dich selbst“ fordert ganz entschieden 

entsprechende Zuwendung auch zu sich 

selbst! Sie meint eben nicht die Selbst-

losigkeit als alleinige Voraussetzung für 

die Nächstenliebe!!!

Änderung der ökonomischen 
Konzepte gefordert
Helfen soll und muss sich der Handelnde 

oder Helfer selbst, weil er für sich und seine 

eigene Identität primär verantwortlich ist. 

Er muss sich seinem individuellen Selbst-

verständnis immer wieder stellen, es prü-

fen und damit sich selbst prüfen. Auch die 

Mitarbeiter am Arbeitsplatz können sich 

umeinander kümmern, sich gegenseitig 

stützen und helfen, wenn sie eine entspre-

chende Sensibilität leben. Ebenso wichtig 

sind weitere Helfer wie die Familie, Freun-

de, individuelle Begabungen, die Religio-

sität oder die Auseinandersetzung mit 

Kultur, die zu bereichernden persönlichen 

Interessen führen kann (z.B. Musizieren 

o.ä.). Zu den positiven ‚Verstärkern‘ gehö-

ren natürlich auch das berufliche Erfolgs-

erlebnis und die Identifikation mit dem 

Beruf selbst und dem Arbeitsplatz.

Darüber hinaus kann und muss sich auch 

die Ökonomie um uns kümmern! Auch sie 

muss sich selbst fragen: Wer bin ich? Was 

fordere ich? Wem nutze ich und welche 

meiner Intentionen lösen nicht zumutbare 

Belastungen anderer aus?

Wenn wir zulassen, dass die psychischen 

Erkrankungen weiterhin erheblich zuneh-

men, die Handelnden ausbrennen und 

sich selbst nicht mehr wiederfinden, wenn 

Ausfallzeiten zunehmen, Kündigungen und 

Frühberentungen die Folgen sind, dann 

sind Änderungen der ökonomischen Kon-

zepte dringend notwendig. Im Fokus des 

Er selbst kann zum Beispiel über seine 

Ressourcen Orientierung und damit Hilfen 

erfahren. Ebenso hilfreich sind seine per-

sönlichen Wertvorstellungen wie seine 

ethisch begründete Berufsauffassung. Un-

 sere Gesellschaft muss ihr jetziges Ange-

bot an ihre Kranken und pflegebedürftigen, 

alten Menschen deshalb dringend korri-

gie ren. Auch um diesen Prozess müssen 

wir uns kümmern, weil davon unser eige-

nes Selbstwertgefühl und damit unsere 

Berufstätigkeit abhängen. Wir brauchen 

außerdem eine Reflektion der gegebenen 

Bedingungen auf der Grundlage der Pro-

fession. Prüfkriterien sind ethische Grund-

sätze und Fragen zu der individuellen Per-

sönlichkeit, deren Identität und dem Selbst-

verständnis. Eine so genutzte und vor  

allem gelebte mitgestaltende Profession 

macht eine individuelle Persönlichkeit des 

Handelnden möglich. Sie eröffnet zeitle-

bens einen Weg zum Selbstverständnis, 

zur Wertschätzung und damit zur Würde 

auf beiden Seiten.

Um ein ‚Ausbrennen‘ im und für den Beruf 

zu verhindern, brauchen wir eine intensive 

Auseinandersetzung mit der Frage „... und 

wer kümmert sich um uns?“ – und diese 

ist nicht nur im Bereich der Palliativmedi-

zin von großer Aktualität und Brisanz!

Literatur beim Verfasser

Anschrift des Verfassers
Dr. med. Martin Fuchs

Internist und Palliativmediziner

Auf dem Stumpelrott 46

50499 Köln

E-Mail: martinfuchs_K@web.de

Nachdruck aus dem Ärzteblatt Rhein-

land Pfalz 11/2011, mit freundlicher Ge -

nehmigung der Landesärztekammer 

Rheinland Pfalz.

ökonomischen Konzeptes muss sowohl 

der Patient als auch der Helfer stehen. Die 

Bedeutung der individuellen Persönlichkeit 

darf nicht außer Acht gelassen werden.

Übrigens, auch in puncto Volkswirtschaft 

hat die Ökonomie einen entscheidenden 

Rechenfehler gemacht: Durch die zuge-

muteten erheblichen Belastungen führen 

die ausgelösten psychischen Alterationen 

und die dadurch verursachten langen Be-

handlungen mit teuren Therapien, Reha-

Maßnahmen und Frührenten zu erheb-

lichen Kosten.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: 

In der Beziehung zwischen dem Patienten 

mit seinem psychosozialen Umfeld und 

den handelnden Versorgern gibt es beid-

seitige vielschichtige Bedingungen, die 

das Kümmern um die Linderung der exis-

tentiellen Not beeinflussen. Die ökonomi-

schen Rahmenbedingungen haben dabei 

einen erheblichen Einfluss auf die Mög-

lichkeiten einer Versorgung dieser Men-

schen am Lebensende. Leider auch schä-

digend, da sie viel Personal und Zeit bindet, 

die den Patienten nicht mehr geschenkt 

werden kann.

Dabei steht der schwer Kranke zweifelfrei 

im Mittelpunkt aller Bemühungen. Ihm ge-

recht zu werden, bedarf es eines Respekts 

vor seiner Person, seiner individuellen 

Per sönlichkeit und seiner Würde. Primär 

ist bei den Handelnden ihr Wissen und 

Können als kompetenter Helfer gefragt. 

Für die Individualität des Helfers mit eige-

nen Ressourcen, Überzeugungen und 

auch ethischen Festlegungen fehlt häufig 

der Raum. Damit verlieren sich Selbstver-

ständ nis und Selbstwertgefühl. Dabei 

kann der Handelnde aber durch die Vor-

rangigkeit des Patienten in erhebliche 

Konflikte mit seiner Individualität geraten. 

Deshalb gilt es, sich auch um ihn selbst zu 

kümmern.
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Unser Leben ist zeitlich befristet; und 

Sterben gehört zum Leben. Wer möchte 

nicht gerne die letzten Atemzüge seines 

Lebens in seinem Zuhause, friedlich und 

behütet erfahren dürfen? Bei einem hohen 

Prozentsatz unserer Bevölkerung geht 

dieser Wunsch leider nicht in Erfüllung. 

Lebensbedrohliche Erkrankungen, schmerz-

hafte körperliche und seelische Zustände 

belasten ein Leben häufig gerade zum 

Ende hin über längere Zeiträume. Für viele 

unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger ist 

eine derartig letzte und angespannte Si-

tuation des Abschieds im häuslichen Rah-

men gar nicht mehr zu bewältigen und oft-

mals auch personell nicht aufzufangen.

Wenn  keine Heilung mehr abzusehen ist, 

so hilft doch eine angemessene Medizin 

(Palliativmedizin) und Pflege, ineins mit 

einer sozialen und geistlichen Begleitung 

in der Hospizarbeit zu einem menschen-

uns schultern wollen, haben wir gefun-

den: Es sind die Betreiber dieses Evange-

lischen Krankenhauses.

Die Kosten werden sich nach bisherigen 

Einschätzungen auf ca. 1,5 Mill. Euro be-

laufen. Ohne eine rege Unterstützung aus 

der Region, von Stiftungen und Institutio-

nen, werden wir das erwartete Spenden-

optimum von 500.000,- Euro nicht errei-

chen. Wir sind der Überzeugung, dass 

Spenden der guten Idee folgen werden. 

So rufen wir auch jetzt dazu auf, alle Mög-

lichkeiten für Spenden zu diesem Hospiz-

Projekt bei Betriebsfeiern, Jubiläen, be-

sonderen Anlässen zu nutzen. Auch fami-

liäre Ereignisse und Feiern im Vereins- 

und Bekanntenkreis bieten willkommene 

Gelegenheiten zu einer gezielten Hospiz-

Spende. Jede Unterstützung, die uns er-

reicht, bildet einen „Pfeiler der Mitmensch-

lichkeit“ in unserer Region! Gerne stehen 

wir zur Rücksprache bereit!

Anschrift des Verfassers
Robert Cachandt, Pfr. i.R.

Vorsitzender Hospiz-Verein Gießen e.V.

Friedrichstraße 14, 35392 Gießen

E-Mail: info@hospiz-verein-giessen.de

www.hospiz-verein-giessen.de

Spendenkonten:

• Volksbank Mittelhessen 

BLZ: 513 900 00 

Konto-Nr. 800 800 00

• Sparkasse Gießen 

BLZ: 513 500 25 

Konto-Nr. 205019269

würdigen Sterben. In einem „Hospiz-Haus“ 

bieten diese helfenden Möglichkeiten eine 

fachkundige Weggemeinschaft mit ster-

benden Menschen. Sie führen dort als 

„Gäste des Hauses“ die Regie. Es ergeben 

sich in den letzten Wochen des Lebens 

Kontakte der „Gäste“ untereinander und 

mit dem Personal. Auch für Angehörige 

hat diese Gemeinschaft entlastende Be-

deutung.

Für Gießen und die umliegende Region 

möchten wir ein „Hospiz-Haus“ auf dem 

Gelände des Evangelischen Krankenhau-

ses Mittelhessen in Gießen errichten. In-

tensive Vorgespräche mit Kliniken, Kran-

kenhäusern, Wohlfahrtsverbänden, Ärzte-

schaft und Politik in der Region haben uns 

bis heute zu diesem Schritt ermutigt. Es 

soll ein Haus mit elf Betten werden. Mitte 

des Jahres 2013 kann es betriebsfertig 

sein. Die Partner, die dieses Projekt mit 

Ein Hospiz für Gießen und die Region
Aufruf zur Unterstützung!

Robert Cachandt
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Marufa ist ein frühgeborenes Mädchen 

der 26. Schwangerschaftswoche, dessen 

Zustand in den ersten zwei Lebenswochen 

sehr stabil war und das zunächst nur rela-

tiv wenig medizinische Unterstützung zum 

Leben benötigte. Dann aber entwickelte 

es eine nekrotisierende Enterokolitis, eine 

der Komplikationen, die stets wie ein Da-

moklesschwert über kleinen Frühgebore-

nen schweben. Sie war schwer krank, muss-

 te in septischem Zustand operiert werden 

und der Darm stellte sich schwer geschä-

digt dar, so dass fraglich war, ob Marufa 

jemals ausreichend oral ernährbar sein 

würde. Zurück aus dem OP auf der neona-

tologischen Intensivstation benötigte sie 

volle intensivmedizinische Unterstützung, 

mit hohem Katecholaminbedarf, intensi-

ver Beatmung, breiter antibiotischer Ab-

deckung, Substitution von Blutprodukten. 

Wenige Stunden später wurde in der Ultra-

schalluntersuchung des Gehirns eine viert-

gradige Hirnblutung festgestellt, die bei-

de Hemisphären betraf. Damit stellte sich 

Marufas Prognose nun sehr düster dar. 

Sollte sie die akute Situation überleben, 

wäre eine normale körperliche und men-

tale Entwicklung nicht mehr erreichbar. 

Vielmehr musste davon ausgegangen 

wer den, dass die kleine Patientin sowohl 

körperlich als auch mental schwer-, ja 

vermut lich schwerstbehindert aufwachsen 

würde. 

Und nun? Sollte weiterhin alles intensiv-

medizinisch mögliche in „kurativer“ Ab-

sicht für die Patientin getan werden? Oder 

sollte ein Wechsel des Therapieziels hin 

zur Palliation vollzogen werden? Wie soll-

ten die Eltern in diese Entscheidung invol-

viert werden? Was ist in dieser Situation 

richtig oder statthaft?

Jahren die Sitzungen des Ethikkomitees 

moderiert und sich inzwischen zum Ethik-

berater im Gesundheitswesen fortgebil-

det hat. „Es fällt viel leichter, auch bei 

schwierigen Entscheidungen hinter dem 

zu stehen, was man tut, wenn man weiß, 

dass diese Entscheidung nicht nur medizi-

nisch, sondern auch ethisch diskutiert 

und geprüft wurde.“ 

Ethik im medizinischen Alltag ist nicht neu, 

bereits seit den Anfängen der Medizin 

spielt sie eine – mal größere, mal kleinere – 

Rolle im medizinischen Alltag. Gerade 

heute, angesichts der Vielzahl der medizi-

nischen Möglichkeiten und angesichts des 

Dilemmas, dass Patienten sich einerseits 

eine Behandlung wünschen, die alle Mög-

lichkeiten der modernen Medizin in Be-

tracht zieht, andererseits aber Angst ha-

ben, einer anonymen „Apparatemedizin“ 

ausgeliefert zu werden, ist die Einbezie-

hung ethischer Fragestellungen in die Ent-

scheidungsfindung für die beste Behand-

lung eines Patienten essentiell. Dass Ethik 

derzeit viel Beachtung findet, z.B. auch im 

Hessischen Krankenhausgesetz, ist daher 

sicher ein Schritt in die richtige Richtung. 

Aus unserer Erfahrung heraus können wir 

nur dazu ermutigen, Ethik-Strukturen im 

eigenen Bereich zu etablieren, und dabei 

nicht nur der Gesetzeslage zu genügen, 

sondern dem tatsächlichen Bedarf in der 

eigenen Einrichtung nachzuspüren und 

darauf zu reagieren. Es lohnt sich!

Anschrift der Verfasserin
Dr. med. Susanne Skrzypek

Klinikum Frankfurt-Höchst

Gotenstraße 6-8, 65929 Frankfurt-Höchst

E-Mail: kinderklinik-intensivstation@

klinikumfrankfurt.de

Diese Geschichte ist ein Beispiel für die 

Szenarien, mit denen sich das Ethikkomi-

tee der Kinderklinik Frankfurt Höchst seit 

nunmehr gut fünf Jahren beschäftigt.

Initiiert wurde es 2006 vom Chefarzt der 

Kinderklinik, Professor Dr. med. Lothar 

Schrod, der den Bedarf an ethischer Dis-

kussion in der Pädiatrie und somit auch 

im eigenen Haus wahrnahm und sich ent-

schloss, aktiv zu werden. Die Gründung 

eines Ethikkomitees an einer Kinderklinik 

war damals ein sehr ungewöhnlicher Schritt. 

Inzwischen ist das Komitee mit seinen 

mo  natlichen regulären Treffen und den 

bei Bedarf einberufenen Ad-hoc-Sitzungen 

längst fester Bestandteil der Klinikstruk-

tur geworden. Neben aktuellen und retro-

spektiven Fallbesprechungen werden in-

terne Arbeitspapiere als Hilfsmittel bei 

ethischen Fragestellungen erstellt und 

Fortbildungen durchgeführt. Die verschie-

denen Berufsgruppen der Kinderklinik 

arbeiten hier zusammen: die Pflege, Ärzte, 

Seelsorger, Krankengymnasten und Mit-

arbeiter des Sozialpädiatrischen Zentrums. 

Sie alle sehen sich als Multiplikatoren, die 

das Wissen um ethische Prinzipien, das 

Denken in ethischen Kategorien, ihre Er-

fahrungen aus entsprechenden Falldis-

kussionen in den klinischen Alltag hinaus-

tragen und damit die Sensibilität aller 

Mitarbeiter bezüglich ethischer Fragestel-

lungen erhöhen. Sie sind auch die An-

sprechpartner vor Ort, denn manche Fra-

gen können auch ohne Diskussion im 

größeren Rahmen beantwortet und gelöst 

werden. „Das Ethikkomitee leistet einen 

wichtigen Beitrag zur Optimierung der 

Versorgung unserer Patienten und zur ei-

genen Arbeitszufriedenheit“, ist sich Dr. 

med. Skrzypek, Funktionsoberärztin der 

Kinderklinik, sicher, die seit mehr als drei 

Fünf Jahre Ethikkomitee der Kinderklinik Frankfurt-Höchst
– ein Erfahrungsbericht
Susanne Skrzypek
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Vorbeugen ist einfacher, als viele glauben. 

„Schon 10.000 Schritte am Tag senken das 

Diabetes-Risiko um 30 Prozent“, erklärte 

der hessische Sozialminister Stefan Grütt-

ner bei der Eröffnung des Diabetes-Präven-

tionstages, zu dem die Landesärztekam-

des Diabetes-Präventionsprojektes „Fit 

und gesund älter werden“ der Landesärzte-

kammer in der städtischen Modellregion 

Offenbach. Schirmherrin des hessenwei-

ten Projektes ist das Hessische Sozialmi-

nisterium; für die Modellregion Offenbach 

haben die Stadt Offenbach die Schirm-

herrschaft und die ehemalige Olympiasie-

gerin im Fechten, Cornelia Hanisch, die 

Patenschaft übernommen. 

Wie wichtig es ist, Menschen über das  

Risiko einer Diabetes-Erkrankung und ihre 

Folgen zu informieren, machte Dr. med. 

Gottfried von Knoblauch zu Hatzbach, 

Präsident der Landesärztekammer, deut-

lich: „In Hessen leiden mehr als eine halbe 

Million Menschen an Diabetes. Die tat-

sächliche Zahl der Erkrankten dürfte aller-

dings viel höher liegen, da Typ-2-Diabetes 

sich auf leisen Sohlen anschleicht.“ Ursa-

chen für den Diabetes Typ 2 sind in der 

Regel Übergewicht und mangelnde Bewe-

gung. „Es gibt Schätzungen, die davon 

ausgehen, dass im Jahr 2030 der Anteil der 

Diabetiker (erkannter und unerkannter) an 

der Gesamtbevölkerung bis zu 40 Prozent 

betragen könnte“, warnte Michael Bese-

ler, Stadtkämmerer der Stadt Offenbach. 

Nicht nur Ältere sind betroffen, sondern 

immer häufiger schon Kinder und Jugend-

liche: „Wir steuern auf eine Generation zu, 

die ihre Eltern nicht mehr überleben wird“, 

ergänzte Dr. med. Christian Klepzig, nie-

dergelassener Facharzt für Allgemeinme-

dizin und Diabetologie in Offenbach mit 

drastischen Worten. 

Fragebogenaktion in  
Hausarztpraxen und Kliniken
In Offenbach als städtischer Modellregion 

war das von der Presseabteilung der Lan-

desärztekammer konzipierte Präventions-

mer Hessen am 28. April 2012 in das Of-

fenbacher Rathaus eingeladen hatte. Die 

öffentliche Veranstaltung, die trotz hoch-

sommerlicher Temperaturen von mindes-

tens 400 Offenbacher Bürgerinnen und 

Bürgern besucht wurde, war Höhepunkt 

Diabetes-Präventionstag  
„Fit und gesund älter werden“ in Offenbach

Bewegung und gesunde, fettarme Ernährung sind die Zauberwörter

Pressekonferenz Präventionstag – v.l.n.r.: Dr. Kreinhoff, PD Dr. Sahm,  
F. Mecke-Bilz, Dr. Klepzig, C. Hanisch, M. Beseler, St. Grüttner,  
Dr. v. Knoblauch zu Hatzbach, K. Möhrle, H. Ball, P. Dinkel, O. Janiczek (Foto:Katja Kölsch)

An der erreichten Gesamt-Punktezahl des Fragebogens (FIND RISK-Fragebogen der Deutschen Diabetes-
Stiftung) lässt sich ablesen, wie hoch das Risiko ist, in den nächsten zehn Jahren an Diabetes zu er-
kranken.

• unter 7 Punkte: kaum gefährdet (Risiko: 1 %) • 7 – 11 Punkte:  Risiko leicht erhöht (Risiko: 4 %)
• 12 – 14 Punkte: erhöhtes Risiko (Risiko: 17 %) • 15 – 20 Punkte: erhebliche Gefährdung (Risiko: 33 %)
• über 20 Punkte: es besteht akuter Handlungsbedarf (Risiko: 50 %)
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projekt am 14. März mit einer Fragebo-

genaktion zur Ermittlung des Diabetes-

Risikos (FIND RISK-Fragebogen) in 13 teil-

nehmenden Hausarztpraxen und auf Sta-

tionen des Klinikums Offenbach gestartet. 

Diese hatten ein „Starterpaket“ mit Fra-

gebögen und Checklisten, darunter u.a. 

eine Übersicht der Sportvereine und Er-

nährungsberatungsangebote in Offenbach, 

„Rezept für Bewegung“-Blöcke und Infor-

mations-Flyer, erhalten. Im Rahmen der 

Fragebogenaktion wurden Risiko-Patien-

ten von ihren Ärztinnen und Ärzten gezielt 

auf eine mögliche Diabetesgefährdung 

angesprochen, beraten, über das „Rezept 

für Bewegung“ auf Bewegungsangebote 

und auf die Ernährungsberatung unserer 

Partner aufmerksam gemacht. Im Anschluss 

an die Aktion wertete die Landesärzte-

kammer die anonymisierten Durchschläge 

der Fragebögen aus. 

510 Fragenbögen waren ausgefüllt worden, 

von denen 498 bis zu dem Präventionstag 

ausgewertet werden konnten. Die Ergeb-

nisse der Auswertung bestätigten die ten-

denzielle Zunahme des Diabetes-Risikos 

in der Bevölkerung. Immerhin 366 der be-

fragten Offenbacher Bürgerinnen und Bür-

ger – und damit rund 73 Prozent – hatten 

med. Karl Albert Mutter, Naum Pavolotski, 

Claus-Michael Reimers, Gisela Margarete 

Schell, Dr. med. Andor Schmidt, Dr. med. 

Renate Ulrich, Dr. med. Brigitte Wilhelm-

Probst, sowie die Praxisgemeinschaft Im 

Kleinen Biergrund (u.a. Dr. med. Christian 

Klepzig, Dr. med. Gerd Nitzsche), das Kli-

nikum Offenbach und das Ketteler-Kran-

kenhaus Offenbach, Gesund heitsamt und 

Sportamt Offenbach, Landessportbund 

Hessen, Sportkreis Offenbach, Deutsche 

Gesellschaft für Ernährung, Sektion Hes-

sen, Hessische Arbeitsgemeinschaft für 

Gesundheitserziehung (HAGE), Diabetiker-

bund, Landesverband Hessen und die  

Mediengruppe Offenbach-Post) unter der 

Schirmherrschaft des Hessischen Sozial-

ministeriums und der Stadt Offenbach  

einen Beitrag zur Vorbeugung von Typ-2- 

Diabetes leisten möchte. 

Information, Beratung und 
Workshops
Wie die Vorbeugung aussehen kann, führ-

te der Präventionstag im Offenbacher Rat-

haus mit einem abwechslungsreichen Pr o-

gramm aus Experten-Vorträgen, Podiums-

diskussion unter der Leitung von Peter 

Schulte-Holtey (Offenbach Post), einem 

Markt der Möglichkeiten und Unterhaltung 

ein leichtes bis erhebliches Risiko, in den 

nächsten zehn Jahren einen Typ-2-Diabe-

tes zu entwickeln. „Die gute Nachricht ist. 

Man kann etwas tun, um die Krankheit zu 

vermeiden: Die Zauberwörter heißen Be-

wegung und gesunde, fettarme Ernäh-

rung“, sagte Dr. von Knoblauch zu Hatz-

bach. Cornelia Hanisch und Peter Dinkel, 

Vorsitzender des Sportkreises Offenbach, 

bekräftigten, dass Bewegung auch das 

körperliche und seelische Wohlgefühl 

steigere. Dr. Ulrike Krein hoff, Geschäfts-

führerin der Deutschen Gesellschaft für 

Ernährung (DGE), Sektion Hessen, berich-

tete, dass sich im Zuge des Projektes be-

reits zahlreiche Offenbacherinnen und 

Offenbacher wegen Ernährungsberatung 

an die DGE gewandt hätten: „Der Bera-

tungsbedarf ist hoch.“

Motivieren, Impulse zur Umstellung der 

Lebensgewohnheiten geben und die ärzt-

liche Kompetenz in der Prävention deut-

lich machen: Das sind die Anliegen des 

Diabetes-Präventionsprojektes, mit dem 

die Landesärztekammer gemeinsam mit 

ihren Kooperationspartnern (in Offenbach: 

die Hausarztpraxen Andrea Assenmacher, 

Angelika Bayer, Birgit Cremer, Dr.-medic 

Irene-Gabriele Fischer-Nestor, Dr. med. 

Rainer Gareis und Christine Wörner, Dr. 

Mitmach-Workshop Judo (Gleichgewichtstraining) (Foto: Beate Völker) Besucher-Gedränge vor den Ständen (Foto: Hans-Dieter Völker)
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vor. Das Vormittagsprogramm war der  

In formation gewidmet: Dr. med. Gerd 

Nitzsche, Offenbach, warnte in seinem 

Vor trag vor dem „Diabetes-Drama“: Er-

blindung, Nierenversagen, Amputationen, 

Herzinfarkt und Schlaganfall. Professor 

Dr. med. Arend Billing, Klinikum Offenbach, 

zeigte auf, wie sich Durchblutungsproble-

me vermeiden und behandeln lassen. Er 

riet: „Beobachten Sie Ihre Füße!“ Die Mehr-

zahl der Diabetes Typ-2-Erkrankungen ent-

wickele sich auf dem Boden eines metabo-

lischen Syndroms – Fettstoffwechselstö-

rung, Bluthochdruck, gestörter Zuckerstoff-

wechsel, Übergewicht – führte Christian-

Dominik Möller, Bürger hos pital Frank  furt, 

aus. Dr. med. Christian Klepzig, Offen-

bach, berichtete in seinem Vortrag über 

die Folgen von Bluthochdruck: Herzmus-

kel- und Nierenschwäche, Herzinfarkt und 

Schlaganfall. Seine Empfehlung zur Vor-

beugung: Gesunde Ernährung und mehr 

Bewegung. Auch Professor Dr. Dr. med. 

Winfried Banzer, Universität Frankfurt, un-

 terstrich die wichtige Rolle, die Bewegung 

in der Prävention und Therapie von Diabe-

tes einnehme. Er riet zu Ausdauertraining 

und Krafttraining mit niedriger Belastung 

und hoher Wiederholung. Dass sowohl 

die Entstehung von Dia betes als auch von 

Krebs u.a. vom Lebensstil (Ernährungsge-

wohnheiten, körperliche Inaktivität, Rauch- 

und Trinkgewohnheiten) beeinflusst wer-

de, machte PD Dr. med. Stephan Sahm, 

Ketteler-Krankenhaus Offenbach, deutlich. 

Weniger Ka lorien, weniger Fett: Wer ohne 

Reue genussvoll essen und dabei Diabe-

tes vorbeu gen wolle, müsse seine Ener-

giezufuhr drosseln, unterstrich Dr. med. 

Dieter Klein, Klinikum Offenbach.

Die Besucher des Präventionstages konn-

ten sich an verschiedenen Ständen über 

Ernährung, die Zubereitung gesunder Brot-

aufstriche und über Angebote der Sport-

vereine in Offenbach informieren oder ih-

Firmen und Verwaltungen anbieten. In Zu-

sammenarbeit mit niedergelassenen Ärz-

ten und Kliniken seien außerdem Angebo-

te für fremdsprachige Mitbürger sowie 

Projekte für Kinder und Jugendliche vor-

stellbar.

Franziska Mecke-Bilz, Geschäftsführerin 

des Klinikums Offenbach, unterstrich eben-

falls die Nachhaltigkeit des Projektes. So 

werde die Fragebogenaktion für die Mitar-

beiter des Krankenhauses im Herbst am 

Weltdiabetestag wiederholt. Als Beson-

derheit sei geplant, aus dem Krankenhaus 

herauszugehen, direkt in Offenbacher Be-

triebe und Behörden, um den Diabetes 

mehr ins Bewusstsein zu rücken. PD Dr. 

med. Stephan Sahm, Chefarzt am Ketteler-

Krankenhaus, hob die erfolgreiche Ver-

netzung von ambulanter und stationärer 

Versorgung in Offenbach hervor. Zur För-

derung von Bewegung im höheren Lebens-

alter will die Stadt Offenbach ehrenamt-

lich begleitete Gehgruppen anbieten.

Das Diabetes-Präventionsprojekt der Lan-

desärztekammer Hessen wird auch hes-

senweit fortgesetzt. „Ich bin überzeugt, 

dass wir damit gemeinsam einen wichti-

gen Beitrag zur Gesundheitsförderung der 

betroffenen Menschen in Hessen leisten 

werden,“ erklärte Staatsminister Stefan 

Grüttner in Offenbach. Am 25. April, star-

tete „Fit und gesund älter werden“ im 

Landkreis Hersfeld-Rotenburg unter der 

Schirmherrschaft von Landrat Dr. Karl-

Ernst-Schmidt; unser ärztlicher Ansprech-

partner vor Ort ist Dr. med. Frank Klein 

aus Schenklengsfeld. Im Landkreis betei-

ligen sich 12 Hausarztpraxen und drei Kli-

niken. Am 16. Juni findet im Hotel am Kur-

park in Bad Hersfeld der dortige Präven-

tionstag statt, der u.a. von der Knapp-

schaft und der B. Braun-Melsungen AG 

unterstützt wird.

Katja Möhrle

ren Blutdruck bzw. den Blutzuckergehalt 

messen lassen. Am „Hausärzte-Stand“ bo-

 ten niedergelassene Allgemeinärzte aus 

Offenbach Information und Beratung; An-

sprechpartner in der „Zuckerstubb“ wa-

ren niedergelassene Ärzte, Ärzte des Kli-

nikums Offenbach sowie Ernährungsbera-

ter. Hier wurde außerdem zum Thema dia-

betischer Fuß beraten. Auch das Ketteler-

Krankenhaus, die Offenbacher Apotheken 

zum Löwen, Buchrain und Schwanen so-

wie mehrere Pharmafirmen (Novo Nordisk, 

Lilly, Berlin Chemie, Roche, Sanofi) und 

die Getränkefirma Kampfmann waren als 

Sponsoren mit Ständen vertreten. 

Am Nachmittag konnten die Besucher an 

Bewegungs-Workshops von sieben Offen-

bacher Sportvereinen – von „Drums alive“ 

über Gymnastik, Judo, Sturzprophylaxe 

und Walking bis hin zu „Zumba“ – teilneh-

men. Musikalisches Highlight der Veran-

staltung waren die Auftritte der Frauen-

Senioren-Rockband „Weiberg‘sang“ und 

der Senioren-Rockband „Too young to be 

old“, beide aus Offenbach. Für zündende 

kabarettistische und musikalische Einla-

gen sorgte das Gießener Mediziner-Kaba-

rett „elephant toilet“. Den Gewinnern des 

Gewinnspiels winkten ein Fahrrad, ein 

Kochkurs bei der Volkshochschule Offen-

bach, ein „Candlelight Dinner für zwei“ 

und zwei Sport-Schnupperkurse als Prei-

se. Evaluiert wird die Veranstaltung von 

der HAGE.

Projekt-Perspektiven
Das Modellprojekt in Offenbach soll nicht 

mit dem Präventionstag enden. „Das En-

gagement aller Beteiligten in Offenbach 

hat uns begeistert und wir würden uns 

wünschen, auch die Krankenkassen für 

die Unterstützung des Präventionsprojek-

tes gewinnen zu können“, betonte Dr. von 

Knoblauch zu Hatzbach. Die Landesärzte-

kammer wolle das Projekt künftig auch 
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In der Januarausgabe 2012 des Hessi-

schen Ärzteblattes veröffentlichte die Re-

daktion einen Fragebogen, um hessischen 

Ärztenetzen die Möglichkeit zu geben, 

sich den Kolleginnen und Kollegen kurz 

vorzustellen. 23 hessische Netze nutzten 

diese Gelegenheit. Ohne einen wissen-

schaftlichen Anspruch erheben zu wollen, 

werden nachfolgend einige aus dieser Be-

fragung erhaltene Zahlen dargestellt.

Die ältesten Netze stammen aus dem Jahr 

1998, das jüngste Netz gründete sich 2011.

Während vor allem die kleineren Netze 

überwiegend örtlich begrenzt agieren, sind 

besonders die fachgebundenen Netze hes-

senweit aktiv. Mehrheitlich nennen die 

Netze als Aufnahmekriterium die Nieder-

lassung als Arzt sowie in einigen Netzen 

die Zugehörigkeit zu bestimmten ärzt-

lichen Fachgruppen, sind zum Teil jedoch 

auch für Nichtärzte offen. Fast alle Netze 

verfügen über Qualitätszirkel und Fortbil-

dungsangebote. Häufig finden sich auch 

Leitlinien, Behandlungspfade, Fallkonfe-

renzen, aber auch Case Management so-

wie vereinzelt das Monitoring von Arznei-

mitteltherapien, stationären Einweisungen 

sowie Überweisungen oder sogar Ver sor-

gungsforschung. 

Sieht man vom Dachverband Hessen-

med e.V. ab, so zählen die Netze zwischen 

13 und 336 Mitglieder. Zum Zeitpunkt der 

Befragung waren 19 der antwortenden 

Netze Mitglied von Hessenmed e.V. –

Dachverband Hessische Ärztenetz, der 

nach eigenen Angaben ca. 2.500 Mitglie-

der aus 20 angeschlossenen Ärztenetzen 

unter seinem Dach vereint.

19 Netze betreiben eine eigene Home-

page, deren Angebot von Informationen 

nur für die eigenen Mitglieder bis hin zu 

umfangreichen Informationen für Patien-

schaftliche Förderung und Betreuung ih-

rer Mitglieder sowie den Erhalt der Freibe-

ruflichkeit. Der Rechtsform geschuldet, 

verfügen fast alle Netze über eine Satzung, 

zum Teil auch Geschäftsordnungen oder 

Partnerverträge. 

So überrascht es nicht, dass sich ein 

hauptamtliches Netzmanagement fast nur 

bei den Genossenschaften findet, wäh-

rend lediglich zwei Vereine hier auf haupt-

amtliche Unterstützung zurückgreifen. Ins-

gesamt gaben 13 Netze ein rein ehrenamt-

liches, fünf Netze ein hauptamtliches, vier 

Netze ein haupt- und ehrenamtliches so-

wie in ein Netz ein nebenamtliches Mana-

gement an. 

Die Mehrzahl der genossenschaftlichen 

Netze bietet ein gemeinsames Beschaf-

fungsmanagement an, während dies bei 

den übrigen Netzen nur vereinzelt der Fall 

ist. Sieben Netze gaben bestehende oder 

in Verhandlung befindliche Verträge mit 

den Krankenkassen oder der Kassenärzt-

lichen Vereinigung an. Auch hier überwie-

gen genossenschaftliche Netze.

Etwa die Hälfte der Netze bezieht die Me-

dizinischen Fachangestellten zumindest als 

Fortbildungsteilnehmer ein oder betraut 

sie aktiv mit Patientenschulungen.

Vier Netze bieten ihren Patienten eine Ter-

mingarantie, etwa drei Viertel bieten Pa-

tientenschulungen an. Ein Viertel benann-

te das Vorhandensein angeschlossener 

Dienste wie z.B. Pflege oder Physiothera-

pie. 

Eine tabellarische Übersicht mit den ein-

gegangenen Antworten der hessischen 

Netze veröffentlicht das Hessische Ärzte-

blatt in dieser sowie den folgenden Aus-

gaben.

Sabine Goldschmidt M.A.

ten und interessierte Besucher reicht. Auch 

wenn die Vorzüge einer IT-Vernetzung 

vielfach gepriesen werden, so scheint de-

ren Umsetzung im Alltag doch noch keine 

Routine zu sein. Lediglich vier Netze ver-

fügen nach eigenen Angaben über eine 

entsprechende Vernetzung, weitere vier 

Netze befinden sich diesbezüglich in der 

Planungs- bzw. Aufbauphase. Ein Netz er-

hält Zugang in das Intranet eines ört-

lichen Krankenhauses.

Etwa die Hälfte der Netze gab an, mit 

Krankenhäusern zu kooperieren, wobei 

die Spannbreite von Einladungen zu den 

Netztreffen über Qualitätszirkel bis hin zu 

einem gemeinsamen Patientenbuch in ei-

nem Netz reicht. Sieben Netze beteiligen 

sich an klinischen Studien.

Hinsichtlich der Rechtsform wählten neun 

Netze einen eingetragenen Verein, zwölf 

Netze eine eingetragene Genossenschaft, 

und ein Netz entschied sich für eine Ge-

sellschaft bürgerlichen Rechts. Während 

eingetragene Vereine nach deutschem 

Recht in aller Regel keine wirtschaftlichen 

Zwecke verfolgen dürfen, bzw. sich nur 

nebenher und nachrangig wirtschaftlich 

betätigen dürfen, gilt dies nicht für einge-

tragene Genossenschaften. Der Zweck 

einer eingetragenen Genossenschaft ist 

laut Wikipedia die Förderung des Erwerbs 

oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder, oder 

deren soziale oder kulturelle Belange durch 

den gemeinsamen Geschäftsbetrieb zu för-

dern. 

Folgerichtig nennen die in Vereinsform 

organisierten Netze vorrangig Ziele wie 

die qualitative Verbesserung der medizi-

nischen Versorgung und der kollegialen 

Zusammenarbeit, einheitliche Versorgung, 

Fortbildung, Prävention oder Patienten-

schulung. Auch die Genossenschaften ga-

ben ähnliche Ziele an, legen jedoch viel-

fach auch einen Schwerpunkt auf die wirt-

Ärztenetze in Hessen



370

6  2012 • Hessisches Ärzteblatt

Landesärztekammer Hessen

Hessenweit tätige Ärztenetze
Mitglied  
Hessenmed e.V.

Mitglied  
Hessenmed e.V.

Mitglied  
Hessenmed e.V.

Mitglied  
Hessenmed e.V.

Name Hessenmed e.V. – 
Dachverband
Hessische 
Ärztenet ze

Kardiologie- 
Platt form Hessen eG

Diabetologen 
Hessen eG

Neuromed  
Hessen eG

Genossenschaft 
Niedergelassener 
Operateure e.G.

Hessische  
Urologen eG

Ziel Erhalt Freiberuf-
lich keit niedergel. 
Ärzte + der wirt sch. 
Exis tenz, Profes-
sio na li sie rung 
der Ärzte net ze

Wirtschaftliche 
Förde rung und 
Betreuung der 
Mitglieder mittels 
gemeinschaftlichen 
Geschäftsbetriebs

anerkannte + kom  pe-
tente Interessen ver-
tre tung, qual. hoch-
wertige Pa  tien ten  ver-
sorgung, wirtschaft-
liche Leistungser-
bringer

Förderung und Ver-
tretung von Nerven-
ärzten, Neurologen 
und Psychiatern; 
Entwicklung von 
Behandlungs- und 
Sonderverträgen

Unterstützung und 
Stärkung der 
Interessen nieder-
gelassener aus ope-
rativen Fächern

Wirtschaftliche 
Förderung und 
Betreuung der 
Mitglieder mittels 
gemeinschaftlichen 
Geschäftsbetriebs

gegründet 2009 2003 2008 2009 2008 2007

Rechtsform eingetragener 
Verein

eingetragene 
Genossenschaft

eingetragene 
Genossenschaft

eingetragene 
Genossenschaft

eingetragene 
Genossenschaft

eingetragene 
Genossenschaft

Management haupt- und  
ehrenamtlich

hauptamtlich hauptamtlich hauptamtlich ehrenamtlich hauptamtlich

Teilnehmer ca. 2.500 Mit-
glieder aus  
20 Ärzte netzen

112 55 57 82 131

Fachrich tungen alle Fach-
richtungen

Kardiologen,  
Angio logen, 
Gefäßchirur gen

Diabetologen Fachärzte für Neuro-
logie, Psychiatrie 
und Psychotherapie

operative 
Fachgebiete

Urologen

Aufnahme-
kriterien

Ärztenetz niedergelassene kar-
diologisch und/oder 
angiologisch tätige 
Fachärzte in Hessen

Ärzte mit ZB Diabe to-
logie, Personen von 
Interesse

laut Satzung in Hessen nieder-
gelassene Fachärzte 
für Urologie

reg. Aus dehnung Hessen Hessen Hessen Hessen Hessen Hessen

Qualitäts-
kriterien

QZ, Fortbildungs-
ange bot

Fortbildungsange-
bot, Versorgungs-
forschung

QZ, Leitlinien, Be hand -
lungspfade, Fall konfe-
renzen, Fort bil dungs-
an ge bot, Er  geb  nis qua-
li tät: Moni to ring Arz nei -
mittelt he ra  pie, stat. Ein -
wei sung, Über weisung

QZ, Fortbildungs-
angebot, QM mit 
Zertifizierung

QZ, Leitlinien, 
Behandlungspfade, 
Fortbildungs ange bot, 
Monitoring Arz nei-
mitte l thera pie

Einbezie hung 
MFA

Durchführung  
Pa  tientenschulungen 
durch MFA

Aufbau einer Info-
Plattform mit News-
letter und eigenen 
Veranstaltungen

QZ, QM nein

IT-Vernetzung nein nein nein in Arbeit nein ja

Webauftritt www.hessen- 
med.de       
reines Ärzteportal

kardiologie- 
plattf  orm.de                 
Organisation, Mit-
glie der ver zeich nis, 
Patienten infor ma-
tion, interner Bereich

diabetologen- 
hessen.de      
Übersicht Struktur, 
Aktivitäten, Termine, 
Newsletter, Rah men-
vereinbarung

neuromedhessen.de     
Arzt/Patienten-
informationen

gnoh.de hessische- 
urologen.de 
Organisation, Mit-
glieder verzeich nis, 
Patienten informa-
tion, interner Bereich

gem. Beschaf-
fungs manage ment

Rahmenverträge nein Praxisbedarf in Planung geplant ja

Mitarbeiter pool nein nein Diabetesberaterin nein nein nein

gem. Verträge 
mit KV u.ä.

in Verhandlung ja nein Sondervertrag 
Heimversorgung

in Arbeit ja

Termin garantie in Arbeit nein nein nein nein

Patienten-
schulung

in einzelnen 
Netzen

Hypertonie, KHK, 
Herzinsuffizienz

Diabetes, Praxis  semi-
nar Medizinprodukte

in Planung nein ja

angeschlossene 
Dienste

keine keine keine keine keine

Kooperation mit 
Krankenhaus

über Gespräche 
in den Mitglieds-
netzen

durch die jeweiligen 
Mitgliederpraxen

keine in Vorbereitung über Mitglieder-
praxen

durch die jeweiligen 
Mitgliederpraxen

klin. Studien nein Register-Studien Aufbau eigene Struk tur 
Versor gungs for schung

nein nein nein

wiss. Beglei tung nein Uniklinik Marburg Prof. Dr. R. Göke bei Bedarf nein nein



Es war im Jahre 2005, als die hessische 

Landesregierung beschloss, die Universi-

tätskliniken Gießen und Marburg zusam-

men zu führen, um sie sechs Monate spä-

ter an einen privaten Klinikbetreiber zu 

verkaufen! Im Rahmen dieser beiden Ge-

setzesverfahren war ich in meiner Eigen-

schaft als Präsidentin der Landesärztekam-

mer Hessen sowie als Vorsitzende des Mar-

burger Bundes Hessen um eine Stellung-

nahme gebeten worden.

Die Diskussionen über die Kliniken in Gie-

ßen und Marburg nahmen im Frühjahr 2012 

sowohl in der Fach- wie auch der allgemei-

nen Presse großen Raum ein:

• Stellenabbau von ca. 500 Stellen,

• Erneutes Auswechseln der Geschäfts-

führung,

• Gewinnwarnung, trotz immer noch er-

klecklich zu erwartender Gewinne,

• und schließlich zwei Brandbriefe der Kli-

n ikdirektoren nach vorausgegangenen 

Mitteilungen der Personalräte

• geplante Übernahme des Rhönkonzerns 

durch Fresenius/Helios!

Meine schlimmsten Befürchtungen, geäu-

ßert in 2005, sehe ich bestätigt. Auch, wenn 

ich damit Recht bekomme, so kann ich 

mich darüber nicht freuen!

Bereits im April d.J. schrieb ich in der Frank-

furter Rundschau, dass unser Gesundheits-

system auf dem Boden des Grundgeset-

zes steht – es ist eine der vornehmsten 

Aufgaben des Staates, für die Versorgung 

der Bevölkerung zu sorgen. Dafür werden 

sinnvollerweise Steuern erhoben. Politik 

kann diese Aufgabe einem Klinikbetreiber 

pflegestellen z.B. durch diese schnellen 

und häufigen Geschäftsführerwechsel mög-

lich gewesen wären: jedes Mal wird neues 

Briefpapier gedruckt, ein neues Namens-

schild angebracht, alle Auftritte nach außen 

hin müssen angepasst werden. Gar nicht 

zu reden von der Einarbeitungszeit des/

der „Neuen“! 

Ähnliches passiert in der hessischen Lan-

deshauptstadt an den Dr. Horst Schmidt-

Kliniken! Sie sind seit wenigen Wochen zu 

49 % von Rhön übernommen worden – die 

neuen Geschäftsführer arbeiten sich ein. 

Es sind (noch) die ersten von Rhön! Zu 

den geplanten Verbesserungen in Wies-

baden kann man nur vage Andeutungen in 

Zeitungen lesen. Man wird misstrauisch, 

denn mit an Sicherheit grenzender Wahr-

scheinlichkeit liegt ein Veränderungskon-

zept vor, weit über einen Neubau hinaus. 

Ob man sich nach den gemachten Erfah-

rungen in Mittelhessen mit Äußerungen 

zurück hält, um nicht auch hier sofort an-

zuecken bei den Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern?

Und kaum war der Teilverkauf der HSK-

Wiesbaden an Rhön perfekt, wurde die 

Klinik-Szene aufgerüttelt durch die Veröf-

fentlichung, dass Fresenius den Rhönkon-

zern komplett übernehmen und in seine 

Krankenhauskette Helios integrieren will. 

Beide Seiten zeigten sich einverstanden – 

doch was bedeutet das für die Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter gerade hier in Hes-

sen? In den Universitätskliniken UKGM er -

neuter Geschäftsführerwechsel, neue 

„Firmenphilosophie“ mit neuem Leitbild, 

neues Logo, etc.. Welche Kosten entste-

übergeben, wie hier. Und nun ist die Ren-

dite zwar ziemlich gut, aber nicht wie er-

wartet! Dabei war dieses Ergebnis schon 

vor ca. sieben Jahren absehbar, weil gerade 

die Finanzierung der hochspezialisierten 

Medizin krankte und immer noch krankt! 

Und wenn die Energiekosten einer Klinik 

steigen, wenn auch und gerade die Ge-

sundheitswirtschaft (!) hochpreisige Ge-

räte verkauft, wenn Entsorgungen von 

Sondermüll u.a. teurer werden, dann wird 

immer und immer am Personal eingespart! 

Was braucht aber ein kranker Mensch, der 

sich in einer Ausnahmesituation in einer 

Klinik befindet? Er braucht sehr gute ärzt-

liche und fachlich kompetente medizini-

sche Versorgung, er braucht ganzheitliche 

Pflege, er braucht Trost, Zuspruch, Hilfe. 

Daran hat sich trotz aller technischer Neue-

rungen nichts geändert. Alle diese so drin-

gend notwendigen Zuwendungen werden 

durch Menschen wie Ärztinnen und Ärzte, 

Krankenpflegepersonal und soziale Diens-

te vor Ort erbracht! Wer hier „wegrationa-

lisiert“, hat Medizin nicht verstanden! Und 

wenn sich dann Klinikdirektoren wie in 

Gießen und Marburg in aller Öffentlichkeit 

zu Wort melden1, ist die Situation vor Ort 

für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in den Kliniken unerträglich geworden!

Inzwischen ist der 16. (!) kaufmännische 

Geschäftsführer in den UKGM im Amt – 

eingesetzt von der Rhön AG. Das Vertrauen 

des Betriebsrates hat er zunächst nicht – 

schließlich hat er die Aufgabe, die Kliniken 

attraktiv zu machen u.a. wohl für die nächs-

te Aktionärsversammlung! Man möchte 

gerne einmal wissen, wie viele Kranken-

UKGM – eine unendliche Geschichte …
Ursula Stüwe
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1 http://www.uni-giessen.de/cms/ueber-uns/pressestelle/aktuelles/offener-brief-zur-situation-am-ukgm http://www.uni-giessen.de/cms/ueber-uns/
pressestelle/aktuelles/universitatsmedizin-in-mittelhessen-bestmoglich-sichern/bernarticleblock_direct_view
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hen, die man besser in Personal investiert 

hätte? 

Sollte das wirklich das „Leuchtturmpro-

jekt“ der hessischen Landesregierung 

sein: alle paar Jahre ein neuer Träger, Un-

ruhe in den Kliniken und keine Zeit für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sich in 

Ruhe um die Kranken zu kümmern (Kern-

aufgabe!) – denn wahrscheinlich steht 

schon wieder der nächste „Gesprächster-

min“ an zur Kostenentwicklung, zur Fir-

menphilosophie, zur Corporate identity!

Da Fresenius ja auch in der „Gesundheits-

wirtschaft“ tätig ist, auch außerhalb des 

Krankenhausbereiches, entstehen ganz 

wichtige, für die Patientinnen und Patien-

ten äußerst relevante Fragen:

• Bleibt die ärztliche Therapiefreiheit er-

halten, oder werden nur noch Medika-

mente zur Verfügung gestellt, die die 

Attraktivität von Fresenius für Aktionäre 

bessern? Hier zeigt sich ein besonders 

wichtiges Aufgabenfeld für die Landes-

ärztekammer!

• Welche Personalressourcen müssen ab-

gebaut werden, um die Übernahmefinan-

zierung wieder herein zu holen?

• Mit welcher zusätzlichen Arbeitsverdich-

tung müssen die Mitarbeiter rechnen, 

um die gemachten Investitionen in die 

Rentabilität zu führen?

• Werden Investitionen in neue Geräte/Ge-

 bäude noch möglich sein, oder wurde 

das Geld schon zum Kauf ausgegeben?

Fresenius argumentiert zu seiner zukünf-

tigen Marktmacht, dass jeder potentielle 

Patient nach Übernahme von Rhön „nur 

noch“ 100 km vom nächsten HeliosRhön-

Krankenhaus entfernt wohnen wird. Das 

ist für eine Notfallversorgung schon ein-

mal viel zu weit! Die muss in der Nähe 

stattfinden können, sonst ist sie sinnlos. 

(siehe Rettungsdienstgesetz!) Eine Reise 

von 100 km für einen Krankenbesuch ist 

Und last but not least: warum zahle ich 

Steuern für die Daseinsvorsorge – eine der 

„vornehmsten Aufgaben des Staates“ – 

wenn dieser die Aufgabe an ein börsenno-

tiertes Unternehmen abgibt?

Anschrift der Verfasserin
Dr. med. Ursula Stüwe

Dreiruthenweg 14

65388 Schlangenbad

E-Mail: ursula.stuewe@t-online.de

Die Beiträge in der Rubrik „Ansichten 
und Einsichten“ geben nicht unbedingt 
die Meinung der Redaktion wieder.

für viele Menschen sowohl ein finanzielles 

wie ein ganz praktisches Problem!

Diese Argumentation der Entfernung ist 

für Patientinnen und Patienten kaum inte-

ressant – sie suchen sich eine Ärztin, ei-

nen Arzt, der ihre ganz spezielle Krankheit 

richtig und sinnvoll behandeln kann – das 

bedeutet: qualifizierte, vorhandene Ärzte 

sind ungleich wichtiger zur Patientenak-

quise als jedwede Firmenbezeichnung!

Und ich bin ganz sicher: keine einzige Pa-

tientin, kein Patient möchte mit der eige-

nen, vom Schicksal „zugeteilten“ Krank-

heit dafür herhalten müssen, Aktionärs-

wünsche zu befriedigen!

Auszüge aus der Stellungnahme 2005

Zu Punkt 1: Rahmenbedingungen
… Die Fallpauschalen (DRG’s) genügen schon jetzt nicht der Finanzierung und den 
Leistungserfordernissen von Krankenhäusern mit Spitzenmedizin und Hoch leis-
tungs medizin, zukünftig wird im Rahmen der Konvergenzphase hier noch mit wei-
teren finanziellen Verlusten zu rechnen sein. Diese Verluste sind im System immer-
hin vorprogrammiert, und können auch durch einen privaten Betreiber mit hoher 
Wahrscheinlichkeit nicht aufgefangen werden. …
Auswirkungen auf die regionale Krankenhausstruktur sind mit Sicherheit zu erwar-
ten, da auch zu erwarten ist, dass die Anzahl der Krankenhausbetten abgebaut 
wird. Voraussichtlich werden die hochspezialisierten Leistungen von beiden Uni-
versitätsklinika durchgeführt werden, weniger kostenträchtige Versorgungen kön-
nen voraussichtlich in den umliegenden Krankenhäusern erbracht werden. Damit 
liegen mehr und mehr unterfinanzierte Patienten in den Universitätsklinika mit 
Auswirkungen auf das Finanzbudget. …

Zu Punkt 4: Privatisierung
Ein möglicher Käufer wird ein Klinikum erwerben, um letzten Endes auch Profit zu 
machen, aufgrund der erheblichen Investitionen, die zunächst notwendig sind. Die-
ses wird Auswirkung auf die Anzahl des verfügbaren Personals haben, jedoch 
ebenfalls auch im Hinblick auf weitere, nicht profitorientierte Arbeitsgebiete eines 
Klinikums. … Die Auswirkungen auf die Krankenversorgung sind als erheblich ein-
zustufen. Bei weiterer Arbeitsverdichtung durch Wegfall von Personal wird darunter 
langfristig auch die Qualität leiden. Die regionalen Strukturen und das Versorgungs-
angebot wird sich dahingehend verändern, dass die Versorgungsdichte dünner 
werden wird. Inwieweit hier das Land Hessen aus seinem Versorgungsauftrag ent-
bunden werden kann, steht offen.
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1. Allgemeine Grundlagen
Der Medizinische Dienst der Krankenver-

sicherung (MDK) ist die sozialmedizinische 

Sachverständigeninstitution innerhalb der 

gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 

mit der ihr zugeordneten sozialen Pflege-

versicherung (SPV). Die GKV als Solidar-

gemeinschaft hat die Aufgabe, die Ge-

sundheit der Versicherten zu erhalten, 

wiederherzustellen oder ihren Gesund-

heitszustand zu bessern. Die SPV ist dazu 

bestimmt, den Versicherten Hilfe zu leis-

ten, die wegen der Schwere der Pflegebe-

dürftigkeit auf solidarische Unterstützung 

angewiesen sind. Die diese Sozialversiche-

rungen tragenden Kranken- und Pflege-

kassen haben nach dem Untersuchungs-

grundsatz des § 20 Zehntes Buch Sozial-

gesetzbuch (SGB X) den leistungsberech-

tigenden Sachverhalt von Amts wegen zu 

ermitteln. Zu den Beweismitteln, die nach 

pflichtgemäßem Ermessen zur Ermittlung 

des Sachverhalts erforderlich sein können, 

zählen nach § 21 SGB X:

1. Auskünfte jeder Art einholen,

2. Beteiligte anhören, Zeugen und Sach-

verständige vernehmen oder die schrift-

liche oder elektronische Äußerung von 

Beteiligten, Sachverständigen und Zeu-

gen einholen,

3.  Urkunden und Akten beiziehen,

4.  den Augenschein einnehmen.

Die einzelnen Medizinischen Dienste der 

Länder arbeiten bundesweit einheitlich 

nach rechtlich festgeschriebenen Bestim-

mungen. Im Auftrag der Kranken- und Pfle-

gekassen sowie ihrer Verbände erbringt 

dabei die Arbeitsgemeinschaft Medizini-

scher Dienst der Krankenversicherung in 

Hessen (MDK Hessen) sachverständige 

Leistungen folgender Kategorien:

schaft der gesetzlichen Krankenversiche-

rung institutionalisiert, unabhängig also 

von einer einzelnen ihn beauftragenden 

Kranken- bzw. Pflegekasse. Bezüglich der 

Weisungsfreiheit ist herauszustellen, dass 

hinsichtlich des sozialmedizinischen Leis-

tungsgeschehens im MDK gemäß § 2 

Abs. 4 der (Muster-)Berufsordnung für die 

in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärz-

te (MBO-Ä) folgendes zu beachten gilt: 

„Ärztinnen und Ärzte dürfen hinsichtlich 

ihrer ärztlichen Entscheidungen keine 

Weisungen von Nichtärzten entgegenneh-

men“. Gewissenhaftigkeit im Sachver-

ständigenwesen bedeutet neben der Er-

fahrung im Sinne von Fachwissen und 

Sachkenntnis, der sorgfältigen Ermittlung 

auf der Grundlage der obengenannten Be-

weismittel und einer nachvollziehbaren 

Begründung der Ergebnisse insbesondere 

die Berücksichtigung des aktuellen Stands 

der Wissenschaft und Technik sowie spe-

ziell für den MDK die Beachtung der Richt-

linien. Unparteilichkeit subsummiert die 

Achtung auf Unbefangenheit, die Gewähr-

leistung der Objektivität und Unvoreinge-

nommenheit sowie die Wahrung der Neu-

tralität. Dazu gehört auch, dass entspre-

chend dem § 275 Abs. 5 SGB V die Gut-

achterinnen und Gutachter des MDK bei 

der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nicht 

berechtigt sind, „in eine medizinische Be-

handlung einzugreifen“.

2. Aufbauorganisation  
des MDK Hessen
Die Kranken- bzw. Pflegekassen sind in 

gesetzlich bestimmten Fällen oder bei be-

sonderen Erkrankungskonstellationen ver-

pflichtet, eine gutachtliche Stellungnahme 

des Medizinischen Dienstes einzuholen. 

Geprüft werden vom MDK die Vorausset-

zungen, Art und Umfang von diagnos-

• Begutachtungen von Versicherten

• Qualitätsprüfungen in Versorgungsein-

richtungen

• Beratungen zu Grundsatz- und Versor-

gungsfragen

• Fortbildungen für Sozialleistungsträger.

Eine sozialmedizinische Stellungnahme des 

MDK hat dabei lediglich empfehlenden 

Charakter. Sie vermittelt somit zwischen 

medizinischen Tatbeständen und der leis-

tungsrechtlichen Entscheidung auf Seiten 

der Kranken- bzw. Pflegekasse (Seger 2011). 

Die sozialgesetzlichen Regelungen zu den 

Aufgaben des Medizinischen Dienstes wer-

den ergänzt und konkretisiert durch das 

Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), 

die Richtlinien des GKV-Spitzenverbandes 

sowie die Rechtsprechung. Die Fachauf-

gaben des MDK werden von Ärzten und 

Angehörigen anderer Heilberufe wahrge-

nommen, bezüglich der Aufgaben speziell 

für die Pflegeversicherung in enger Zu-

sammenarbeit mit Pflegefachkräften. Nach 

§ 275 Abs. 5 SGB V sind die Ärztinnen und 

Ärzte des MDK bei der Wahrnehmung ihrer 

medizinischen Aufgaben nur ihrem ärzt-

lichen Gewissen unterworfen. Aufgrund 

des behördlichen Sachverständigensta-

tus sind für die Gutachtenerstattung sei-

tens des MDK grundsätzlich die gleichen 

fachlichen Voraussetzungen verpflichtend, 

wie sie in Sachverständigenordnungen 

festgeschrieben sind (Gaertner und Gnatzy 

2011). Dazu gehören:

• Unabhängigkeit

• Weisungsfreiheit

• Gewissenhaftigkeit

• Unparteilichkeit.

Zur Gewährleistung der Unabhängigkeit 

wurde der MDK vom Gesetzgeber als kas-

sen artenübergreifende Arbeitsgemein-

Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung in Hessen
Aufgaben – Organisation – Schnittstellen

Thomas Gaertner, Jörg van Essen
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tischen und therapeutischen Leistungen 

sowie von Arbeitsunfähigkeit, die Not-

wendigkeit medizinischer Vorsorge- und 

Rehabilitationsleistungen, die Erforderlich-

keit von häuslicher Krankenpflege oder 

von Hilfsmitteln, die Pflegebedürftigkeit 

sowie die Qualität in Pflegeeinrichtungen. 

Weiterhin sollen die Krankenkassen und 

ihre Verbände im notwendigen Umfang 

den Medizinischen Dienst zu Rate ziehen, 

insbesondere für allgemeine medizinische 

Fragen der gesundheitlichen Versorgung 

und Beratung der Versicherten, für Fragen 

der Qualitätssicherung, für Vertragsver-

handlungen mit den Leistungserbringern 

und für Beratungen der gemeinsamen 

Ausschüsse von Ärzten und Krankenkas-

sen, insbesondere der Prüfungsausschüs-

se (§ 275 SGB V, § 18 und § 114 SGB XI). 

Die Krankenkasse hat dabei eigenverant-

Prüfungs- und Beratungsaufgaben vertei-

len sich auf diese wie folgt:

Geschäftsbereich Krankenhaus (GB KH)
• Stationäre Krankenhausversorgung

• Ambulantes Operieren im Krankenhaus

• Psychische und Verhaltensstörungen

• Krankheiten des Nervensystems

Geschäftsbereich Arbeitsunfähigkeit/
Rehabilitation (GB AU/Reha)
• Arbeitsunfähigkeit

• Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen

• Plastisch-kosmetische Operationen

• Bariatrisch-chirurgische Eingriffe

• Häusliche Krankenpflege/Haushaltshilfe

• Fahrtkosten

• Chronische Erkrankungen

Geschäftsbereich Ambulante 
Versorgung (GB AV)
• Hilfsmittel

• Arznei- und Heilmittel

• Medizinprodukte

• Neue Untersuchungs- und Behandlungs-

methoden

• Ambulante Palliativversorgung

• Sorgfaltspflichtverletzungen und Ersatz-

ansprüche

• Zahnmedizin

Geschäftsbereich Pflege (GB Pflege)
• Pflegebedürftigkeit

• Pflegehilfsmittel

• Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen

• Pflegequalität

Mit festen Standorten ist der MDK Hessen 

vertreten in Oberursel (Hauptsitz) sowie 

Darmstadt, Frankfurt am Main, Fulda, Gie-

ßen, Kassel, Marburg, Offenbach und 

Wiesbaden. In Verbindung mit zusätzlich 

bedarfsabhängig zu nutzenden Untersu-

chungsstellen in weiteren neun hessi-

schen Städten wurde so flächendeckend 

ein effizientes Versorgungsnetz im Land 

wortlich zum richtigen Zeitpunkt die ge-

botene Auswahl an Fällen zu treffen, bei 

denen sie zur Klärung der leistungsrecht-

lichen Voraussetzungen einen (sozial-)

medizinischen Begutachtungs- bzw. Bera-

tungsbedarf seitens des MDK sieht (Gaert-

ner und van Essen 2012).

In Analogie zu den Vereinbarungen der 

Kosten- und Leistungstransparenz inner-

halb der MDK-Gemeinschaft werden die 

sozialmedizinischen sachverständigen Stel-

lungnahmen des MDK Hessen nach An-

lassgruppen klassifiziert (s. Tabellen 1 bis 

3). Diese Systematik zugrunde legend und 

auch der für (sozial-)medizinische Leis-

tungen erforderlichen Spezialisierung fol-

gend ist der MDK Hessen als zeitgemäße 

Spartenorganisation in vier Geschäftsbe-

reiche gegliedert. Die Begutachtungs-, 

Tabelle 2: Begutachtungsleistungen des MDK Hessen nach Anlassgruppen im Auftrag der gesetzlichen 
Pflegekassen im Jahr 2011.

Anlass Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen

Pflegebedürftigkeit in der ambulanten Pflege 95.986

Pflegebedürftigkeit in der vollstationären Pflege 26.882

Pflegebedürftigkeit in vollstationären Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe 552

Übrige Leistungen, wie z.B. Pflegehilfsmittel, 
wohnumfeldverbessernde Maßnahmen 12.761

Gesamt 136.181

Tabelle 1: Begutachtungsleistungen des MDK Hessen nach Anlassgruppen im Auftrag der gesetzlichen 
Krankenkassen im Jahr 2011. 

Anlass Anzahl der gutachterlichen Stellungnahmen

Stationäre Leistungen 282.935

Arbeitsunfähigkeit 136.632

Vorsorge/Rehabilitation 82.783

Hilfsmittel 21.743

Ambulante Leistungen 22.018

Neue/unkonventionelle Untersuchungs- und 
Behandlungsmethoden und Arzneimittel 7.044

Ansprüche gegenüber/von Dritten 3.259

Zahnmedizin 838

Sonstige Anlässe 925

Gesamt 558.177
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etabliert. Mit dieser Infrastruktur ist bei 

der Notwendigkeit einer Inaugenschein-

nahme oder Untersuchung eines Versi-

cherten eine wohnortnahe Erreichbarkeit 

des MDK Hessen sichergestellt und die 

Möglichkeit einer unkomplizierten direkten 

Kontaktaufnahme mit Leistungserbringern 

landesweit gegeben.

3. Schnittstellenregelungen
Nach § 276 SGB V sind die Krankenkassen 

verpflichtet, dem MDK die für die Begut-

achtung und Beratung erforderlichen Un-

terlagen vorzulegen sowie Auskünfte zu 

erteilen. Unterlagen, die der Versicherte 

über seine Mitwirkungspflicht hinaus der 

Krankenkasse freiwillig selbst überlassen 

hat, dürfen an den MDK nur weitergege-

ben werden, soweit der Versicherte einge-

willigt hat. In Betracht kommen beispiels-

weise Angaben, Berichte oder Bescheini-

gungen über

• medizinische Leistungen,

• Arbeitsunfähigkeit,

• Krankheits- und Behandlungsverlauf,

• Vorerkrankungen,

• Art der Beschäftigung und berufliche 

Gegebenheiten,

• Besonderheiten aus dem sozialen Um-

feld.

Bei der Übermittlung der Unterlagen nahm 

in den letzten Jahren der internetbasierte 

Datentransfer stetig zu. So erreichten den 

MDK Hessen im Jahr 2011 über 40 Prozent 

der Pflegebegutachtungsaufträge und rund 

über die Arbeitsunfähigkeit mitzuteilen, 

wenn das Gutachten mit der Bescheini-

gung des Kassenarztes im Ergebnis nicht 

übereinstimmt. Die Mitteilung darf keine 

Angaben über die Krankheit des Versicher-

ten enthalten.

Gerade die durch psychische und psycho-

somatische Erkrankungen bedingte Arbeits-

unfähigkeit stellt Vertragsärzte, Kranken-

kassen und Medizinische Dienste zuneh-

mend vor Herausforderungen. In Ergän-

zung zur Begutachtungsanleitung Arbeits-

unfähigkeit wurde daher ein spezieller 

Begutachtungsleitfaden, der den Beson-

derheiten bei der gutachtlichen Beurtei-

lung der Arbeitsunfähigkeit bei Versicher-

ten mit psychischen und psychosomati-

schen Erkrankungen Rechnung trägt, ent-

wickelt. Mit dem Ziel, auch auf diesem 

Gebiet ein bundesweit möglichst gleichar-

tiges Vorgehen durch die MDK-Gutachter 

zu gewährleisten, wurde dieser Leitfaden 

im Februar 2012 von der Konferenz der 

Leitenden Ärztinnen und Ärzte der MDK-

Gemeinschaft verabschiedet und zur An-

wendung empfohlen.

Die gutachtliche Stellungnahme des MDK 

ist für den behandelnden Arzt grundsätz-

lich verbindlich. Nach dem Bundesmantel-

vertrag – Ärzte (BMV-Ä) kann im ambulan-

ten Sektor der behandelnde Vertragsarzt 

bei Meinungsverschiedenheiten unter Dar-

legung seiner Gründe bei der Krankenkasse 

ein Zweitgutachten beantragen. Der MDK 

soll dann mit dem Zweitgutachten einen 

Arzt des Gebietes beauftragen, in das die 

verordnete Leistung oder die Behandlung 

der vorliegenden Erkrankung fällt. Für den 

stationären Sektor existiert eine solche 

Regelung auf Bundesebene und speziell 

auch für Hessen auf Landesebene nicht.

An den Schnittstellen von Krankenkasse, 

Versichertem, Leistungserbringer und MDK 

sind neben den gesetzlichen sowie landes-

80 Prozent aller Aufträge im Geschäftsbe-

reich Krankenhaus in elektronischer Form. 

Der MDK darf allerdings Sozialdaten nur 

erheben und speichern, soweit dies für 

die Begutachtungen, Prüfungen und Be-

ratungen erforderlich ist. Die rechtmäßig 

erhobenen und gespeicherten Sozialda-

ten dürfen ausschließlich für die sozialge-

setzlich vorgesehenen Zwecke verarbeitet 

oder genutzt werden. Die Sozialdaten 

sind nach fünf Jahren zu löschen.

Haben die Krankenkassen eine gutacht-

liche Stellungnahme oder Prüfung durch 

den MDK veranlasst, sind, soweit dies da-

für erforderlich ist, die Leistungserbringer 

verpflichtet, Sozialdaten auf Anforderung 

des MDK unmittelbar an diesen zu über-

mitteln. Nach § 277 SGB V hat der MDK 

dem an der vertragsärztlichen Versorgung 

teilnehmenden Arzt, sonstigen Leistungs-

erbringern, über deren Leistungen er eine 

gutachtliche Stellungnahme abgegeben 

hat, und der Krankenkasse das Ergebnis 

der Begutachtung und der Krankenkasse 

die erforderlichen Angaben über den Be-

fund mitzuteilen. Er ist befugt, den ge-

nannten Ärzten und Leistungserbringern 

die erforderlichen Angaben über den Be-

fund mitzuteilen. Der Versicherte kann der 

Mitteilung über den Befund an die Leis-

tungserbringer widersprechen. Die Kran-

kenkasse hat, solange ein Anspruch auf 

Fortzahlung des Arbeitsentgelts besteht, 

dem Arbeitgeber und dem Versicherten 

das Ergebnis des Gutachtens des MDK 

Tabelle 3: Qualitätsprüfungen von ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen durch den MDK 
Hessen im Auftrag der Landesverbände der Pflegekassen im Jahr 2011.

Anlass Regelprüfung Anlassprüfung Wiederholungs-
prüfung

Gesamt

Qualität bei Pfle-
gediensten 934 36 23 993

Qualität in Pflege-
heimen 903 39 26 968

Gesamt 1.837 75 49 1.961
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spezifischen vertraglichen Regelungen 

insbesondere nach § 282 Satz 3 SGB V die 

Richtlinien über die Zusammenarbeit der 

Krankenkassen mit den Medizinischen 

Diensten der Krankenversicherung aus 

dem Jahr 1990 weiterhin von grundlegen-

der Bedeutung. Allerdings sind darin die 

Überprüfung der Krankenhausabrechnung 

auf Kodierqualität oder indikationsspezi-

fische Plausibilität entsprechend dem GKV-

Gesundheitsreformgesetz 2000 noch nicht 

enthalten. Bestandteil dieses Gesetzes 

war ja unter anderem auf der Grundlage 

der German Diagnosis Related Groups  

(G-DRG) die Einführung eines pauschalie-

renden Entgeltsystems für die allgemei-

nen Krankenhausleistungen.

Bei der DRG-Begutachtung durch den 

MDK handelt es sich entsprechend § 275 

Abs. 1 Satz 1 nicht, wie gemeinhin formu-

liert um eine Abrechnungsprüfung im en-

geren, pekuniären Sinne. Diese nämlich, 

die „Prüfung der ordnungsgemäßen Ab-

rechnung“ obliegt der Krankenkasse, die, 

falls der MDK involviert wurde, sie erst im 

Nachgang und unter Berücksichtigung der 

von ihr beauftragten einzelfallbezogenen 

Stellungnahme des MDK vornimmt. Die 

DRG-Begutachtung stellt gleichermaßen 

wie die Begutachtung zur Beurteilung der 

Notwendigkeit und Dauer von Kranken-

hausbehandlung besondere Anforderungen 

an die Qualifikation der Gutachterinnen 

und Gutachter bezüglich der Aktualität 

ihres Fachwissens sowie ihrer Kenntnis 

der Rechtsgrundlagen (Dirschedl et al. 2010, 

Huber et al. 2012). Die Begutachtung des 

Einzelfalls seitens des MDK basiert auf 

seiner sozialmedizinischen, d.h. sozialge-

setz- und richtlinienkonformen „Prüfung 

von Voraussetzung, Art und Umfang der 

Leistung“, d.h. der bereits oben erwähn-

ten indikationsspezifischen Plausibilität, 

und der darauf basierenden Überprüfung 

auf medizinisch einwandfreie Kodierung 

men gerade auch die psycho-sozialen As-

pekte von besonderer Bedeutung. Eine 

diesbezüglich bundesweit vergleichbare 

Beurteilung seitens der Medizinischen 

Dienste wurde in letzter Zeit nicht zuletzt 

vom Bundesrechnungshof angemahnt. Um 

eine homogene Begutachtungspraxis 

sicher zustellen, wurde ebenfalls im Feb-

ruar dieses Jahres eine Standardverfah-

rensanweisung durch die Konferenz der 

Leitenden Ärztinnen und Ärzte beschlos-

sen und zur einheitlichen Anwendung in 

den MDK empfohlen. Sie ist in Verbindung 

mit der Begutachtungs-Richtlinie Vorsorge 

und Rehabilitation und den Umsetzungs-

empfehlungen des GKV-Spitzenverbandes, 

der Verbände der Krankenkassen auf Bun-

desebene und des MDS anzuwenden. Dem-

nach sind zur gutachterlichen Klärung der 

Rehabilitationsbedürftigkeit, -fähigkeit, 

-ziele und -prognose neben Mitteilungen 

zu allgemeinen umwelt- und personbezo-

genen Faktoren einschließlich Risikofak-

toren sowie mutter-/vaterspezifischen Kon-

textfaktoren folgende Unterlagen zur Be-

urteilung notwendig:

• Antrag auf eine Leistung nach § 24 bzw. 

§ 41 SGB V,

• Befundbericht/ärztliche Verordnung,

• Selbstauskunft der/des Versicherten,

• Leistungsauszug der Krankenkasse,

• weitere Befundberichte aus den letzten 

zwölf Monaten zum antragsbegründen-

den Gesundheitsproblem,

• Krankenhaus-Entlassungsberichte aus 

den letzten zwölf Monaten,

• zurückliegende Vorsorge-/Reha-Entlas-

sungsberichte.

Damit ein Begutachtungsauftrag zügig 

und möglichst abschließend bearbeitet 

werden kann, sollten dem MDK bei Auf-

tragserteilung alle notwendigen Doku-

mente seitens der Krankenkasse vorge-

legt werden können. Die für die Begutach-

tungen anlässlich der Versorgung mit/des 

nach dem DRG-System seitens des Leis-

tungserbringers.

Die Eingruppierung in eine G-DRG erfolgt 

unter Anwendung diagnosebezogener (ICD) 

und prozedurenassoziierter (OPS) sensib-

ler persönlicher Daten von Krankenhaus-

patienten unter Berücksichtigung doku-

mentierter Angaben zur persönlichen Kran-

kengeschichte unter anderem auch zur 

Familien- und Sozialanamnese. Die DRG-

Begutachtung ist somit kein reiner Ver-

waltungsakt, sondern eine nach § 20 SGB X 

ärztliche Ermittlung, fachgemäße Beurtei-

lung und sachgerechte Feststellung eines 

individuellen medizinischen Tatbestands 

im Auftrag der als Behörde geltenden 

Krankenkasse. Die Begutachtung, gerade 

auch im prozessualen Sinne, unterliegt 

damit nicht nur dem sozialgesetzlichen 

verbrieften Datenschutz des Versicherten. 

Wesentlich maßgebend ist es, bei der gut-

achterlichen Ermittlung für die Ärztinnen 

und Ärzte ebenso wie die anderen Ange-

hörigen heilbehandelnder Berufe des Me-

dizinischen Dienstes die standesrechtli-

chen Normen zur Verschwiegenheitspflicht 

(Schweigepflicht) zunächst einmal als 

Gutachter selbst einzuhalten und diese 

dann auch gegenüber Dritten, nicht an der 

Patientenversorgung und deren Dokumen-

tation unmittelbar Beteiligten, wahrend 

zu beachten.

Nach der stationären Versorgung sowie 

der Arbeitsunfähigkeit stellen Vorsorge- 

und Rehabilitationsleistungen den dritt-

häu figsten Anlass dar, seitens der Kran-

kenkassen den MDK Hessen mit einer 

Begutachtung zu beauftragen. Der MDK 

über prüft nicht nur die Indikation, sondern 

er hat auch die Aufgabe, der Krankenkasse 

Alternativen zu empfehlen (Hagen 2009). 

Bei Anträgen zur medizinischen Vorsorge 

bzw. Rehabilitation für Mütter und Väter 

nach § 24 bzw. § 41 SGB V sind neben den 

primär begründenden Gesundheitsproble-
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Einsatzes von Arzneimitteln, Heilmitteln, 

neue Untersuchungs- und Behandlungs-

methoden sowie Hilfsmitteln beurteilungs-

relevanten Unterlagen hat der MDK Hes-

sen in so genannten Checklisten zusam-

mengestellt. Diese finden sich auf der 

Homepage des MDK Hessen unter: http://

www.mdk-hessen.de/72.htm. Bedacht wer-

den sollte auch, dass nicht nur die Über-

prüfung einer Verordnung ex ante, sondern 

auch Hinweise auf eine möglicherweise 

insuffiziente Hilfsmittelversorgung ex post 

Anlass für eine Begutachtung durch den 

MDK sein können. Zudem kann bei einer 

Begutachtung durch den MDK entlastend 

für die GKV gelegentlich auch die Zustän-

digkeit eines anderen Sozialleistungsträ-

gers festgestellt werden (Kern 2010).

Dem § 8 SGB XI zufolge ist die pflegeri-

sche Versorgung der Bevölkerung eine in 

gemeinsamer Verantwortung getragene 

gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Bei Pfle-

gebedürftigkeit leistet die soziale Pflege-

versicherung daher im Sinne einer Teilab-

sicherung Hilfe nur unterstützend, also 

lediglich ergänzend zur Pflege oder Be-

treuung durch Angehörige, Nachbarn so-

wie Selbsthilfegruppen und zu den Hilfe-

leistungen von Ländern oder Kommunen 

(Gaertner 2009). Die Beteiligung des Me-

dizinischen Dienstes am Verfahren zur 

Feststellung von Pflegebedürftigkeit als 

leistungsberechtigendem Tatbestand ist 

gesetzlich vorgeschrieben. Dazu erstellt 

der MDK Hessen grundsätzlich unter Ein-

beziehung medizinischer Unterlagen, der 

Auskünfte der behandelnden Ärztinnen 

und Ärzte, einer orientierenden Untersu-

chung des Versicherten, der Exploration 

der Pflegenden zum Hilfebedarf und der 

Inaugenscheinnahme des Wohnumfeldes 

das in den Pflegebedürftigkeits-Richtlinien 

vorgesehene ausführliche Formulargutach-

ten (http://www.mds-ev.de/media/pdf/ 

BRi_Pflege_090608.pdf).

gen den zuständigen Träger auf Leistun-

gen zur medizinischen Rehabilitation.

4. Schlussbetrachtung
Seit dem Gesundheitsreformgesetz aus 

dem Jahre 1988 obliegt es der GKV, das 

Gesundheitssystem strukturell und pro-

zessual aktiv mitzugestalten. Dabei erge-

ben sich Interferenzen der Krankenkassen 

mit Versicherten, Leistungserbringern, So-

 zialleistungsträgern, Rechtsprechung, Wis-

senschaft, Politik, Ökonomie und Medien 

mit den ihnen eignenden medizinisch re-

levanten Wissenssphären. Zur medizinisch-

sachverständigen Unterstützung der In-

Nach § 18 SGB XI hat der MDK Hessen im 

Auftrag der Pflegekasse zu prüfen ob die 

Voraussetzungen der Pflegebedürftigkeit 

erfüllt sind und welche Stufe der Pflege-

bedürftigkeit vorliegt. Zudem sind das Vor-

liegen einer erheblich eingeschränkten All-

tagskompetenz und auch Feststellungen 

darüber zu treffen, ob und in welchem Um-

fang Maßnahmen zur Beseitigung, Minde-

rung oder Verhütung einer Verschlimme-

rung der Pflegebedürftigkeit einschließ-

lich der Leistungen zur medizinischen 

Rehabilitation geeignet, notwendig und 

zumutbar sind. Auf dieser Grundlage ha-

ben dann Versicherte einen Anspruch ge-
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teraktion an den funktionalen System-

grenzen wurde als Begutachtungs-, Prüf- 

und Beratungsinstanz der Medizinische 

Dienst der Krankenversicherung bundes-

weit institutionalisiert. Die praxeologische 

Wissenssoziologie begreift Medizin als 

eine kommunikationsgetragene Kultur-

leistung, wobei Kultur als Bedingungs-

konstrukt gemeinschaftsstiftenden Han-

delns zu verstehen und Krankenbehandlung 

in ihrer sozialen Komplexität wahrzuneh-

men intendiert ist (Vogd 2011). In diesem 

Kontext können auch die rein gutachter-

lichen Interventionen des MDKs als Phä-

nomene der Kommunikation eingeordnet 

werden. Diese erhält ihre regulativ-kons-

titutive Bedeutung dadurch, den durch 

Informationsbedarf und Implausibilitäten 

hervorgerufenen Ungewissheiten Verständ-

nis vermittelnd, Handlungsperspektiven 

eröffnend und damit Gemeinschaft stabi-

lisierend zu begegnen. Der Medizinische 

Dienst der Krankenversicherung in Hes-

sen ist eine Sachverständigeninstitution 

modernen Zuschnitts. Als Teil der Solidar-

gemeinschaft ist der MDK Hessen nach  

§ 70 SGB V an die sozialgesetzlichen 

Grundsätze der Qualität, Humanität und 

2. Dirschedl P, Waibel B, Mohrmann M. Sozial-
medizinische Begutachtung der Notwendig-
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Wirtschaftlichkeit gebunden. Er hat sei-

nen umfassenden vermittelnden Versor-

gungsauftrag an Schnittstellen des Ge-

sundheitssystems. Es ist eine Verpflich-

tung zur sozialmedizinisch fachgemäßen 

und situativ sachgerechten Kommunika-

tion, die „arbeitet an der Bestimmung des 

Unbestimmten, aber Bestimmbaren, um Be-

stimmtes verstehen zu können“ (Baecker 

2005).
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61440 Oberursel
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• Modul II – praktischer Teil:
 3. Juni 2012 und 16. September 2012
 (mit 10 Fortbildungspunkten zertifiziert)

• Modul I – theoretischer Teil:
 2. Juni 2012 und 15. September 2012
 (mit 8 Fortbildungspunkten zertifiziert)

Faktor Mensch – Risikomanagement und Fehlervermeidung im Patientenbetrieb
Seminar für Ärzte und Führungskräfte in der Medizin

Theorie und Praxis

Die Veranstaltung wird durchgeführt von Dr. med. Walter Merkle, Wiesbaden in Kooperation mit der LÄK Hessen und AIMS  
International-Germany GmbH, Neuss

jeweils 09:00 – 17:00 Uhr 

Tagungsort: SHERATON Frankfurt Airport Hotel & Konferenzzentrum, Terminal 1 / Airport, Hugo-Eckener-Ring 15, Frankfurt a.M. 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.laekh.de ➝ Aktuelles
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Um Behandlungsergebnisse zu stabilisie-

ren und die Rückfallquoten zu senken, ha-

ben Rehabilitationskliniken der Psychoso-

matik, Psychotherapie und Psychiatrie ver-

schiedentlich begonnen, entlassene Pa-

tienten noch einige Wochen in ihrem All-

tag über elektronisch zu begleiten. Das 

Spektrum umfasst E-Mails, Chatgruppen, 

Foren und Kombinationen der digitalen 

Verständigung. Die Internet-Brücke von 

der Klinik in den ambulanten Bereich kann 

dazu beitragen, Versorgungslücken zu 

schlie ßen und die Schnittstellenproble-

matik zu entschärfen. 

Die ärztliche Empfehlung, die stationäre 

Behandlung am Wohnort in geeigneter 

Weise ambulant fortzusetzen, führt viele 

Patienten mit Depression, Angststörung 

und weiteren Indikationen zunächst in eine 

aufreibende Suche nach einem (passen-

den) Therapieplatz. Mehrmonatige Warte-

zeiten sind üblich. Zur Überbrückung hat 

die Deutsche Rentenversicherung eine 

„In  tensivierte Rehabilitations-Nachsorge“ 

(IRENA) auch nach psychosomatischer Re-

 ha bilita tion eingeführt. Sie umfasst 25 

wöchent liche Gruppensitzungen und wird 

bundesweit in etwa 70 Einrichtungen an-

geboten. 

„Doch das Angebot ist nicht flächendeckend 

verteilt“, sagt Valiollah Golkaramnay, Psy-

chotherapeut an der Klinik Alpenblick in 

Isny-Neutrauchburg. Wie inzwischen wei-

tere Häuser bietet die Klinik eine wöchent-

liche, therapeutisch begleitete Chatgruppe 

zur Nachsorge an. Kommuniziert wird in 

Echtzeit, synchron und textbasiert und nach 

einem strukturierten Ablauf (z.B. Begrü-

ßung, Blitzlicht, Themenentscheidung usw.). 

Die fünfzehnwöchige „Internetbrücke“ 

wurde in einer kontrollierten Studie mit 

der Vogelsbergklinik im hessischen Gre-

benhain, einer Dr. Ebel Fachklinik für Psy-

chotherapie und Psychosomatik. Als  

W-RENA-Herzstück gilt das Web-Tage-

buch. Es soll den Betroffenen zum Bei-

spiel helfen, sich gefühlsmäßig bedeut-

same Ereignisse der vergangenen Tage 

bewusst zu machen und belastende Er-

lebnisse durch Schreiben zu verarbeiten, 

heißt es im W-RENA-Konzept. Die Struktur 

gibt weitere Rubriken vor, so die Reflexion 

über das Umsetzen der Ziele aus dem per-

sönlichen Entwicklungsplan und eine Wo-

chenplanung. 

Trend zur Verschlechterung  
umgekehrt 
Mit insgesamt 400 Patientinnen und Pati-

enten wurden Akzeptanz und Effekte des 

W-RENA-Programms in einer randomisier-

ten, kontrollierten Studie untersucht.   

Besonders stolz ist das Team um die Pro-

fessoren Dr. Bernhard Sieland und Dr. 

Matthias Berking darauf, dass sich der 

übliche Trend zur Verschlechterung um-

kehren ließ. „Die psychopathologische 

Belastung der W-RENA-Teilnehmer verrin-

gerte sich nach der Entlassung weiter, 

während sie bei der Kontrollgruppe deut-

lich wieder anstieg“, berichtet Projektko-

ordinator David D. Ebert. Demnach lag 

das Rückfallrisiko bei W-RENA-Teilneh-

mern mit rund 12 % gegenüber rund 29 % 

in der Kontrollgruppe wesentlich niedri-

ger. Die Ergebnisse belegten einen deut-

lichen Zuwachs an psychischem Wohlbe-

finden, an Selbststeuerungskompetenzen, 

Belastbarkeit und Arbeitsfähigkeit. 

Internetprogramm für Depression 
Nach der indikationsübergreifend ange-

legten W-RENA wird derzeit ein zweites 

Programm wissenschaftlich erprobt, das 

600 Personen aus zwei Kliniken evaluiert. 

Bei den Teilnehmern waren Reha-Ergeb-

nisse noch nach einem Jahr deutlich häu-

figer stabil. Auch wurden Arbeits- und Er-

werbsfähigkeit günstig beeinflusst, be-

richtete das Team. Die Akzeptanz war hoch 

(Abbrüche < 10 %). Das Interesse ist daher 

groß. „Wir erhalten viele Anfragen, auch 

aus anderen Kliniken“, berichtet der Psy-

chologe. 

„Back home but not alone“
In wissenschaftlichen Studien wurden auch 

E-Mail-Kontakte im Nachgang zu einem 

Klinikaufenthalt als wirksame psychoso-

ziale Unterstützung belegt. In einem kog-

nitiv-verhaltenstherapeutischen Konzept 

haben Kliniker und Forscher mehrere Ins-

trumente kombiniert, um Patienten „auf 

effektive Weise beim poststationären Ver-

folgen ihrer Therapieziele zu unterstützen, 

die Eigenaktivität im Transferprozess zu 

fördern und ein soziales Netz unter Mitpa-

tienten zu generieren“. Die dreimonatige 

„Webbasierte Rehabilitations-Nachsorge 

nach Psychosomatischer Rehabilitation“ 

(W-RENA) umfasst: 

• die Weiterarbeit an den persönlichen 

Zielen, u.a. über ein wöchentliches „Web-

Entwicklungstagebuch“ des Patienten, 

• Austausch in Mitpatientengruppe bis zu 

sechs Personen im virtuellen sozialen 

Netz (Peer-Support), 

• Erfassen therapeutischer Fortschritte 

per Online-Monitoring,

• Therapeuten-Feedback (stützende Rück-

meldung innerhalb 48 Stunden) und 

• 24-Stunden-Notfallhotline.

Entwickelt wurde das Programm am Insti-

tut für Psychologie der Leuphana-Univer-

sität in Lüneburg, evaluiert in Kooperation 

mit der Philipps-Universität Marburg an 

Psychosomatische Rehabilitation 
Therapeuten begleiten Transfer per Internet
Leonie von Manteuffel
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jedoch speziell auf Therapieziele und Rück-

fallproblematik bei Depression zuge schnit -

ten ist (OTF-D: „Evaluation einer online-

ba  sierten Transferförderung nach statio-

närer Depressionstherapie“). Bausteine 

sind u.a. die Tagesstrukturierung durch 

tägliche Aufgaben, der Aufbau positiver 

Aktivitäten und eine kognitive Umstruktu-

rierung, etwa durch ein „Tagebuch positi-

ver Erfahrungen“. „Ein wichtiges Ziel ist 

auch, frühzeitig Rückfälle zu erkennen 

und ihnen effektiv entgegenzuwirken“, er-

läutert Professor Berking zu dem laufen-

den Projekt, das vom Bundesforschungs-

ministerium, der Deutschen Rentenversi-

cherung und Spitzenverbänden der Ge setz -

lichen wie privaten Krankenversicherung 

gefördert wird. 

Innovativer Schub für die  
Versorgung
Viele weitere Akteure haben das Potential 

webbasierter Kommunikation in der Nach-

sorge wie auch präventiv erkannt und ent-

wickeln entsprechende Instrumente:

• Von Teams am Universitätklinikum Hei-

delberg wird derzeit an mehreren Klini-

ken ein zwölfmonatiges internetgestütz-

tes Programm für Menschen mit rezidi-

vierender Depression erprobt. SUMMIT 

(kurz für: Supportives Monitoring und 

Krankheitsmanagement über das Inter-

net) umfasst Fachinformationen zur De-

pression, ein Internetforum, die Beob-

achtung depressiver Symptome und ein 

Krisenmanagement.

• Die an der Universität Leipzig veranker-

te Stiftung Deutsche Depressionshilfe 

und die Barmer Gmünder Ersatzkasse 

verhandeln über ein Projekt zur Online-

Nachsorge bei Depression, das nach 

stationärer Psychiatrie ansetzt. Es würde 

das bestehende niederschwellige Forum 

der Stiftung ergänzen, an dem sich je-

der Interessierte anonym beteiligen kann 

(www.diskussionsforum-depression.de).

zu beschneiden oder auslaufen zu lassen. 

„Für eine Übernahme in die Regelversor-

gung ist es noch zu früh“, heißt es bei der 

Deutschen Rentenversicherung Bund, die 

zahlreiche Reha-Forschungsprojekte ein-

schließlich Studien zur Internet-Nachsorge 

fördert. Der Träger will unterschiedliche 

Verfahren der E-Nachsorge vergleichen. In 

der Praxis werden zum Teil Übergangslö-

sungen gefahren.   

Internetgestützte Nachsorge
Vorteile:

• Ortsunabhängigkeit

• Nahtlose Versorgung

• Geringer Organisationsaufwand

• Versorgung aus einer Hand

• Kontinuierliches Online-Monitoring

• Integriertes Qualitätsmanagement und 

Qualitätssicherungsprogramm

• Formale und inhaltliche Strukturierung

Nachteile:

• Schriftliches Ausdrucksvermögen ent-

scheidend

• Durch fehlende nonverbale Kommuni-

kation ist das Befinden nur bedingt ein-

schätzbar.

(nach: V. Golkaramnay, B. Cicholas, J. Vog-

ler, Internetgestützte Nachsorge nach psy-

chosomatischer Rehabilitation, in: F. Pe-

termann (Hg.) Neue Ansätze in der psy-

chosomatischen Rehabilitation, Regens-

burg 2010)

Weitere Informationen

• http://www.leuphana.de/inkubator/ge-

sundheit/internettherapie.html 

• www.deutsche-rentenversicherung-

bund.de ➝ Zielgruppen: Reha-Einrich-

tungen ➝ Nachsorgeprogramme

• www.deutsche-depressionshilfe.de

Angaben zur Verfasserin
Fachjournalistin Gesundheit 

und Soziales, Köln

E-Mail: manteuffel@pressethema.de

• Das Bundesministerium für Gesundheit 

hat im vergangenen Jahr ein Modellpro-

jekt ausgeschrieben: Ein E-Mental-Health-

Programm soll das Selbstmanagement 

bei leichter oder erst beginnender De-

pression stärken.

• Am Uniklinikum in Hamburg-Eppendorf 

wird eine E-Mail-Nachsorge bei Angster-

krankungen untersucht.

• Neue Impulse sind auch von den „Inter-

netbasierten Gesundheitsinterventionen“ 

(IGI) zu erwarten, die im Rahmen des 

„Innovations-Inkubators Lüneburg“ ent-

wickelt werden. Dieses an der Universi-

tät angesiedelte Großprojekt soll pra-

xisnahe Forschung leisten und wird aus 

Mitteln des Europäischen Fonds für Re-

gionale Entwicklung (EFRE) und vom 

Land Niedersachsen gefördert. 

Arbeitsbezogene Trainings-
programme aus Lübeck 
Bei den IGI werden verschiedene Instrumen-

te zur Prävention psychischer Erkrankun-

gen erprobt. Dazu gehören zum Beispiel  

• ein Flexibles Internettraining (FIT) bei 

arbeitsbezogenem Stress,  

• ein „Moodlifter“ zur Bewältigung de-

pressiver Beschwerden und 

• ein Programm für Alkoholismusgefähr-

dete.

Jedes Programm umfasst maximal acht 

Lektionen von 30 bis 45 Minuten Dauer. 

(Kontakt: ebert@inkubator.leuphana.de).

Finanzierung in der Schwebe
„Die Akzeptanz ist gut, die Ergebnisse 

sind gut“, sagt Valiollah Golkaramnay, sa-

gen auch die Therapeuten in Grebenhain. 

Unzufrieden sind die Kliniken mit der noch 

ungelösten Finanzierungsfrage. So sehen 

sich engagierte Teams vielfach vor dem 

Problem, nach Auslaufen der im Rahmen 

von Forschungsprojekten geförderten Eva-

luation die innovativen E-Health-Module 
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I. Seminare / Veranstaltungen zur permanenten Fortbildung
Bitte beachten Sie die Allgemeinen Hinweise!

Schnelle Anmeldung zu Veranstaltungen der Akademie jederzeit online möglich!
Lassen Sie sich kostenfrei im Mitglieder Portal der Landesärztekammer registrieren unter https://portal.laekh.de oder 
informieren Sie sich im Veranstaltungskalender der Landesärztekammer unter www.laekh.de/Aerzte/Veranstaltungskalender.

Telefonische Informationen: Frau C. Ittner, Akademie, Fon: 06032 782-223

Strukturierte fachspezifische Fortbildung
Kinder- und Jugendmedizin

4. Pädiatrisch-kinderpsychiatrisches Forum

Samstag, 02. Juni 2012, 09:00 – 13:00 Uhr

Leitung: Dr. med. Dipl.-Psych. D. Mallmann, Eltville

Teilnahmebeitrag: je € 50 (Akademiemitgl. kostenfrei)

Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen

Auskunft und Anmeldung: Frau M. Turano, Akademie,

Fon: 06032 782-213, Fax: 069 97672-67213,

E-Mail: melanie.turano@laekh.de

Fachgebiet Arbeitsmedizin

In Kooperation mit dem Präventionsdienst Würzburg der BGW 

und der Hessischen Arbeitsschutzverwaltung.

Neues aus der Arbeitsmedizin

Mittwoch, 13. Juni 2012, 14:00 – 19:00 Uhr

Leitung: Prof. Dr. med. K.-R. Genth, Bad Nauheim

 Dipl.-Ing. S. Stabel, Würzburg 

Teilnahmebeitrag: € 50 (Akademiemitgl. kostenfrei)

Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen

Auskunft und Anmeldung: Frau L. Stieler, Akademie, 

Fon: 06032 782-283, Fax: 069 97672-67283, 

E-Mail: luise.stieler@laekh.de

Schnittstelle Medizin und Physiotherapie

In Zusammenarbeit mit dem Dt. Verband für Physiotherapeuten

Pädiatrie in der Neurologie und Orthopädie –

Interdisziplinäre Herausforderung für Arzt und Therapeut

Samstag, 01. Sep. 2012, 10:00 – 17:45 Uhr  8 P

Leitung: Prof. Dr. med. A. Henneberg, Frankfurt a. M.

 H.-Y. Massuger, Frankfurt a. M.

Teilnahmebeitrag: € 80 

(Akademiemitgl., Mitglieder des ZVK € 72)

Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen

Auskunft und Anmeldung: Frau M. Turano, Akademie,

Fon: 06032 782-213, Fax: 069 97672-67213, 

E-Mail: melanie.turano@laekh.de

Repetitorium Allgemeinmedizin

Ideal für die Vorbereitung zur Facharztprüfung oder zur Auffri-

schung vorhandener Kenntnisse. 

Samstag, 16. – Sonntag, 17. Juni 2012  16 P

Leitung: Dr. med. G. Vetter, Frankfurt a. M. 

Teilnahmebeitrag: € 260 (Akademiemitgl. € 234)

Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen

Auskunft und Anmeldung: Frau R. Heßler, Akademie, 

Fon: 06032 782-203, Fax: 069 97672-67203, 

E-Mail: renate.hessler@laekh.de

Betriebswirtschaftliche Planung der Niederlassung

Freitag, 21. – Samstag, 22. Sep. 2012

Leitung: Prof. Dr. med. V. Liebig, Ulm

Teilnahmebeitrag: € 220 (Akademiemitgl. € 198)

Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen

Auskunft und Anmeldung: Frau H. Cichon, Akademie, 

Fon: 06032 782-209, Fax: 069 97672-67209,

E-Mail: heike.cichon@laekh.de

Impfkurs – Fachgebiet Öffentliches Gesundheitswesen

Die Teilnehmer werden gebeten, ihren Impfpass zwecks Überprü-

fung des eigenen Impfstatus mitzubringen. (Impfung auf eigene 

Verantwortung). 

Samstag, 13. Okt. 2012, 09:00 – 17:30 Uhr  11 P

Leitung: Dr. med. P. Neumann, Frankfurt a. M.

Teilnahmebeitrag: € 160 (Akademiemitgl. € 144)

Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen

Auskunft und Anmeldung: Frau M. Turano, Akademie,

Fon: 06032 782-213, Fax: 069 97672-67213,

E-Mail: melanie.turano@laekh.de
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Repetitorium Innere Medizin 2012

Hautkrebs-Screening

Das Gesundheitswesen, Aufgaben der ärztlichen  
Körperschaften sowie Versicherungen und Versorgung 
für Ärztinnen/Ärzte in Deutschland

Ideal für die Vorbereitung zur Facharztprüfung oder zur Auffri-

schung vorhandener Kenntnisse.

Montag, 19. – Samstag, 24. Nov. 2012                             insg. 51 P 

Gesamtleitung: Prof. Dr. med. W. Faßbinder, Fulda

Teilnahmebeitrag insg.: € 495 (Akademiemitgl. und Mitgl. des 

BDI und der DGIM € 445) 

Einzelbuchung  pro  Tag: € 150 (Akademiemitgl. und Mitgl. des 

BDI und der DGIM € 135)

Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen

Auskunft und Anmeldung: Frau A. Zinkl, Akademie, 

Fon: 06032 782-227, Fax: 069 97672-67227,

E-Mail: adelheid.zinkl@laekh.de

Zertifizierte Fortbildung zur Durchführung der Früherkennungs-

untersuchung auf Hautkrebs .

Freitag, 24. Aug 2012 von 13:00 – 21:00 Uhr  11 P

Leitung: Dr. med. P. Deppert, Bechtheim 

 Dr. med. K. Wiest, Ludwigshafen  

Teilnahmebeitrag: € 170 (Akademiemitgl. € 153)

(inkl. Pausenverpflegung) zzgl. € 70 Schulungsmaterial

Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen

Auskunft und Anmeldung: Frau M. Turano, Akademie,

Fon: 06032 782-213, Fax: 069 97672-67213

E-Mail: melanie.turano@laekh.de

Allen Ärztinnen und Ärzten, die in Deutschland eine ärztliche Tä-

tigkeit neu beginnen, wird eine Teilnahme an dieser Veranstal-

tung vom Hessischen Sozialministerium, der Hessischen Appro-

bationsbehörde und der LÄKH empfohlen.

Samstag, 17. Nov. 2012, 09:00 – ca. 16:15 Uhr   

Leitung: Dr. med. R. Kaiser, Frankfurt a. M.

Teilnahmebeitrag: auf Anfrage 

Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen

Auskunft und Anmeldung: Frau V. Wolfinger, Akademie, 

Fon: 06032 782-202, Fax: 069 97672-67202, 

E-Mail: veronika.wolfinger@laekh.de

Workshop „Psychiatrie und Philosophie“  

Mittwoch, 31. Okt. 2012  10 P
Leitung: Dr. med. F. Bossong, Hadamar
Teilnahmebeitrag: € 90 (Akademiemitgl. kostenfrei)
Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen
Auskunft: Frau A. Flören-Benachib, Akademie,
Fon: 06032 782-238, Fax: 069 97672-67238,
E-Mail: andrea.floeren-benachib@laekh.de

online Anmeldung: https://portal.laekh.de

Rheumatologie

Basiskurs Sexualmedizin

Intensivkurs – Hygiene in Arztpraxen

7. Wiesbadener Symposium zu entzündlichen 
Erkrankungen des ZNS

Rheuma an einem Tag

Mittwoch, 31. Okt.2012
Leitung: Prof. Dr. med. U. Lange, Bad Nauheim
Teilnahmebeitrag: € 50 (Akademiemitgl. kostenfrei)
Tagungsort: Bad Nauheim, Kerckhoff-REHA-Zentrum
Auskunft und Anmeldung: Frau H. Cichon, Akademie, 
Fon: 06032 782-209, Fax: 069 97672-67209,
E-Mail: heike.cichon@laekh.de

Modul I   Freitag, 14. – Sonntag, 16. Dez. 2012
Modul II  Freitag, 15. – Sonntag, 17. Feb. 2013
Modul III  Freitag, 26. – Sonntag, 28. Feb. 2013
Leitung: Dr. med. H. Berberich, Frankfurt a. M. 
Teilnahmebeitrag: auf Anfrage
Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen
Auskunft und Anmeldung: Frau K. Baumann, Akademie, 
Fon: 06032 782-281, Fax: 069 97672-281,
E-Mail: katja.baumann@laekh.de

Dienstag, 21. Aug. 2012, 13:00 – 21:00 Uhr  10 P
Leitung: S. Niklas, Moldautal, Dr. med. K. Wiest, Ludwigshafen  
Teilnahmebeitrag: auf Anfrage
Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen
Auskunft und Anmeldung: Frau M. Turano, Akademie,
Fon: 06032 782-213, Fax: 069 97672-67213
E-Mail: melanie.turano@laekh.de

In Kooperation mit der Klinik für Neurologie der Dr. Horst Schmidt 
Klinik.
Autoimmunenzephalitiden – differenzialdiagnostisch und 
therapeutisch wichtige und seltene Erkrankungen 

Mittwoch, 28. Nov. 2012, 16:00 Uhr 
Leitung: Prof. Dr. med. G. F. Hamann, Wiesbaden
Teilnahmebeitrag: kostenfrei
Tagungsort: Wiesbaden, Dr. Horst Schmidt Klinik
Auskunft und Anmeldung: Frau Hannelore Noll, 
Fon: 0611 432-376, Fax: 0611 432-732, 
E-Mail: hannelore.noll@hsk-wiesbaden.de
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Grundausbildung Zusatzbezeichnung Akupunktur (200 Std.)

I. Teil Theorie (120 Std.)

II. Teil Praktische Akupunkturbehandlungen (80 Std.)

Prüfungsvorbereitungskurse für die Prüfung vor der   
Ärztekammer

In Kooperation mit der Deutschen Ärztegesellschaft für Akupunk-
tur e.V./DÄGfA gemäß Curriculum der BÄK. 

Freitag, 17. Aug. – Sonntag, 19. Aug. 2012    G7-G9
Freitag, 31. Aug. – Sonntag, 02. Sep. 2012    G10-G12
Freitag, 05. Okt. – Sonntag, 07. Okt. 2012    G13-G15

Samstag, 18. Aug. – Sonntag, 19. Aug. 2012  
Sonntag, 11. Nov. 2012

Samstag, 10. Nov. 2012
Leitung: Dr. med. W. Mari -Oehler, Bad Homburg
Teilnahmebeitrag: auf Anfrage
Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen
Auskunft und Anmeldung: Frau M. Turano, Akademie,
Fon: 06032 782-213, Fax: 069 97672-67213, 
E-Mail: melanie.turano@laekh.de
oder Frau A. Bauß, Deutsche Ärztegesellschaft für Akupunktur e.V.
Fon: 089 71005-11, Fax: -25, E-Mail: bauss@daegfa.de

Arbeits- und Betriebsmedizin (360 Std.)

„Arbeitsaufenthalt im Ausland unter besonderen klimatischen 
und gesundheitlichen Belastungen (G35)“ ist in den Kurs B2 in-
tegriert.
A2   Samstag, 15. Sep. – Samstag, 22. Sep. 2012  60 P
B2   Samstag, 27. Okt. – Samstag, 03. Nov. 2012  60 P
C2   Samstag, 01. Dez. – Samstag, 08. Dez. 2012  60 P
A1   Samstag, 26. Jan. – Samstag, 02. Feb. 2013
B1   Samstag, 16. März – Samstag, 23. März 2013
C1   Samstag, 13. Apr. – Samstag, 20. Apr. 2013
Leitung: Prof. Dr. med. D. Groneberg, Prof. Dr. med. H.-J. Woitowitz
Teilnahmebeitrag pro Kursteil: € 490 (Akademiemitgl. € 441)
Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen
Auskunft und Anmeldung: Frau L. Stieler, Akademie, 
Fon: 06032 782-283, Fax: 069 97672-67283, 
E-Mail: luise.stieler@laekh.de

II. Kurse zur Fort- und Weiterbildung

Grundlagen der medizinischen Begutachtung (40 Std.)

Kurs gemäß Curriculum der Bundesärztekammer
Modul III:  Freitag, 06. – Samstag, 07. Juli 2012  16 P
Leitung: Prof. Dr. med. H. Bratzke, Frankfurt a. M. 
Teilnahmebeitrag: Modul III € 232 (Akademiemitgl. € 208) 
Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen 
Auskunft und Anmeldung: Frau R. Heßler, Akademie, 
Fon: 06032 782-203, Fax: 069 97672-67203, 
E-Mail: renate.hessler@laekh.de

Psychosomatische Grundversorgung für die 
Kurs-Weiterbildung Allgemeinmedizin 

Die Kurse können in beliebiger Reihenfolge absolviert werden. 

Weiterbildungsordnung ab 01. Nov. 2005
Kurs A    01./02. Juni 2012  20 Std.            20 P
Psychosomatische Grundversorgung –
Theorie: Kenntnisse in psy chosomatischer Krankheitslehre,  
Anamnese, Befunderhebung, Diagnose und Klassifizierung, Ab-
grenzung psychischer Störungen von Neurosen und Psychosen, 
psychische Störungen
Leitung: Dr. med. Wolfgang Hönmann, Frankfurt a. M.

Kurs B    21./22. Sep. 2012  20 Std.             20 P
Psychosomatische Grundversorgung – 
Vermittlung und Einübung verbaler Interventionstechniken: ver-
baler Inhalt und Körpersprache des Patienten/des Arztes, klien-
tenzentriertes Gespräch, Techniken: Konfrontation, Interpretation, 
paradoxe Reaktion, Wahrnehmung des latenten Konfliktes 
Leitung: Dr. med. Wolfgang Hönmann, Frankfurt a. M.

Weiterbildungsordnung ab 1999
Block 16 Kurs A wird anerkannt / Block 17  Kurs B wird anerkannt
Teilnahmebeitrag: 20 Std. € 300 (Akademiemitgl. € 270) 
Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen
Auskunft und Anmeldung: Frau R. Heßler, Akademie, 
Fon: 06032 782-203, Fax: 069 97672-67203,  
E-Mail: renate.hessler@laekh.de

Arbeitsaufenthalt im Ausland unter besonderen  
klimatischen und gesundheitlichen Belastungen (G35)

Integriert in den Kurs B2 der arbeitsmedizinischen Weiterbildung 
zum Facharzt für Arbeitsmedizin/Betriebsmedizin
Freitag, 02. Nov. 2012, 09:00 – 16:30 Uhr  insg. 16 P
Samstag, 03. Nov. 2012, 09:00 – 16:15 Uhr
Leitung: Dr. med. U. Klinsing / Dr. med. D. Kobosil, Bad Nauheim
Teilnahmebeitrag: € 280 (Akademiemitgl. € 252)
Auskunft und Anmeldung: Frau L. Stieler, Akademie, 
Fon: 06032 782-283, Fax: 069 97672-67283, 
E-Mail: luise.stieler@laekh.de

Qualifikation zur fachgebundene genetische Beratung  
im Kontext der vorgeburtlichen Risikoabklärung

Samstag, 02. Juni 2012
Leitung: Prof. Dr. med. T. Dimpfl, Kassel
 Dr. med. K. König, Steinbach
 Dr. med. E.-M. Schwaab, Wiesbaden
Teilnahmebeitrag: € 70 (Akademiemitgl. € 60, 
Ärzte, die nicht in Hessen tätig sind: € 80)
Tagungsort: Kassel
Auskunft und Anmeldung: Frau H. Cichon, Akademie, 
Fon: 06032 782-209, Fax: 069 97672-67209, 
E-Mail: heike.cichon@laekh.de

online Anmeldung: https://portal.laekh.deonline Anmeldung: https://portal.laekh.de

Akademie für Ärztliche Fortbildung und Weiterbildung
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Aktuelle Diabetologie 

In Kooperation mit der Hessischen Fachvereinigung für Diabetes 
(HFD) und dem Hessischen Hausärzteverband; zertifiziert als 
DMP-Fortbildung Diabetes mellitus Typ 2 und KHK.

Mittwoch, 20. Juni 2012, 15:30 – 20:00 Uhr  6 P
Teil 5:  Herz, Blutdruck und Gefäße
Teil 6:  Auge, Niere, Fuß
Leitung:  Dr. med. M. Braun, Schlüchtern 
 Dr. med. M. Eckhard, Gießen
Teilnahmebeitrag: € 30 (Akademiemitgl. kostenfrei)
Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen
Auskunft und Anmeldung: Frau A. Zinkl, Akademie, 
Fon: 06032 782-227, Fax: 069 97672-67227, 
E-Mail: adelheid.zinkl@laekh.de

weitere Termine 2012: 
Mittwoch, 26. Sep. Teile 1 / 2, Mittwoch, 28. Nov. Teile 3 / 4

Curriculum Organspende (insg. 40 Std.)

Kriseninterventionsseminar (8 Std.)
(Für Teilnehmer, die bereits den theoretischen Teil absolviert haben.)

Mittwoch, 13. Juni oder Mittwoch 15. Aug. 2012
Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen

Leitung: Dr. med. W. O. Bechstein, Ffm., Dr. med. U. Samuel, Mainz 
Teilnahmebeitrag: € 360 (Akademiemitgl. € 324) 
Auskunft und Anmeldung: Frau A. Flören-Benachib, Akademie,
Fon: 06032 782-238, Fax: 069 97672-67238, 
E-Mail: andrea.floeren-benachib@laekh.de

Didaktik

Moderatorentraining  20 P

Freitag, 26. Okt. – Samstag, 27. Okt. 2012
Leitung: Dr. med. Wolfgang Zeckey, Fulda
Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen 
Teilnahmebeitrag: € 360 (Akademiemitgl. € 324)
Auskunft und Anmeldung: Frau A. Flören-Benachib, Akademie,
Fon: 06032 782-238, Fax: 069 97672-67238,
E-Mail: andrea.floeren-benachib@laekh.de

Notfallmedizinische Fortbildung

WH-Seminar Leitender Notarzt
Samstag, 10. Nov. 2012
Leitung: D. Kann, N. Schmitz, Kassel
Teilnahmebeitrag: € 240
Tagungsort: Kassel

WH-Seminar Leitender Notarzt
Termin auf Anfrage
Leitung: G. John, Wiesbaden
Teilnahmebeitrag: € 220 
Tagungsort: Wiesbaden

Seminar Ärztlicher Bereitschaftsdienst ÄBD
Freitag, 28. – Sonntag, 30. Sep. 2012  29 P 
Leitung: Dr. med. R. Merbs, Friedberg/M. Leimbeck, Braunfels
Teilnahmebeitrag: € 400 (Akademiemitgl. € 360)
Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen

Auskunft und Anmeldung: Frau V. Wolfinger, Akademie, 
Fon: 06032 782-202, Fax: 069 97672-67202, 
E-Mail: veronika.wolfinger@laekh.de

Marburger Kompaktkurs „Zusatzbezeichnung Notfallmedizin“
Kursteile A–D gem. den Richtlinien der BÄK (80 Std.)
In Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Notfallmedizin des Uni-
klinikums Gießen/Marburg und dem DRK Rettungsdienst Mittel-
hessen.
Freitag, 05. – Samstag, 13. Okt. 2012
Leitung: Dr. med. C. Kill, Marburg
Tagungsort: Marburg, Universitätsklinikum Gießen/Marburg, 
Hörsaalgebäude 3, Conradistr. 
Teilnahmebeitrag: € 770 (Akademiemitgl. € 695) incl. Verpflegung
Auskunft und Anmeldung: DRK Rettungsdienst Mittelhessen, 
Bildungszentrum, Postfach 1720, 35007 Marburg, 
Fon: 06421 950-220, Fax: -225, E-Mail: info@bzmh.de

Prüfarzt in Klinischen Studien

Freitag, 15. – Samstag, 16. Juni 2012  16 P
Leitung: Prof. Dr. med. S. Harder, Frankfurt a. M.
Teilnahmebeitrag: € 440 (Akademiemitgl. € 396)
Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen
Auskunft und Anmeldung: Frau A. Zinkl, Akademie, 
Fon: 06032 782-227, Fax: 069 97672-67227, 
E-Mail: adelheid.zinkl@laekh.de

Medizinische Rehabilitation

16-Stunden-Kurs gem. neuer Reha-Richtlinie (§135 Abs.2 SGB V)
Mittwoch, 10. Okt. 2012, 13:30 – 20:45 Uhr  21 P
Leitung: Dr. med. W. Deetjen, Gießen
Teilnahmebeitrag: € 200 (Akademiemitgl. € 180)
Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen
Auskunft und Anmeldung: Frau R. Heßler, Akademie, 
Fon: 06032 782-203, Fax: 069 97672-67203, 
E-Mail: renate.hessler@laekh.de

Krankenhaushygiene

Modul I:  Montag, 20. – Freitag, 24. Aug. 2012 in Gießen
Modul III:  Montag, 27. – Freitag, 31. Aug. 2012 in Gießen
Leitung:   Prof. Dr. med. Thomas Eikmann

Modul II:  Montag, 03. – Freitag, 07. Sep. 2012 in Gießen
Leitung:  Prof. Dr. med. Trinad Chakraborty

Modul IV:  Montag, 17. – Freitag, 21. Sep. 2012 in Bad Nauheim
Leitung:  Dr. med. C. Brandt, PD Dr. med. habil. B. Jahn-Mühl 

Modul V:  Montag, 08. – Freitag, 12. Okt. 2012 in Gießen
Leitung:  Prof. Dr. med. T. Eikmann 

Teilnahmebeitrag: je Modul € 650 (Akademiemitgl. € 585)
Auskunft und Anmeldung: Frau H. Cichon, Akademie, 
Fon: 06032 782-209, Fax: 069 97672-67209, 
E-Mail: heike.cichon@laekh.de

online Anmeldung: https://portal.laekh.de
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Ärztliches Qualitätsmanagement

Dieser Kurs wird gem. Curriculum der BÄK in Zusammenarbeit mit 

der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen angeboten. Er umfasst 

insgesamt 200 Fortbildungsstunden und erfüllt die Vorausset-

zungen für den Erwerb der Zusatzbezeichnung „Ärztliches Quali-

tätsmanagement“ gem. Weiterbildungsordnung der LÄKH. Der 

Kurs besteht aus Präsenzphasen, einer E-Learning-Phase, Selbst-

studium sowie einem Teilnehmerprojekt, das überwiegend in 

Eigeninitiative/Heimarbeit zu bearbeiten ist. 

Block III a:   Mittwoch, 26. – Samstag, 29. Sep. 2012

Block III b:   Mittwoch, 28. Nov. – Samstag, 01. Dez. 2012

Leitung: N. Walter / Dr. med. H. Herholz, Frankfurt a. M.

Teilnahmebeitrag: Block III a + b: € 1.500 (Akademiemitgl. € 1.350)

Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen

Auskunft und Anmeldung: Frau H. Cichon, Akademie, 

Fon: 06032 782-209, Fax: 069 97672-67209, 

E-Mail: heike.cichon@laekh.de

Psychosomatische Grundversorgung (EBM 35100/35110)

18. Curriculum Psychosomatische Grundversorgung  

Freitag, 22. – Sonntag, 24. Juni 2012  20 P

Freitag, 17. – Sonntag, 19. Aug. 2012  20 P

Freitag, 09. – Sonntag, 11. Nov. 2012  20 P

Zusatztermin für Teilnehmer, die mind. zum dritten Mal am Curri-

culum teilnehmen:

Freitag, 05. – Sonntag 07. Okt. 2012  20 P

Leitung: P. Frevert, Frankfurt a. M./Dr. med. W. Merkle, Frankfurt a. M.

Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen

Teilnahmebeitrag: Block (20h) € 330 (Akademiemitgl. € 297)

Auskunft und Anmeldung: Frau A. Flören-Benachib, Akademie,

Fon: 06032 782-238, Fax: 069 97672-67238, 

E-Mail: andrea.floeren-benachib@laekh.de

Hämotherapie

Transfusionsverantwortlicher/-beauftragter  16 P

Freitag/Samstag, 15./16. Juni 2012 

Leitung: Dr. med. M. Weippert-Kretschmer, Rostock 

Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen

Donnerstag/Freitag, 08./09. Nov. 2012  16 P

Leitung: PD Dr. med. Y. Schmitt, Darmstadt

Tagungsort: Darmstadt, Klinikum Darmstadt, Grafenstr. 9

Teilnahmebeitrag: € 340 (Akademiemitgl. € 306) 

Auskunft und Anmeldung: Frau H. Cichon, Akademie, 

Fon: 06032 782-209, Fax: 069 97672-67209, 

E-Mail: heike.cichon@laekh.de

Spezielle Schmerztherapie

Kurs gemäß Curriculum der Bundesärztekammer.
Block C  15./16. Sep. 2012 in Bad Nauheim  20 P
Leitung: Dr. med. W. Merkle, Frankfurt a. M.

Block B   03./04. Nov. 2012 in Kassel  20 P
Leitung: Prof. Dr. med. M. Tryba/Dr. med. M. Gehling, Kassel
Teilnahmebeitrag pro Teil: € 240 (Akademiemitgl. € 216)
Auskunft und Anmeldung: Frau A. Zinkl, Akademie, 
Fon: 06032 782-227, Fax: 069 97672-67227, 
E-Mail: adelheid.zinkl@laekh.de

Sozialmedizin (insg. 320 Std.)

GK II  Mittwoch, 22. Aug. – Freitag, 31. Aug. 2012  80 P
AK I  Mittwoch, 31. Okt. – Freitag, 09. Nov. 2012  80 P
GK II  Mittwoch, 21. Aug. – Freitag, 30. Aug. 2013  80 P
AK I  Mittwoch, 30. Okt. – Freitag, 08. Nov. 2013  80 P
Leitung: Dr. med. R. Diehl, Frankfurt a. M.
Teilnahmebeitrag: pro Teil € 650 (Akademiemitgl. € 585)
Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen
Auskunft und Anmeldung: Frau C. Cordes, Akademie,
Fon: 06032 782-287, Fax: 069 97672-67287, 
E-Mail: claudia.cordes@laekh.de

Fachkunde im Strahlenschutz für Ärzte gem. RöV

Grundkurs
Samstag, 11. – Sonntag, 12. Aug. 2012

Aktualisierungskurs zum Erhalt der Fachkunde gem. RöV
Samstag, 01. Sep. 2012

Kenntniskurs (Theoretische und Praktische Unterweisung)
Samstag, 11. Aug. 2012

Spezialkurs Röntgen-Diagnostik
Samstag, 22. – Sonntag, 23. Sep. 2012

Spezialkurse Computertomografie / Interventionsradiologie 
Samstag, 29. Sep. 2012

Leitung: Dr. med. S. Trittmacher, Frankfurt a. M.
Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen
Auskunft und Anmeldung: Frau M. Turano, Akademie,
Fon: 06032 782-213, Fax: 069 97672-67213,
E-Mail: melanie.turano@laekh.de

Palliativmedizin

Aufbaukurs Modul II:   Mittwoch, 27. Juni – Sonntag, 01. Juli 2012
Fallseminar Modul III:  Montag, 19. – Freitag, 23. Nov. 2012 
Basiskurs:   Dienstag, 04. – Samstag, 08. Dez. 2012
Teilnahmebeiträge:  
Basiskurs/Modul I/II je  € 600 (Akademiemitgl. € 540)
Modul III € 700 (Akademiemitgl. € 630)
Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen 
Die Reihenfolge der Teilnahme muss eingehalten werden:
Basiskurs – Aufbaukurs Modul I – Aufbaukurs Modul II (diese 
beiden sind tauschbar) – Fallseminar Modul III.
Auskunft und Anmeldung: Frau V. Wolfinger, Akademie, 
Fon: 06032 782-202, Fax: 069 97672-67202, 
E-Mail: veronika.wolfinger@laekh.de

online Anmeldung: https://portal.laekh.de
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Curriculum „Qualifikation Tabakentwöhnung“ 
als Blended-Learning-Veranstaltung 

Reisemedizinische Gesundheitsberatung – Basisseminar – 
Strukturierte curriculäre Fortbildung (32 Std.)     

Einführungsseminar:  Freitag, 05. Okt. 2012 

Telelernphase:  Samstag, 06. Okt. – Freitag, 30. Nov. 2012

Präsenzphase:  Samstag, 01. Dez. 2012

– mit abschließender Lernerfolgskontrolle 

Leitung: Dr. phil. nat. W. Köhler, Frankfurt a. M. 

Teilnahmebeitrag: € 200 (Akademiemitgl. € 180)

Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen

Auskunft und Anmeldung: Frau I. Krahe, Akademie, 

Fon: 06032 782-208, Fax: 069 97672-67208,

E-Mail: ingrid.krahe@laekh.de 

Kurs gemäß Curriculum der Bundesärztekammer. 32 P

Freitag, 05. – Samstag, 06. Okt. 2012
Freitag, 16. – Samstag, 17. Nov. 2012

Leitung: Dr. med. U. Klinsing, Frankfurt a. M.
Teilnahmebeitrag: € 480 (Akademiemitgl. € 432)
Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen
Auskunft und Anmeldung: Frau R. Heßler, Akademie, 
Fon: 06032 782-203, Fax: 069 97672-67203, 
E-Mail: renate.hessler@laekh.de

Ernährungsmedizin (100 Std.)

Ultraschallkurse

Kurs gemäß Curriculum der Bundesärztekammer insg. 100 P

Teil I   Freitag, 08. – Samstag, 09. Feb. 2013
Teil II   Freitag, 22. – Samstag, 23. Feb. 2013
Teil III   Freitag, 08. – Samstag, 09. März 2013
Teil IV   Freitag, 12. – Samstag, 13. Apr. 2013
Teil V   Freitag, 07. – Samstag, 08. Juni 2013
plus Hospitation, plus Klausur
Leitung: Prof. Dr. med. Dr. oec. troph. J. Stein, Frankfurt a. M.
 Dr. med. K. Winckler, Frankfurt a. M.
Teilnahmebeitrag: € 1.500 (Akademiemitgl. € 1.350)
Tagungsorte: Teil I bis V Bad Nauheim, FBZ der LÄK Hessen
Hospitation: Frankfurt a. M., Katharina Kasper Kliniken
Auskunft und Anmeldung: Frau A. Zinkl, Akademie, 
Fon: 06032 782-227, Fax: 069 97672-67227,
E-Mail: adelheid.zinkl@laekh.de

Abdomen

Leitung: Dr. med. J. Bönhof, Prof. Dr. med. C. Dietrich, 

 Dr. med. H. Sattler, Dr. med. W. Stelzel

Abschlusskurs  29 P

Samstag, 03. Nov. 2012 (Theorie) 

+ 2 Termine Praktikum (jew. 5 Std.) € 320 (Akademiemitgl. € 288) 

Gefäße

Leitung: Prof. Dr. med. V. Hach-Wunderle, Dr. med. J. Bönhof

Aufbaukurs (extrakranielle hirnversorgende Gefäße)          25 P

Donnerstag, 14. – Freitag, 15. Juni 2012 (Theorie) Warteliste!

Samstag, 16. Juni 2012 (Praktikum)    

Teilnahmebeitrag: € 380 (Akademiemitgl. € 342)

Abschlusskurs (extrakranielle hirnversorgende Gefäße)    20 P

Freitag, 23. – Samstag, 24. Nov. 2012 (Theorie + Praktikum) 

Teilnahmebeitrag: € 320  (Akademiemitgl. € 288)

Auskunft und Anmeldung: Frau M. Jost, 

Fon: 069 97672-552, Fax: -555, E-Mail: marianne.jost@laekh.de

ALLGEMEINE HINWEISE

Programme: Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns kurzfris-
tige Ände run gen vorbehalten müssen.

Anmeldung: Ihre unterschriebene Anmeldung gilt als verbindlich. 
Sie er  hal ten keine weitere Bestätigung. Wenn wir Veranstaltungen 
kurzfristig absagen müssen, werden Sie von uns benachrichtigt. 
Bitte be    ach ten Sie die AGB und etwaige Teilnahmevoraussetzungen! 
Verbindliche Anmeldung sind auch im Internet unter https://portal.
laekh.de oder auf der Homepage der Aka  demie www.akademie-
hessen.de schnell und kostenfrei möglich.

Teilnahmebeitrag: gilt inkl. Seminarunterlagen und Pausen ver-
pfle gung (sofern nicht anders angegeben).

Akademie-Mitgliedschaft: Akademie-Mitglieder zah len in der Re-
gel er    mä ßig te Teilnahmebeiträge für Akademieveranstaltungen 
und kön  nen kosten frei an ausgewählten Veranstaltungen teilneh-
men. Für Stu den ten der Medizin ist die Mitgliedschaft kostenfrei. 
Während der Zeit der Weiterbildung, in Elternzeit oder ohne ärzt-
liche Tätigkeit beträgt der jährliche Beitrag e 50 danach e 100. 
Weitere Informationen erhalten Sie von Cornelia Thriene, Fon: 
06032 782-204, E-Mail: cornelia.thriene@laekh.de 

Verkehrsmedizinische Qualifikation

Kurs gemäß Curriculum der Bundesärztekammer

Freitag, 22. Juni – Samstag, 23. Juni 2012     16 P

Leitung: Prof. Dr. med. H. Bratzke, Frankfurt a. M.

Teilnahmebeitrag: € 250 (Akademiemitgl. € 225)

Tagungsort: Bad Nauheim, Fortbildungszentrum der LÄK Hessen

Auskunft und Anmeldung: Frau R. Heßler, Akademie, 

Fon: 06032 782-203, Fax: 069 97672-67203, 

E-Mail: renate.hessler@laekh.de

online Anmeldung: https://portal.laekh.de
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Patientenbegleitung und Koordination Schwerpunkt Patientenbetreuung / Praxisorganisation

Die Fortbildung wird anerkannt bei der Qualifizierung „Nichtärzt-
liche Praxisassistenz“. 

Inhalte: Die Unterstützung des Arztes/der Ärztin in der Versorgung 
chronisch kranker Patienten. Die Fortbildung umfasst 40 Stunden 
fachtheoretischen Unterricht und beinhaltet eine Lernerfolgs-
kontrolle. Die Fortbildung wird modular durchgeführt und unter-
teilt sich in die Module „Kommunikation und Gesprächsführung“ 
(PAT 1), „Wahrnehmung und Motivation“ (PAT 2) sowie die fach-
spezifischen Inhalte, die im Modul Patientenbegleitung und Ko-
ordination vermittelt werden. 
Termin PBK 1: Do. 21.06.2012 bis Sa. 23.06.2012
Teilnahmegebühr: € 280

Information: Karin Jablotschkin, Fon: 06032 782-184, Fax: -180

Englisch für Gesundheitsberufe (PAT 7)
Inhalte: Die Fortbildung baut auf Schulenglisch-Grundkenntnis-
sen auf. Sie ist ebenso geeignet für Teilnehmende, die den Um-
gang mit der englischen Sprache lange nicht mehr geübt haben 
und den Wiedereinstieg durch anwendungsbezogene Übungen 
mit fachbezogenem Vokabular finden möchten.
Termine: 4x samstags: 01.09.,08.09.,22.09. und 
 29.09. jeweils von 10:00 – 14:45 Uhr
Teilnahmegebühr: € 280

Information: Elvira Günthert, Fon: 06032 782-132, Fax -180

Wiedereinstieg in das Berufsleben (PAT 10)
Ziel der Fortbildung ist es, mutig und selbstbewusst wieder in 
der Praxis einsteigen zu können. Erneuern Sie Ihr eigenes Ver-
ständnis zum Beruf, bringen Sie sich die häufigsten Krankheits-
bilder wieder in Erinnerung. Sie erfahren die Neuerungen der Ab-
rechnung, das Wichtigste zum Thema Arbeits- und Praxishygiene 
und frischen Ihre Kenntnisse zur Blutentnahme und Präanalytik 
wieder auf.
Termin: Donnerstag, 30.08.2012 bis Samstag, 01.09.2012 und   
 Donnerstag, 13.09.2012 bis Samstag, 15.09.2012 
 (44 Stunden)
Teilnahmegebühr: € 550

Information: Annegret Werling, Fon: 06032 782-193, Fax: -180

Durchführung der Ausbildung (FAW 2)
Inhalte: Die 40-stündige Fortbildung richtet sich an alle, die an 
der Planung, Durchführung und Kontrolle in der Berufsausbil-
dung zum/zur Medizinischen Fachangestellten mitwirken.
Die Fortbildung wird bei der Aufstiegsfortbildung zur Fachwirtin 
als Wahlteil anerkannt.
Termin: 21.09. – 22.09.2012 und 11.10. – 13.10.2012
Teilnahmegebühr: € 480

Information: Monika Kinscher, Fon: 06032 782-187, Fax: -180

Case Management in der ambulanten Versorgung

Zur Spezialisierung auf die chronische Erkrankung
Depression (CMA 1)
Die Teilnahme an der 14-stündigen Fortbildung „Depression“ 
setzt den Nachweis der Teilnahme am Qualifizierungslehrgang 
„Patientenbegleitung und Koordination“ voraus.

Inhalte: Krankheitslehre zur Erkrankung „Depression“, endogene 
und reaktive Muster unterscheiden, Suizidalität erkennen, Be-
sonderheiten in der Interaktion mit depressiven Patienten, Inter-
aktionsmuster (-modelle) kennen und in Interaktionen anwen-
den, individuelle Lebenssituation in der Kommunikation berück-
sichtigen.
Termine: 29.06.2012, 09:30 – 16:00 Uhr und 
 30.06.2012, 08:30 – 15:00 Uhr (14 Stunden)
Teilnahmegebühr: € 185

Information: Karin Jablotschkin, Fon: 06032 782-184, Fax: -180

Ambulante Versorgung älterer Menschen

Die Fortbildung wird anerkannt bei der Qualifizierung „Nichtärzt-
liche Praxisassistenz“. 

Die Versorgung älterer Menschen hat einen bedeutenden Schwer-
punkt in der ärztlichen ambulanten Versorgung eingenommen. 
Besonders in ländlichen Regionen sind Hausbesuche unvermeid-
bar. In ausgewählten Betreuungs- und Behandlungsfällen kann 
ein Hausbesuch an die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter der Arztpra-
xis im Rahmen der Delegation von Leistungen beauftragt werden. 
Die 60-stündige Fortbildung vermittelt die dazu erforderlichen 
Kompetenzen und unterteilt sich in die einzeln buchbaren Module:
• PAT 1: Kommunikation und Gesprächsführung
• PAT 2: Wahrnehmung und Motivation
• AVÄ 1: Krankheitsbilder und typische Fallkonstellationen  

 in der ambulanten Versorgung älterer Menschen
• AVÄ 2: Geriatrisches Basisassessment
• AVÄ 3: Hausbesuche und Versorgungsplanung
• AVÄ 4: Wundmanagement
• AVÄ 5: Organisation und Koordination in der ambulanten  

 Versorgung

Termin: ab Mittwoch, 19.09.2012, 09:30 – 12:45 Uhr
Teilnahmegebühr: für die einzelnen Bausteine siehe Homepage. 
Weitere Informationen auf Anfrage

Information: Karin Jablotschkin, Fon: 06032 782-184, Fax: -180

Schwerpunktmedizin

Injektionen/Infusionen (MED 5)
Inhalte: Die Vorbereitung einer Injektion/Infusion, unter Beach-
tung von hygienischen Maßnahmen, steht neben den Übungen 
von Injektionstechniken im Mittelpunkt der Veranstaltung. Hier-
bei werden die rechtlichen Aspekte zu delegationsfähigen ärzt-
lichen Leistungen sowie die aktuellen Forderungen der TRBA 250 
berücksichtigt und als Lerninhalte vermittelt.
Termin: Interessentenliste, samstags, 10:00 – 16:30 Uhr
Teilnahmegebühr: € 95

Notfallmanagement (MED 7)
Die Fortbildung wird anerkannt bei der Qualifizierung „Nichtärzt-
liche Praxisassistenz“ und in der Aufstiegsfortbildung „Fach-
wirt/in für ambulante medizinische Versorgung

Inhalte: Die Fortbildung bereitet insbesondere auf Notfälle in der 
Häuslichkeit der Patienten, in Alten- oder Pflegeheimen oder in 
anderen beschützenden Einrichtungen vor.
Termin: 23.08.2012 bis 25.08.2012 (20 Stunden)
Teilnahmegebühr: € 255

Information: Karin Jablotschkin, Fon: 06032 782-184, Fax: -180

Akademie für Ärztliche Fortbildung und Weiterbildung
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Fachwirt/in für ambulante medizinische Versorgung
Aufstiegsfortbildung

Erwerb der Sachkenntnis gemäß § 4 Abs. 3 MPBetreibV 
für Arzthelfer/innen und Medizinische Fachangestellte

Die Aufstiegsfortbildung richtet sich an Medizinische Fachange-
stellte oder Arzthelfer/innen, die spezifische Fach- und Führungs-
aufgaben im Praxisteam oder in mittleren Gesundheitseinrich-
tungen bereits übernommen haben oder eine leitende Position 
anstreben. Durch die Kombination von 300 Stunden Pflichtteil 
und 120 Stunden medizinischen Wahlteil hat der/die Fachwirt/in 
für ambulante medizinische Versorgung Kompetenzen sowohl im 
Bereich des Praxismanagement, wie auch in den Bereichen Pati-
entenkoordination und Medizin. Eine Tätigkeitsbeschreibung fin-
den Sie auch unter: www.fortbildung-mfa.de

Als medizinischer Wahlteil werden u.a. Fortbildungskurse gemäß 
den Mustercurricula der Bundesärztekammer anerkannt. Gerne 
übersenden wir Ihnen das Fortbildungsprogramm 2012 der Carl-
Oelemann-Schule, in dem u.a. die Qualifizierungslehrgänge, die 
als Wahlteil angeboten und anerkannt werden, beschrieben sind.

Der Pflichtteil der Aufstiegsfortbildung umfasst folgende Module:

• Betriebswirtschaftliche Praxisführung
• Patientenbetreuung und Teamführung
• Risikopatienten und Notfallmanagement
• Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien
• Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
• Qualitätsmanagement
• Durchführung der Ausbildung
• Lern- und Arbeitsmethodik

Beginn: 23.08.2012
Teilnahmegebühr Pflichtteil: € 1.480
Prüfungsgebühren: € 200

Es besteht die Möglichkeit der Teilnahme an einzelnen Modulen. 
Teilnahmegebühr auf Anfrage.

Information: Monika Kinscher, Fon: 06032 782-187, Fax -180

Inhalte: Mikrobiologie und Grundlagen der Epidemiologie, infek-

tionsprophylaktische Maßnahmen zum Schutz des Patienten und 

des Personals, Fehlerquellen und Probleme, Handhabung und Auf-

bereitung von Medizinprodukten, Qualitätsmanagement, recht-

liche Aspekte

Termin in Bad Nauheim (SAC 3): Fr. 21.09. bis Sa. 22.09.2012 und 

  Do. 11.10. bis Sa 13.10.2012 

Teilnahmegebühr: € 410 inkl. Lernerfolgskontrolle

Information: Elvira Günthert, Fon: 06032 782-132, Fax -180

388

ALLGEMEINE HINWEISE
Anmeldung: bitte melden Sie sich schriftlich oder per Fax zu den Veran-

staltungen an. Eine Bestätigung der Anmeldung erfolgt schriftlich. Carl-

Oelemann-Schule, Carl-Oelemann-Weg 5, 61231 Bad Nauheim, Fon: 06032 

782-0, Fax: 06032 782-180, Home page: www.carl-oelemann-schule.de

Veranstaltungsort: soweit nicht anders angegeben, finden die Ver an stal-

tungen im Seminargebäude der Landesärztekammer Hessen, Carl-Oele-

mann-Weg 5, 61231 Bad Nauheim, statt.

Übernachtungsmöglichkeit: Im Gästehaus der LÄKH können wir Über-

nach  tungsmöglichkeiten direkt im Fort bildungszentrum bieten. Für nähe re 

Informationen wenden Sie sich bitte an: Mirjana Redzic, Gästehaus der 

Carl-Oelemann-Schule, Carl-Oele mann-Weg 26, 61231 Bad Nauheim, 

Fon: 06032 782-140, Fax: 782-250, E-Mail: gaestehaus@fbz-hessen.de

Klinikassistenz (120 Stunden)

Inhalte: DRG Kodierung, Grundlagen krankenhausrelevanter Ge-

setzgebung, Aufbau- und Ablauforganisation im Krankenhaus, 

Dokumentation und Verwaltung von Patientenakten, EDV, For-

mular- und Abrechnungswesen, Gesprächsführung, Praktikum

Termin: ab 11.10.2012 

Teilnahmegebühr: € 1.180 zzgl. € 60 Lernerfolgskontrolle

Information: Monika Kinscher, Fon: 06032 782-187, Fax: -180

Ernährungsmedizin (120 Stunden)

Die nachfolgenden Themen werden als Blockveranstaltung ver-

mittelt:

Inhalte: Überblick über Ernährungs- und Stoffwechselphysiologie, 

Ernährungspyramide nach Vorgabe der Deutschen Gesellschaft 

für Ernährung, Ernährung in besonderen Lebensabschnitten, Krank-

heitsbilder und mögliche ernährungstherapeutische Maßnahmen, 

angewandte Ernährungsmedizin, Kooperation und Koordination

Termin: ab Montag, 20.08.2012 

Teilnahmegebühr Blockveranstaltung: € 950 zuzügl. € 60 Lern-

erfolgskontrolle

Zusätzlich sind die Themen: Kommunikation und Gesprächsfüh-

rung, Wahrnehmung und Motivation sowie Moderation zu bele-

gen. Diese werden in Einzelveranstaltungen vermittelt und können 

terminlich unabhängig gebucht werden.

Ansprechpartner: Elvira Keller, Fon: 06032 782-185, Fax: -180



Interessenkonflikt

Autoren sind aufgefordert, mögliche 

Interessenkonflikte offenzulegen. Eine 

entsprechende Erklärung ist dem Ma-

nuskript beizufügen: „Die Autoren 

erklären, dass sie keine finanziellen 

Verbindungen mit einer für den Arti-

kel relevanten Firma haben.“, oder: 

„Die Autoren XX und YY erklären, 

dass sie keine finanziellen Verbin-

dungen mit einer für den Artikel rele-

vanten Firma haben. ZZ ist für die 

Firma ABC tätig.“ oder: „Die Arbeit 

wurde durch die Firma ABC unter-

stützt.“

LÄKH
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Parlando

Romantik liegt in der Luft. Und dies in 
Frankfurt, einer Stadt, deren Bankentürme 
sich stolz in den Himmel recken und die 
als Finanz- und Dienstleistungszentrum 
von Weltrang gilt. Ausgerechnet hier und 
in der geschäftigen RheinMain-Region soll 
angeblich die blaue Blume der Romantik 
blühen, die Goethe als seine „Urpflanze“ 
in Italien suchte und die als zentrales Sym-
bol der Romantik für Sehnsucht, Liebe 
und das metaphysische Streben nach dem 
Unend lichen steht. Doch so ungewöhnlich 
die Verbindung von metropolitaner Region 
und Romantik heute auch scheinen mag, 
so stark war einst der Einfluss von Dich-
tern, Malern, Musikern und Gartenarchi-
tekten jener Epoche auf die Region. Etwa 
von Clemens Brentano und Achim von  
Arnim; beide waren 1802 von Frankfurt 
aus zu einer Rheinreise aufgebrochen, die 
als Geburtsstunde der Rheinromantik gilt. 
Bettine von Armin, geborene Brentano, 
stammte aus Frankfurt und war eine be-
deutende Vertreterin der deutschen Ro-
mantik. 1812 erschienen die Kinder- und 
Hausmärchen der Hanauer Brüder Grimm. 
Friedrich Hölderlin lebte zunächst in Frank -
furt, dann in Bad Homburg. In Bad Soden 
schrieb Felix Mendelssohn-Bartholdy 1844 
Teile des ‚Elias‘. Von 1815 bis 1818 war 
Friedrich Schlegel österreichischer Lega-
tionsrat am Frankfurter Bundestag. Durch 
die Direktoren Philipp Veit und Eduard von 
Steinle wurde das 1816 gegründete Städel-
Museum zum Zentrum der Kunstströmung 
der Nazarener. Und die Liste der illustren 
Romantiker ließe sich weiter fortsetzen.

Ein Füllhorn von Angeboten
Anlass genug für den Kulturfonds Frank-
furt RheinMain, sich intensiv mit der Ro-
mantik auseinanderzusetzen. Wie das 
erste Schwerpunktthema „Phänomen Ex-
pressionismus“ ist auch das neue mit 
dem Titel „Impuls Romantik. Rheinroman-
tik – Mainromantik“ ein Rhein-Main-über-
greifendes Thema, in dessen Rahmen zum 
Einen die Bedeutung der Region in der 
Romantik dargestellt und zum Anderen 
gezeigt werden soll, wie aktuell die Impul-

staltungsorte mit literarischen Werken 
wie etwa der Liedersammlung „Des Kna-
ben Wunderhorn” und den Märchen der 
Brüder Grimm verknüpft. 
Unter dem Titel „Hänsel und Gretel im Bil-
derwald“ sind bis zum 15. Juli 2012 Illust-
rationen romantischer Märchen im Frank-
furter Goethe-Haus zu sehen. Im Grimm-
Jahr 2012, in dem sich das Erscheinen der 

„Kinder- und Hausmärchen“ zum 200. Mal 
jährt, zeigt die Ausstellung mit Werken 
von Künstlern wie Philipp Otto Runge und 
Karl Friedrich Schinkel, Ludwig Richter und 
Moritz von Schwind, Max Beckmann und 
David Hockney eine repräsentative Aus-
wahl romantischer Märchenillustration.

Angesichts von so viel Romantik in der Re-
gion trifft es sich gut, dass die Finanzierung 
des Romantikmuseums als Erweiterung 
des Goethehauses in Frankfurt nunmehr 
gesichert ist. In den Kellern des Goethe-
hauses lagert die umfangreichste Samm-
lung von Nachlässen deutscher Romanti-
ker auf der Welt.

Katja Möhrle

se dieser Epoche für die Gegenwart sind. 
Die Region habe für die Romantik wie ein 
Knotenpunkt oder eine Werkstatt gewirkt, 
in der Begegnungen und intensiver Aus-
tausch stattfanden und in der experimen-
tiert worden sei.

Welche Früchte diese Aktivitäten getra-
gen haben, will der gemeinnützige Kultur-
fonds von 2012 bis 2014 mit einem wah-
ren Füllhorn „romantischer Angebote“ deut-
lich machen. Zahlreiche Kulturinstitutionen 
in Frankfurt, Wiesbaden, Darmstadt, dem 
Main-Taunus-Kreis und dem Hochtaunus-
kreis werden eine der wichtigsten Kunst-
epochen Deutschlands präsentieren. Die 

„Exponate“ können sich sehen lassen: Ob 
man das Fürstenlager Bensheim-Auerbach 
oder den Staatspark Hanau-Wilhelmsbad 
besuchen oder sich in Bad Homburg zwi-
schen Schlosspark und Gotischem Haus 
auf romantische Spurensuche begeben 
möchte: In dem von der Verwaltung der 
Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen 
koordinierten, gattungsübergreifenden 
Projekt stehen Anlagen der Gartenkunst 
und Lan dschaftsinszenierungen der Zeit 
zwischen 1760 und 1850, Landschaftsmale-
rei der Romantik, aber auch herausragen-
de Persönlichkeiten der Epoche und deren 
Verhältnis zur Landschaft im Mittelpunkt. 

Flüsse, Lieder und Märchen
Mit der Ausstellung „Rheinromantik – Kunst 
und Natur“ stellt das Museum Wiesbaden 
im Jahr 2013 die Genese der eigenen Samm-
lung und die eng mit dieser verbundene 
Geschichte der Rheinromantik dar. Im Mai 
2012 beginnt der vierteilige Veranstaltungs-
zyklus „Via Brentano – Route der Roman-
tik“ entlang der Flüsse Rhein, Main und 
Kinzig. Weitere Veranstaltungen finden 
am 29./30. Juni, 27./28. Oktober und 
24./25 November diesen Jahres statt. Die 
Reihe, die u.a. zu den Orten Bingen, 
Frank furt am Main, Hanau und Aschaffen-
burg führt, kreist um die Dichter Bettine 
und Clemens Brentano, Karoline von Gün-
derrode, Achim von Arnim sowie Jacob 
und Wilhelm Grimm. So sind die Veran-

Auf den Spuren der Romantiker
„Impuls Romantik. Rheinromantik – Mainromantik“

Fortbildung für Med. Fachangestellte / Arzthelferinnen  Carl-Oelemann-Schule
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Parlando

Die meisten Menschen, so auch ich, nut-
zen, mehr oder weniger geschickt, mehr 
oder weniger selbstverständlich, die Seg-
nungen des Internets. Die Geschwindig-
keit und Verfügbarkeit von Informationen 
sprengt alles, was vor 15 und mehr Jahren 
vorstellbar war. Gleichzeitig haben sich 
Dinge entwickelt, die so nicht geplant und 
auch nicht denkbar waren. Es scheint ja 
kaum jemand in der Lage zu sein, an der 
Bushaltestelle zu warten, ein Gespräch zu 
führen, im Lokal Essen einzunehmen, ohne 
sein Mobiltelefon zu befingern und, so 
scheint, es verliebt anzuschauen. 
Der DGB hat in einer in Auftrag gegebe-
nen Studie, wen wundert’s, herausgefun-
den, dass der Arbeitsplatz in Deutschland 
als stressverursachender Faktor Nummer 
Eins empfunden wird. Möglicherweise weil 
die Forderung nach ständiger Erreichbar-
keit sich so verselbstständigt hat. Mög-
licherweise ist aber auch beteiligt, dass 
wir alle, und es scheinen immer mehr zu 
werden, in jeder Minute ihrer Zeit die Sehn-
sucht zu empfinden scheinen, „online“ zu 
sein. Hierzu benutzen sie dieselben Ge-
rätschaften, die sie auch im Dienst ver-
wenden. 
Wenn in der Wartezeit schnell ein Sudoku 
gelöst, gegooglet, in Facebook herumge-

im Virtuellen erfolgende Gang ins Museum, 
oder ins Theater, ins Kino sind durch nichts 
zu ersetzen.

Ich frage gelegentlich Patienten, ob sie ihr 
Smartphone selbst auf dem Gang zur Toi-
lette bei sich führen und ob sie die Situa-
tion erlebt haben, auf dem Throne sitzend 
geschäftliche oder private Telefonate, quasi 
gleichzeitig, mit zu erledigen. Viele geben 
an, dies bereits erlebt zu haben. Sie sagen 
auf Befragen, dass sie dies selbst nicht 
gut fänden. Wie auch?
Wie viel ist die Pflege des Gefühls wert, 
nicht immer erreichbar zu sein? Nicht je-
den Anruf sofort zu beantworten, jede 
SMS, jede E-Mail? Wie viel Zeit investieren 
wir in die Pflege von Beziehungen, auch 
der zur Partnerin/zum Partner? Wie pfle-
gen wir den Freundeskreis? 

Die Neuen Medien und die schnellere Kom-
munikation haben zweifellos ihre Vor teile 
und haben manches, positiv und frucht-
bar verändert und bereichert. Das Leben 
findet analog statt und unser Lernsystem, 
unsere Genetik, unsere evolutionäre Ent-
wicklung rufen „Sei analog, sei real!“

Dr. med. Siegmund Drexler

stöbert wird und mit vermeintlichen „Freun-
den“ kurze Botschaften ausgetauscht wer-
den, so ist eine bedenkliche Entwicklung 
im Gange. Auf dem Pad, oder dem Smart-
phone lassen sich auch vermeintlich ent-
spannende Filme gucken, die eingegange-
nen E-Mails lesen und mit dem Freundes-
kreis eine Kommunikation pflegen. Ist 
Entspannung jedoch digital lösbar?

Der Genuss von einem echten (analogen) 
Spaziergang, von Sonne und Regen, von 
frischer Luft, dem Empfang von – analo-
gen – Gästen, die gemeinsame Zuberei-
tung von Speisen, Herrichten von Tischen, 
Kochen und die Mahlzeit gemeinsam ein-
nehmen, drohen zu einer Randgruppen-
beschäftigung zu verkümmern. Als Skep-
tiker gegenüber den E-Books habe ich 
daran gezweifelt, dass der Eindruck beim 
Lesen ähnlich sein könnte, wie der von 
wirklichen, gedruckten, Büchern. Ich muss-
te mich eines Besseren belehren lassen, 
die Lesbarkeit, die Anpassung der Schrift-
größe, das kleine Gepäck beim Fahren 
zum Büro oder in den Urlaub, das kleinere 
Gewicht mögen Argumente sein. Ich per-
sönlich bevorzuge nach wie vor gedruckte 
Bücher und auch Musikhören von selbst-
gekauften CDs. Der echte, im Realen, nicht 

Analoges Leben

Den Auftakt macht das phänomenale Tongedicht „Finlandia“ des großen 
Finnen Jean Sibelius, aus dessen Feder später am Abend noch der be-
rühmte „Schwan von Tuonela“ atmosphärisch seine Kreise auf dem Wei-
marhallen-See ziehen wird. Edvard Griegs „Peer Gynt“-Suite steht ebenso 
auf dem Programm wie tänzerische Mittsommernachtsklänge von Hugo 
Alfvén und Oskar Merikanto sowie weitere hörenswerte Entdeckungen von 
Skandinaviern wie Johann Halvorsen, Carl Nielsen oder Esa Pekka Salonen.
Landestypische Snacks und Getränke krönen den Abend zu einem nordi-
schen Fest der Sinne, in das das Publikum auf den angestammten Terras-
senplätzen oder flanierend durch den Park genüsslich eintauchen kann.

Karten gibt es in der Tourist-Information Weimar, an der Theaterkasse 
und online unter www.weimar.de sowie www.nationaltheater-weimar.de

Deutsches Nationaltheater und Staatskapelle Weimar, weimar GmbH

Sattgrüne Wiesen und stille Fjorde, Tänzer unter Birken und wirbelnde 
Trolle, flirrendes Nordlicht und endlose Nächte: Unter dem Motto Eine 
Nordische Nacht krönen die Staatskapelle Weimar und die weimar GmbH 
den Konzertsommer 2012 mit einem spektakulären Open Air im stim-
mungsvoll illuminierten Weimarhallenpark. Musikalische Höhepunkte, 
die von der lichtdurchfluteten Weite der skandinavischen Landschaft 
schwärmen, stehen dabei ebenso auf dem Programm wie in Weimar bis-
lang „unerhörte“ Geheimtipps, aus denen Sehnsucht, Melancholie, aber 
auch die Lebensfreude der langen Nächten rund um Mittsommer klingen. 

Generalmusikdirektor Stefan Solyom hat jede Menge Musik aus seiner 
skandinavischen Heimat im Gepäck und lädt Sie ein, gemeinsam mit der 
Staatskapelle Weimar in die sagenhafte Welt nordischer Mythen einzu-
tauchen, sich von der energiegeladenen Vitalität der alles andere als un-
terkühlten Nordlichter inspirieren zu lassen.

Eine Nordische Nacht – Konzertnacht-Open-Air 2012
Im Weimarhallenpark mit der Staatskapelle Weimar   •   Samstag, 7. Juli 2012, 20:00 Uhr



391

6  2012 • Hessisches Ärzteblatt

Arzt- und Kassenarztrecht

Die anteriore ischämische Optikusneuro-

pathie (AION) stellt ein seltenes, aber be-

reits seit der Antike bekanntes Krank-

heitsbild dar. Die Erstbeschreibung geht 

auf HIPPOKRATES zurück, der vor 2.500 

Jahren bei der Beschreibung der „schwar-

zen Krankheit“ festhielt: „... der Patient 

erbricht schwarzes, blutiges Material ... 

und er klagt über Kopfschmerzen und 

kann nicht mehr sehen“.

Nicholas FONTANUS berichtete in seiner 

1641 erschienenen Sammlung seltener Be-

obachtungen über einen Visusverlust nach 

ausgiebigem Aderlass, HAYREH konnte in 

einer Übersichtsliteratur 600 Fälle einer 

posthaemorrhagischen Amaurose doku-

mentieren[1].

Typischerweise tritt der Visusverlust zeit-

lich verzögert zu dem Blutungsereignis 

auf, in der Regel nach einem Intervall von 

bis zu zehn, seltener nach 14 bis 21 Tagen. 

CHISH0LM[2] weist darauf hin, dass ent-

sprechende Sehstörungen nicht nur nach 

einer gastrointestinalen Blutung (80 %), 

sondern auch nach gynäkologischen Blu-

tungen, bei operativen Eingriffen am offe-

nen Herzen, bei Herzstillstand und nach 

ausgedehnten Operationen beobachtet 

wurden.

Ursache ist in jedem Fall eine Ischämie 

des Nervus opticus, der nach dem be-

kannten Ophthalmologen DRANGE als 

„schockgefährdetes Organ“ angesehen 

werden muss, wenn er schreibt „the optic 

nerve lead should be added to the recog-

nized list of organs compromized by the 

shock state“[3]. Die Eintrittsstelle des 

Nervus opticus in den Bulbus wird von 

zwei Arteriensystemen versorgt, nämlich 

der Arteria ophthalmica, die in der Mitte 

Aufenthalt nicht) soll die folgende Kasuis-

tik unterstreichen, die der Gutachter- und 

Schlichtungsstelle zur Entscheidung vor-

getragen wurde.

Kasuistik
Der 80-jährige multimorbide Patient wur-

de am 13. November 2008 wegen einer 

Harnblasenentleerungsstörung bei benig-

ner Prostatahyperplasie in die urologische 

Klinik eines kommunalen Krankenhauses 

im Rhein-Main-Gebiet stationär aufgenom-

men. Anamnestisch bekannt sind eine 

arterielle Hypertonie mit pAVK und chro-

nischer Niereninsuffizienz II0 sowie eine 

Erblindung des linken Auges (Zentralve-

nenverschluss?, AION?).

Am 10. postoperativen Tag kam es zu einer 

Synkope im Rahmen eines NSTEMI-Myo-

kardinfarktes mit einer CK von 516 U/1, 

sechs Tage später muss der Patient nach 

kardialer Dekompensation 20 Minuten re-

animiert werden. Im UKG globale Akinesie 

der linken Herzkammer, EF unter 20 %. Der 

Patient muss mehrere Tage beatmet wer-

den. Nach Stabilisierung selektive Koronar-

angiographie mit Nachweis einer 80 %igen 

linken Hauptstammstenose und einer  

80 %igen RCX-Stenose. Verlegung in die 

Universitätsklinik Frankfurt, dort am 1. Ja-

nuar 2009 Durchführung eines aorto- 

koronaren Bypasses, LIMA auf LAD und 

Vene auf RCX in Opcab-Technik. Am elften 

postoperativen Tag kam es zu einer mas-

siven gastrointestinalen Blutung aus ei-

nem Zwölffingerdarmgeschwür; zur Kreis-

laufstabilisierung waren sieben Blutkon-

serven und zwei PPSB erforderlich. Die 

Blutung konnte durch zwei Gefäßclips im 

Rahmen der Notfallendoskopie zum Still-

stand gebracht werden. Drei Tage später 

konnte der Patient bei stabilen Kreislauf-

des Sehnervs verläuft und von Seitenästen 

der Ziliararterien flankiert wird. Im Rah-

men eines Schockgeschehens, wo zahl-

reiche vasoaktive Substanzen wie Renin, 

Suprarenin, Vasopressin u.a. freigesetzt 

werden, wird offensichtlich zur Aufrecht-

erhaltung der Perfusion lebenswichtiger 

Organe wie Gehirn, Koronargefäße und 

Niere auch der Sehnerv schlecht durch-

blutet. Die Zentralisation des Kreislaufs 

bedingt periphere Ischämien, wie sie im 

Bereich der Extremitäten, im Gastrointes-

tinaltrakt (ischämische Enterocolitis) und 

der Lunge, ja sogar im Bereich der Zun-

genspitze auftreten können[4].

Auch ein Hörverlust nach Schock geht auf 

eine entsprechende Durchblutungsstörung 

des Nervus acusticus zurück. In einem 

Fallbericht wurden Sehstörungen im Sin-

ne einer anterioren ischämischen Optikus-

neuropathie als erstes Symptom einer 

klinisch atypisch verlaufenden akuten 

Pan kreatitis berichtet[5]. Das Spektrum 

der ophthalmoskopisch zu erhebenden 

Befunde reicht dabei von „cotton wool“ 

Exsudaten über eine albuminurische Re-

tinitis bis zur Optikusatrophie, die ge-

wöhnlich bilateral geklagten Sehstörun-

gen (86 %) vom verschwommenen Sehen 

(„blurred vision“) bis zum kompletten  

Visusverlust auf einem oder auf beiden 

Augen oder zunächst auf einem Auge und 

später auf dem anderen Auge. Meist tritt 

der Visusverlust plötzlich auf (vom Pati-

enten beim Erwachen festgestellt), aber 

auch eine Progression über Stunden und 

Tage wurde beschrieben. Die Problematik 

dieses wahrscheinlich auf Intensivstatio-

nen häufiger vorkommenden Krankheits-

bildes (schließlich überleben bis zu 50 % 

intensivpflichtiger Patienten den dortigen 

Aus der Arbeit der Gutachter- und Schlichtungsstelle für ärztliche Behandlungen  
bei der Landesärztekammer Hessen

Blind nach Magenblutung – AION (ICD-10: H47.0)
W. Rösch, G. Kober, H. Gießler
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verhältnissen in das Heimatkrankenhaus 

zurückverlegt werden. Es bestand ein Hand-

rückenabszess im Bereich einer Braunüle 

mit einer Leukozytose von 18.200, der 

nach Spaltung mit Sobelin behandelt wor-

den war. Am 19. Januar 2009 klagte der 

Patient über einen Visusverlust des rech-

ten Auges. Da der HB-Wert von 9,8 auf 6,8 

abgefallen war, erhielt der Patient zunächst 

zwei Erythrozytenkonzentrate. Ein neuro-

logisches Konsil wegen des Verdachts auf 

eine Hirnembolie kam zu folgendem Ergeb-

nis: CT wegen Verdacht auf Posteriorin-

farkt, DD Arteriitis (wenig wahrscheinlich), 

BSG und Elektrophorese, Augenkonsil.

Ein am Abend des 19. Januar durchgeführ-

tes CT ergab keinen Hinweis auf einen In-

farkt oder eine Embolie, die BSG betrug 

42/94, was bei einem Zustand nach By-

pass und bestehendem Handrückenabszess 

als nicht wegweisend interpretiert wurde. 

Es wurde eine intravenöse Heparinbehand-

lung eingeleitet. Das am nächsten Tag 

durchgeführte augenärztliche Konsil ließ 

eine anteriore ischämische Optikusneuro-

pathie des rechten Auges erkennen mit der 

Empfehlung, drei Tage lang mit 500 mg 

Prednisolon zu therapieren. Am 22. Januar 

Vom 6. Februar bis 27. Februar 2009 be-

fand sich der Patient in einer geriatrischen 

Reha-Klinik. Es bestand eine Optikusatro-

phie beidseits mit Blindheit des linken 

Auges und einer Sehschwäche des rech-

ten Auges. Die Visuseinschränkung sei all-

tagsrelevant, könne jedoch kompensiert 

werden. Die räumliche Wahrnehmung wird 

als alltagsrelevant und kompensierbar be-

schrieben, das Gesichtsfeld als alltagsre-

levant eingeschränkt ohne ausreichende 

Kompensation. In der Universitäts-Augen-

klinik sei die Optikusatrophie jetzt auch 

als wahrscheinlich ischämischer Genese 

diagnostiziert worden; dort sei auch ein 

Blindengeldantrag unterstützt worden. 

Eine kardiologische Kontrolluntersuchung 

am 28. Juni 2011 ergab keinen Hinweis auf 

eine Progression der koronaren Herzkrank-

heit. Die körperliche Leistungsfähigkeit 

wird als altersentsprechend ausreichend 

bewertet. Der anwaltlich vertretene Pati-

ent erhebt den Vorwurf, das augenärzt-

liche Konsil sei zu spät erfolgt. Dadurch 

sei eine Therapieverzögerung von 36 Stun-

den eingetreten. Durch eine frühzeitigere 

Therapie hätte die Erblindung des rechten 

Auges verhindert werden können. So sei 

eine Lysetherapie nur innerhalb eines 

Zeitfensters von vier Stunden erfolgreich. 

Es wird der Vorwurf der unterlassenen  

Hilfeleistung und der Verletzung der ärzt-

lichen Sorgfaltspflicht erhoben.

Gutachterliche 
Stellungnahme
Ein plötzlicher Visusverlust bei einem be-

reits auf einem Auge blinden Patienten 

stellt sicherlich ein dramatisches Ereignis 

dar. Differentialdiagnostisch kommen, wie 

in Tabelle 1 aufgeführt, eine Reihe von Er-

krankungen in Frage. Auslöser war mit 

großer Wahrscheinlichkeit die rezidivie-

rende gastrointestinale Blutung, aber auch 

der koronarchirurgische Eingriff käme als 

auslösender Faktor in Frage. Eine Lysethe-

erfolgte eine augenärztliche Vorstellung 

in der Universitätsklinik Frankfurt mit fol-

gendem Befund: Augenhintergrund rechts 

Papille unscharf mit temporaler Papillen-

randblutung und diskreter Stauung, links 

Optikusatrophie. Verdacht auf Arteriitis 

temporalis HORTON, A. temporalis bds. 

unauffällig. Therapievorschlag 500 mg 

Cortison i.v., wenn nicht vertretbar 100 mg, 

Temporalisbiopsie nicht sinnvoll, Wieder-

vorstellung in fünf Tagen. Beim Re-Konsil 

am 28. Januar ergab sich folgender Be-

fund: Augenhintergrund rechte Papille 

unscharf, blass mit Randblutungen und 

cotton wool Herden, zusätzlich mikroan-

giopathische Veränderungen, evt. bedingt 

durch Herz-Lungen-Maschine. Diagnose: 

Augenveränderungen rechts am ehesten 

durch ischämische oder entzündliche AION, 

regelmäßige BSG- und CRP-Kontrollen. 

Cortison fünf Tage 80 mg, dann für jeweils 

fünf Tage 60 mg bzw. 40 mg. Haematokrit 

über 35 %, Wiedervorstellung in drei bis 

vier Wochen, Carotis-Doppler. Diese Un-

tersuchung war bereits am 26. Dezember 

vorgenommen worden und hatte eine ge-

ringe Makroangiopathie beidseits ohne 

relevante Stenosierung der extrakraniel-

len hirnversorgenden Arterien ergeben. 



393

6  2012 • Hessisches Ärzteblatt

Arzt- und Kassenarztrecht

rapie, auch auf Verdacht hin, kam a priori 

bei der kurz zurückliegenden Operation 

und der massiven Ulcus duodeni Blutung 

nicht infrage und muss als absolut kon tra-

indiziert angesehen werden. Auch die von 

der Universitäts-Augenklinik vorgeschla-

gene hochdosierte Prednisolon-Therapie 

mit 500 mg i.v. war nicht ungefährlich; 

schließlich bestand ein florides Ulcus 

duodeni. Die BSG von 42/94 bei einer CRP 

von 50 war durch aortokoronaren Bypass 

und Handrückenabszess erklärbar und für 

einen Morbus HORTON eigentlich zu nied-

rig. Eine Haemodilution oder eine ASS-

Therapie kamen aus den oben genannten 

Gründen ebenfalls nicht infrage; im Ge-

genteil, es musste bei einem HB von 6,4 

am Tag des Visusverlustes Blut gegeben 

werden. Die Prognose der Arteriitis-be-

dingten Erblindung durch eine Cortison-

Therapie ist mit einer über 90 %igen The-

rapieversager-Quote[6] keineswegs gut. 

Bei der AION ist bei dem aufgeführten Zeit-

intervall zwischen auslösender gastroin-

testinalen Blutung und den ersten Zeichen 

einer Visusbeeinträchtigung der „Zug be-

reits abgefahren“. Im übrigen muss ange-

merkt werden, dass bei einer AION in 20 % 

ein Befall des Partnerauges innerhalb von 

fünf Jahren auftritt. Nur in zehn bis 15 % 

aller Patienten mit AION kommt es zu einer 

Restitutio ad integrum, ein permanenter 

Visusverlust findet sich bei rund 50 %. Die 

Leitlinien der Deutschen Ophthalmolo-

Richtig ist zwar, dass vom Auftreten der 

Visusverschlechterung am 19. Januar 2009 

bis zum augenärztlichen Konsil vom 20. Ja -

nuar 2009 (mit Feststellung der AION) et  wa 

1 1/2 Tage verstrichen waren. Daraus konn-

te die Kommission jedoch nicht auf eine 

schuldhafte Diagnoseverzögerung schlie-

ßen. Denn die beteiligten Ärzte waren in 

der Zwischenzeit nicht etwa untätig ge-

blieben, vielmehr hatten sie angesichts 

des lebensbedrohlichen HB-Abfalls von 

6,8 g/dl zunächst Blutersatzmittel zu ver-

abreichen. Außerdem mussten sie nach 

der Blutungsursache suchen. Diesem Zweck 

dienten die noch am 19. Januar 2009 vor-

genommene Gastroskopie und das zum 

Ausschluss einer frischen intracerebralen 

Blutung bestimmte neurologische Konsil, 

auf Grund dessen dann am Abend des  

19. Januar 2009 noch ein Schädel-MRT an-

gefertigt wurde. Daneben wurde bereits 

am 19. Januar 2009 noch das augenärzt-

liche Konsil angefordert, das auf der vor-

genommenen Diagnostik aufbauen und 

sie verwerten konnte. Eine schuldhaft ver-

zögerte Diagnostik konnte unter diesen 

Umständen nicht festgestellt werden. 

Aber auch eine schuldhaft verspätete Be-

handlung war nicht feststellbar.

Wie zuvor (unter Gutachterliche Stellung-

nahme) bereits ausgeführt, war wegen 

der bestehenden Blutung eine Lysethera-

pie kontraindiziert. Dasselbe gilt für eine 

Haemodilution oder einer ASS-Therapie. 

Nach Ansicht der Kommission war aber 

auch eine Kortisonbehandlung am 19. Ja-

nuar 2009 noch nicht hinreichend indi-

ziert, da erst aufgrund der an diesem Tag 

durchgeführten Untersuchungen angenom-

men werden konnte, dass die AION auf 

einer entzündlichen Ursache beruhte. Die 

Kortisontherapie erfolgte dann auch noch 

rechtzeitig innerhalb des drei bis vier 

Tage dauernden Zeitfensters für diese Be-

handlungsmethode.

gischen Gesellschaft zeigen, dass keine 

Therapiemaßnahmen wie Haemodilution, 

ASS, Vasodilatatien oder ACE-Hemmer ei-

nen eindeutig positiven Effekt auf die 

AION-Symptome zeitigen. Somit kann 

festgehalten werden: Die bei dem Patien-

ten im Zusammenhang mit der am 19. Ja-

nuar 2009 aufgetretenen anterioren ischä-

mischen Optikusatrophie (AION) durch -

geführten diagnostischen und therapeu-

tischen Maßnahmen erfolgten in An  be-

tracht des komplizierten allgemeinen Krank-

heitsbildes zeitnah und adäquat. Die 

Maß nahmen entsprachen dem heutigen 

medizinischen Standard. Absolute und re-

lative Kontraindikationen schränkten das 

therapeutische Armamentarium nachhal-

tig ein und wurden entsprechend berück-

sichtigt. Dem Patienten ist dadurch, dass 

die Behandlung unter Umständen wenige 

Stunden früher hätte beginnen können, 

kein Schaden entstanden. Die aufgetre-

tenen und bleibenden Schäden sind als 

schicksalshaft anzusehen.

Juristische Beurteilung
Von Seiten des Patienten wurde der Vor-

wurf erhoben, die am 19. Januar 2009 

plötzlich aufgetretene Visusverschlechte-

rung des rechten Auges sei nicht rechtzei-

tig diagnostiziert und behandelt worden. 

Diesen Vorwurf hatte bereits das Gutach-

ten für unbegründet gehalten. Die Kom-

mission kam zu dem selben Ergebnis.

Tab. 1: Ischämische Erkrankungen von N. opticus und Papille

Kinder/Jugendliche junge Erwachsene ältere Erwachsene

Kollagenosen
(L. E. disseminatus)
juveniler Diabetes mellitus

Hypertensives Papillenödem
Kollagenosen
Systemische Arteriitis

1. Pulseless disease
2. Moya-Moya

Embolisation
1. Rheumatisches Herzvitium
2. snapping valve syndrome

Migränephänomene
(Kontrazeptiva)
chronisches Glaucoma simplex

Ausgedehnter Hirninfarkt
verschiedene Glaukomarten
Syphillis
schock-induzierte  
Optikusneuropathie
Ischämische Optikusneuropathie
Riesenzellarteriitis



Schließlich war auch zweifelhaft, ob durch 

eine frühere Kortisonbehandlung der ein-

getretene Augenschaden des Patienten 

(ganz oder teilweise) hätte verhindert wer-

den können.

Fazit
Das Kausalitätsbedürfnis eines Patienten 

ist nachvollziehbar und dem Menschen 

eigen. Warum aber immer der Arzt wegen 

einer vermeintlich zu spät gestellten Diag-

nose oder einer falschen oder zu spät ein-

setzenden Therapie verantwortlich sein 

soll, ist nicht immer ersichtlich. Im vorlie-

genden Fall hätte eine Haemodilutionsbe-

handlung desaströse Folgen gehabt, eine 
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Kortisontherapie muss bei einer anterio-

ren ischämischen Optikusneuropathie 

wirkungslos bleiben. Dass eine lebensbe-

drohliche gastrointestinale Blutung auch 

Auswirkungen auf den Gesamtorganismus 

haben kann, erschließt sich dem Laien na-

turgemäß nicht auf den ersten Blick, ein 

schicksalhafter Verlauf einer Kaskade von 

miteinander verwobenen Ereignissen ent-

spricht häufig nicht seinem Weltbild.
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tigen individuellen Beschäftigungsverbotes gilt es folgende Punkte zu 

beachten:

1. Es darf keine Arbeitsunfähigkeit vorliegen.

2. Es muss noch kein primär krankhafter Zustand vorliegen.

3. Der Arzt ist auf Nachfrage des Arbeitgebers auskunftspflichtig, von wel-

chen Arbeitsbedingungen er ausgegangen ist und ob und ggf. welche 

konkreten Tätigkeiten die werdende Mutter im Rahmen des individu-

ellen Beschäftigungsverbotes noch ausüben kann. Bei der Auskunfts-

erteilung ist die ärztliche Schweigepflicht (Befund, Diagnose) zu be-

achten.

4. Nimmt der Arbeitgeber die Gefährdungsbeurteilung nicht oder nicht 

sorgfältig vor, kann der Arzt ausnahmsweise ein befristetes individu-

elles Beschäftigungsverbot aussprechen.

5. Der Anfahrtsweg ist kein hinreichender Grund für ein individuelles 

Beschäftigungsverbot.

6. Das Beschäftigungsverbot kann auf die individuellen Verhältnisse 

angepasst werden, z.B. durch Reduzierung der Arbeitszeit, teilweise 

Freistellung oder völlige Freistellung.  

Der schwangeren Arbeitnehmerin darf durch die Beachtung der mutter-

schutzrechtlichen Beschäftigungsbeschränkungen und -verbote kein wirt-

schaftlicher Nachteil entstehen. Der Arbeitgeber kann sich den Durch-

schnittsverdienst über die – in der Regel – bei der Krankenkasse der 

werdenden Mutter angesiedelte Umlagekasse U2 erstatten lassen.

Monika Kuhbald-Plöger, Frank Heldt

Regierungspräsidium Darmstadt

Der unter diesem Titel auf der Homepage des Regierungspräsidiums Darm-

stadt (www.rp-darmstadt.hessen.de) eingestellte Artikel „Info Beschäf-

tigungsverbote – Berührungspunkte zwischen Ärzten und Arbeitsschutz-

verwaltung“ gibt einen Überblick über die generellen Beschäftigungsver-

bote und -beschränkungen und das individuelle Beschäftigungsverbot 

auf der Grundlage des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) und der Verord-

nung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz (MuSchArbV). Diese ge-

setzlichen Regelungen gelten für die Beschäftigung von schwangeren 

Arbeitnehmerinnen.

Der Artikel befasst sich zunächst mit der Rolle und der Verantwortung des 

Arbeitgebers. Der Arbeitgeber hat die Arbeitsbedingungen einer werden-

den Mutter im Hinblick auf Gefährdungen für die Schwangerschaft und 

das ungeborene Kind zu beurteilen. Er kann sich dabei vom Betriebsarzt 

bzw. der Betriebsärztin und/oder der Sicherheitsfachkraft beraten las-

sen. Wird im Rahmen dieser Gefährdungsbeurteilung eine Gefährdung 

festgestellt, so hat der Arbeitgeber die erforderlichen Schutzmaßnahmen 

(Abänderung der Arbeitsbedingungen, Umsetzung oder Freistellung) in 

eigener Verantwortung und von sich aus zu veranlassen. Er benötigt keine 

Bescheinigung eines Arztes oder der Aufsichtsbehörde.

Wenn dieser Schutz der generellen Beschäftigungsverbote im Einzelfall 

nicht ausreicht, haben Ärztinnen und Ärzte die Möglichkeit ein so genann-

tes individuelles Beschäftigungsverbot auszusprechen. Nach § 3 Abs. 1 

MuSchG dürfen werdende Mütter nicht beschäftigt werden, soweit nach 

ärztlichem Zeugnis bei Fortdauer der Beschäftigung Leben oder Gesund-

heit von Mutter oder Kind gefährdet ist. Bei der Attestierung eines derar-

Schwangere Arbeitnehmerinnen – Das individuelle Beschäftigungsverbot –  
Gestaltungsmöglichkeiten der Ärztinnen und Ärzte
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Fortbildung

Interaktion Statine –  
Protease-Inihibitoren
Protease-Inhibitoren werden zur Therapie 
von HIV und HCV eingesetzt. Statine wer-
den wegen der unerwünschten Wirkung 
der Protease-Inihibitoren, Cholesterin- und 
Triglyzeridspiegel zu erhöhen, zusätzlich 
verordnet. Dabei besteht die Gefahr ge-
fährlicher Rhabdomyolysen mit nachfolgen-
dem Nierenversagen, überwiegend abhän-
gig von dem jeweiligen Statin. Bei Lova-
statin (Generika) und Simvastatin (Gene-
rika) besteht nach Ansicht der amerikani-
schen FDA generell eine Kontraindikation, 
bei Rosuvastatin (Crestor®) und Atorvas-
tatin (Sortis®) sollte die tägliche Statindo-
sis begrenzt werden, bei Pravastatin (Ge-
nerika) existieren keine Dosiseinschränkun-
gen, zu Fluvastatin (Generika) gibt es keine 
Daten. Die Fachinformationen einzelner 
Protease-Inhibitoren sollten vor der Anwen-
dung beider Arzneistoffgruppen durch ge-
sehen werden, um genauere Informatio-
nen zum Interaktionspotential zu erhalten.
Quelle: www.fda.gov/Drugs/DrugSafety

Aliskiren – Studienabbruch
Eine Studie mit dem Reninhemmer Aliski-
ren (Rasilez®) in Kombination mit einem 
ACE-Hemmer oder einem Sartan musste 
vorzeitig gestoppt werden, da keine Prog-
noseverbesserung bei Typ-2-Diabetikern 
mit Hypertonie eintrat und darüber hin-
aus eine erhöhte Inzidenz von nicht-töd-
lichen Schlaganfällen, renalen Komplika-
tionen, Hyperkaliämien und Blutdruckab-
fällen auftrat. Das Studiendesign verwun-
dert etwas: seit 2008 ist bekannt, dass 
duale Eingriffe in des Renin-Angiotensin-
System negative Auswirkungen haben kön-
nen (eine Studie mit einer Kombina tion 
aus Sartanen und ACE-Hemmern führte zu 
erhöhter Rate von Hyperkaliämien, Blut-
druckabfällen und Nierenfunktionsstörun-
gen). Die doppelte RAS-Blockade scheint 
nur bei sehr wenigen Patienten sinnvoll zu 
sein (z.B. bei ungenügender Blutdruck-
kontrolle durch andere Antihypertensiva-
gruppen). Grundsätzlich sollte auch eine 
Therapie mit fixen Kombinationspräpara-
ten wie z.B. Rasilez® HCT, eine Kombina tion 

Systemische Antiinfektiva – 
UAW am Auge
Unerwünschte Wirkungen von Arzneimit-
teln (UAW) am Auge werden häufig nicht 
erkannt. Selbst geringe anatomische oder 
physiologische Veränderungen führen zu 
einer deutlichen Beeinträchtigung der Funk-
tion des Auges, durch übliche Untersuchun-
gen und Bestimmungen von Laborwerten 
nicht erfasst, jedoch auf Nachfragen in der 
Regel vom Patienten angegeben. Bei häu-
fig angewandten systemischen Antiinfek-
tiva sind bereits folgende, zum Teil irre-
versible potentielle UAW bekannt: 
• Cidofovir (Vistide®): Uveitis
• Linezolid (Zyvoxid®): Optikusneuropa-

thie bis zum Verlust des Sehvermögens, 
Latenzzeit bis zu drei Monate

• Telithromycin (Ketek®): verschwomme-
nes Sehen, Doppelbilder

• Voriconazol (Vfend®): Triazol-Antimykoti-
kum mit hohen Konzentrationen im Au  gen-
innern, u.a. verschwommenes Sehen, 
Photophobie bis hin zur Optikusatrophie

• Tuberkulostatika:
 – Ethambutol (Myambutol®, EMB-Fatol®): 

Visusminderung, Störung des Farben-
sehens, Gesichtsfelddefekte, Dosis-
abhängige Optikusneuropathie

 – Isoniazid (Tebesium®, Generika): Opti-
kusneuropathie

 – Rifabutin (Mycobutin®): Uveitis
 – Streptomycin (Generika): Optikusneu-

ropathie.
Bei diesen Arzneistoffen sollte eine augen-
ärztliche Untersuchung erwogen werden, 
insbesondere bei Patienten mit einge-
schränkter Kooperationsfähigkeit.
Quelle: Dtsch.med.Wschr. 2012; 137: 85-9

Dr. G. Hopf

Nachdruck aus: 
Rheinisches Ärzteblatt 4/2012

Eine Übersicht über weitere 
Veröffent lichungen finden Sie unter: 
www.aerzteblatt-hessen.de

von Aliskiren mit Hydrochlorothiazid, über-
dacht werden, auch in Hinblick auf das der-
zeit als nicht optimal diskutierte Thiazid. 
Quelle: Pharm. Ztg. 2012; 1567: 91 und 94, 
Dtsch.Ärztebl. 2012; 109(3): C 64

Medizinprodukte –  
Besserung in Sicht?
Materialfehler bei Hüftendoprothesen oder 
Schrittmachern, neuerdings fehlerhafte 
Brustimplantate oder ganz aktuell im Aus-
land erkannt: Hüftprothesen aus Metall 
mit toxischem Abrieb und zurückgerufene 
Defibrillatoren, die im Notfall nicht an-
springen: Hersteller bescheinigten sich 
bis 2010 selbst mit einer Konformitätser-
klärung, dass ihr Produkt europäischen 
Normen entspricht. Hierzu suchten sie 
sich eine passende, von ihnen bezahlte so 
genannte Benannte Stelle, um die Konfor-
mität mit EU-Richtlinien zu bestätigen. Das 
konnte nicht gut gehen.
Seit 2010 bedürfen klinische Prüfungen 
mit einem Medizinprodukt einer Genehmi-
gung der zuständigen Bundesoberbehör-
de und einer zustimmenden Bewertung 
einer Ethikkommission – Medizinprodukte 
könnten in Zukunft sicherer werden.
Dann sollten sich auch die Schuldzuwei-
sungen an Ärzte relativieren, wie die Aus-
sage des BfArM im Deutschen Ärzteblatt , 
wonach die Ärzteschaft „die Probleme mit 
den Brustimplantaten zu spät gemeldet“ 
habe. Das erinnert an den Skandal der 
HIV-und HCV-verseuchten Blutkonserven 
in den 1990er Jahren, als Aufsichtsbehör-
den auch Ärzten den Schwarzen Peter zu-
schoben. Überwiegend sind auch Ärzte 
betrogen worden – für die Zukunft sollte 
jedoch die Lehre gezogen werden, voll-
mun digen Aussagen von Herstellern zu 
misstrauen, neue Erkenntnisse über die 
verwendeten Produkte aufmerksam zu 
verfolgen und nicht zuletzt auch Berichte 
von Patienten über ungewöhnliche Er schei-
nun gen ernst zu nehmen. Dies gilt übri-
gens auch für die Verordnung von Arznei-
mitteln. 
Quellen: Dtsch. Ärzteblatt 2012; 109(3und 
7): C 70 und C 260, Bundesgesundheits-
blatt 2012; 55: 270-6

Sicherer Verordnen
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Fortbildung

Gegenstand des europäischen Risikobe-

wertungsverfahrens nach Artikel 31 ist ein 

möglicherweise erhöhtes Risiko für das 

Auftreten von allergischen Reaktionen nach 

parenteraler Verabreichung von Eisenprä-

paraten. Das Bewertungsverfahren wurde 

eingeleitet, nachdem eine erhöhte Melde-

rate von schweren allergischen Reaktio-

nen im Anschluss an parenterale Gaben 

von niedermolekularem Eisendextran in 

Frankreich verzeichnet worden war. Eisen-

dextran – in Deutschland CosmoFer® – ist 

zur Behandlung eines Eisenmangels bei 

nachfolgenden Indikationen zugelassen:

weit bei 0,009 Fällen/1000 DDD (definierte 

Tagesdosis) lag. Im Vergleich dazu war in 

Frankreich die Melderate des dort erst seit 

März 2008 auf dem Markt befind lichen 

Eisendextranpräparates Ferrisat® mit 0,1 

Fällen/1000 DDD hundertmal höher. 

Das BfArM fordert noch einmal alle Ärzte 

auf, Verdachtsfälle von allergischen Reak-

tionen nach parenteraler Gabe von Eisen-

präparaten gemäß den geltenden Ver-

pflichtungen zu melden. 

Dr. med. Wolfgang LangHeinrich

Referat Pharmakotherapie der KV Hessen

• Wenn orale Eisenpräparate nicht ange-

wendet werden können, zum Beispiel 

aufgrund von Unverträglichkeiten oder 

bei nachgewiesener mangelnder Wirk-

sam keit einer oralen Eisentherapie, so-

wie

• bei klinischer Notwendigkeit zur raschen 

Auffüllung der Eisenspeicher.

Eine Überprüfung der Berichtshäufigkeit 

im Zeitraum Februar 2004 bis 2010 ergab, 

dass die Melderate für schwere allergi-

sche Reaktionen nach parenteraler Gabe 

von niedermolekularem Eisendextran welt-

Risikobewertungsverfahren für eisenhaltige Injektions-
mittel eingeleitet – Risiko für allergische Reaktionen – 
eine Mitteilung des Bundesinstituts für Arzneimittel und 
Medizinprodukte sowie des Paul-Ehrlich-Institutes

Versorgungsatlas: ZI lobt Wissenschaftspreis 
„regionale Gesundheitsversorgung“ aus

Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (ZI) 
prämiert Forschungsarbeiten, die sich mit regionalen Beson-
derheiten der medizinischen Versorgung beschäftigen. Die-
sem noch wenig ausgeprägten Forschungsbereich soll damit 
mehr Aufmerksamkeit zu teil werden. Die eingereichten Ar-
beiten sollen unter www.versorgungsatlas.de veröffentlicht 
werden. Der mit 5.000 Euro dotierte Wissenschaftspreis 
„regionale Gesundheitsversorgung“ wird erstmalig in die-
sem Jahr verliehen. Das ZI ruft Wissenschaftler zur Einrei-
chung ihrer Arbeiten aus der Erforschung regionaler Unter-
schiede in der Krankheitsprävalenz, der Inanspruchnahme 
oder der Qualität der medizinischen Versorgung im Kranken-
haus und im ambulanten Bereich auf. Bewertet werden die 
Arbeiten durch den wissenschaftlichen Redaktionsbeirat des 
Versorgungsatlas. Einsendeschluss ist der 20. Juli 2012. Die 
Preisverleihung findet im Rahmen des ZI-Forums zur regio-
nalen Versorgungsforschung im September 2012 statt.

Die ausführlichen Anforderungen finden Sie auf 
www.versorgungsatlas.de 
unter dem Stichwort „Wissenschaftspreis“

Ausschreibung: 
Harkness Fellowships 2013-14

Der Commonwealth Fund lädt gemeinsam mit der Robert 
Bosch Stiftung und der B. Braun Stiftung interessierte Be-
werber aus Deutschland zur Teilnahme an den Harkness 
Fellowships 2013-14 ein. Bewerbungen können bis zum 19. No-
vember 2012 beim Commonwealth Fund eingereicht werden. 

Die Harkness Fellowships bieten eine einzigartige Möglich-
keiten der Qualifizierung für Experten in gesundheitspo-
litischen Fragestellungen und sind dieses Jahr mit bis zu 
119.000 USD dotiert (Fellows mit Familie erhalten einen Fa-
milienzuschuss von bis zu 55.000 USD). 

Im Rahmen des prestigeträchtigen Programms verbringen 
die Fellows ein Jahr an renommierten Universitäten und Ein-
richtungen des Gesundheitswesens in den USA und erarbei-
ten eine Studie bzw. ein Rechercheprojekt zu aktuellen Fra-
gen des Gesundheitssystems. Hochkarätige Seminare und 
Symposien mit führenden US-amerikanischen Gesundheits-
experten ergänzen die Arbeit am eigenen Projekt. 

Weitere Informationen zu den Fellowships finden Sie unter 
www.bosch-stiftung.de
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Briefe an die Schriftleitung

Als Oberarzt einer großen psychosomati-

schen Klinik mitten in Frankfurt habe ich 

den Beitrag von Peter Laß-Tegethoff im 

letzten hessischen Ärzteblatt mit großer 

Neugierde gelesen und möchte darauf ant-

worten. Die Problematik ist mir bzw. uns 

in der Klinik weder neu noch egal.

Meiner Ansicht nach sollten aber zwei As-

pekte getrennt voneinander betrachtet 

werden: der medizinische und der wirt-

schaftliche Aspekt bei der Verordnung 

von Quetiapin.

Aus ärztlicher Sicht muss es für die Ver-

ordnung neben der Diagnose vor allem 

eine Indikation geben, die den Einsatz 

nicht nur von Quetiapin sondern aller Me-

dikamente rechtfertigt. Die Begriffe wer-

den leider manchmal synonym gebraucht, 

was falsch ist. Die Diagnose einer para-

noiden Schizophrenie ist in der Regel die 

Indikation für die Gabe eines Antipsycho-

tikums, auch wenn die betroffenen Pati-

enten dies nicht selten anders sehen. Wir 

alle wissen aber, dass Diagnosen uns Trenn-

schärfen suggerieren, die es im klinischen 

Alltag nicht immer gibt. Viele unserer psy-

chosomatischen Patienten leiden unter 

schweren strukturellen Störungen die oft 

begleitet sind von psychosenahem Erle-

ben. Sie sind unruhig, zerfahren, ängstlich, 

extrem angespannt, leiden unter Schlaf-

störungen, haben kognitive Einschrän-

kungen und sind – ja, natürlich – oft auch 

depressiv. Die Indikation für die Gabe von 

Quetiapin leitet sich also eher aus dem 

klinischen Beschwerdebild als von einer 

eindeutigen Diagnose ab. Und hier fängt 

das Problem an, weil die Zulassung von 

Medikamenten sich nach Diagnosen und 

nicht nach Symptomen richtet.

vermittelbar ist. Wir klären die Patienten 

über die Verordnung und die möglichen 

Nebenwirkungen auf und keiner erhält ir-

gendwelche „Tabletten im Dosett bunt 

durcheinander gemischt“. Dies entspricht 

weder unserem Selbstverständnis noch 

würden unsere Patienten dies akzeptie-

ren. Die Auswahl gut wirksamer und gut 

verträglicher Psychopharmaka ist ohne-

hin beschränkt, so dass der Einsatz stets 

gut abgewogen werden muss.

Gerade weil wir eine Polypharmazie ver-

meiden wollen, ist Quetiapin oft eine gute 

Alternative zu einer Kombination aus An-

tidepressivum, Antipsychotikum und ggf. 

Anxiolytikum oder Sedativum.

Die von Herrn Laß-Tegethoff beklagte 

Schwierigkeit bei der Weiterverordnung 

„teurer Medikamente“ ist hingegen ein 

Problem der Budgetierung und nicht der 

„Sorglosigkeit“ der Klinikärzte geschuldet, 

die sich keine Gedanken über die Kosten 

machen würden. Der Wunsch nach mehr 

Wirtschaftlichkeit in den Kliniken klingt 

da fast schon zynisch. Der Kostendruck ist 

allgegenwärtig und die Zahl der Prüfun-

gen durch den MDK nimmt kontinuierlich 

zu. Insofern müssen wir aufpassen, uns 

durch die Kostenträger nicht gegeneinan-

der ausspielen zu lassen. Eine bessere 

Ver netzung und Abstimmung ambulanter 

und stationärer Behandlung tut Not. Ge-

genseitige Schuldzuweisungen sind aber 

sicher der falsche Weg.

Dr. med. Sven Eisenreich

Arzt für Psychosomatische Medizin und 

Psychotherapie

Oberarzt Hospital zum heiligen Geist GmbH, 

Psychosomatische Klinik, Frankfurt

Auch wir verordnen mittlerweile immer 

öfter Quetiapin, nicht etwa, weil wir es für 

so harmlos halten, sondern weil es im Ver-

gleich zu anderen Medikamenten gewisse 

Vorteile bietet. Wir machen uns den sedie-

renden, den antipsychotischen und auch 

den antidepressiven Effekt zunutze. Im 

Vergleich zu anderen Atypika ist das Ne-

benwirkungsprofil „relativ“ günstig, vor 

allem im niedrigeren Dosisbereich, wie es 

bei uns der Fall ist, also zwischen 25 bis 

200 mg täglich. Die meisten unserer Pati-

enten sind extrem skeptisch was die Ver-

ordnung von Psychopharmaka angeht, so 

dass man nicht viele Versuche hat, ein 

geeignetes Medikament zu finden. Die 

Compliance sinkt rapide mit der Anzahl 

der Fehlversuche. Insofern könnte der 

Wunsch nach Weiterverordnung im ambu-

lanten Bereich nicht bloßer Ausdruck einer 

unkritischen Einnahme sein, sondern viel-

mehr eines gemeinsamen Behandlungs-

erfolgs und einer gewissen Zufriedenheit.

Kommt ein Patient neu zu uns die Klinik, 

schauen wir in der Regel die ersten zwei 

bis drei Wochen, ob eine Änderung der 

bestehenden Medikation oder eine Neu-

verordnung notwendig erscheint und ent-

scheiden dann gemeinsam. Dies ist einer 

der großen Vorteile, den wir in der statio-

nären Behandlung haben: Das tagtägliche 

Beisammensein und sich austauschen kön-

nen. Der Zeitdruck, wie in einer ärztlichen 

Praxis, ist hier geringer, der Patient hat 

mehr Raum, seine Beschwerden und Be-

findlichkeiten vorzutragen, und wir haben 

durch die Arbeit im Team bessere Mög-

lichkeiten zur Beobachtung. Insofern wis-

sen wir nichts besser, aber vielleicht mehr, 

als in einem kurzen Sprechstundenkontakt 

Eins für alle und gegen alles: Was mir noch alles atypisch 
vorkommt am Einsatz eines Atypikums in diesen Zeiten
Spannungsfeld im Verordnungsalltag eines hessischen Psychiaters,  
aber auch der Allgemeinmediziner

(Hessisches Ärzteblatt 4/2012, Seite 242)



Der Kollege hat nachvollziehbare Argu-

mente gebracht, wie man in besonderen 

Fällen ein Medikament auswählt, meiner 

Meinung nach kann sich das aber nur auf 

Ausnahmen beziehen. 

Wenn wir regelmäßig rein nach Sympto-

matologie verordnen, dabei aber den Zu-

lassungsstatus eines Medikamentes aus-

blenden oder überdehnen, sollten wir es 

im Rahmen unserer eigenen Verantwor-

tung rechtfertigen können. Wenn jemand 

dann aber der weiteren Verantwortung 

In der Ausgabe 5/2012 bedauern Sie, in 

einer vorangegangen Nummer eine Veran-

staltung des Heilpraktikerverbandes be-

kannt gemacht zu haben. Die Zusammen-

arbeit mit Heilpraktikern sei laut Berufs-

ordnung der Ärzte nicht zulässig. Zu die-

für seine Rückmeldung. Meine Kritik be-

zog sich auf die große Masse an Verord-

nungen, die nicht nur für mich, sondern 

auch für Kollegen auffällig geworden war. 

Gegen Kreativität und Sensibilität gerade 

im Bereich der Psychopharmakologie ha  be 

ich vom Ansatz her inhaltlich keine Ein-

wände, denn wir haben es alle mit schwie-

rigem Klientel zu tun.

Peter Laß-Tegethoff, Facharzt für  

Neurologie und Psychiatrie, Hüttenberg

gern. Der Hinweis auf „evidenzbasierte 

Medizin“ hilft da nicht weiter, denn vieles, 

was Ärzte tun (nicht nur Homöopathen 

und Naturheilkundler) ist fern von jeder 

Evidenzbasiertheit und statistisch stabi-

ler Begründung.

Richtig ist: Ärzte, Heilpraktiker, Hebam-

men und Psychotherapeuten im Sinne des 

Gesetzes sind selbständige Heilberufe. Sie 

legen eigenverantwortlich therapeutische 

Interventionen fest und begründen ein Ver-

trauensverhältnis, rechtlich gesehen einen 

Dienstleistungsvertrag, zum Patienten.

Dass die Berufsgruppen einander verächt-

lich machen, sollte im Hessischen Ärzte-

blatt keinen Raum haben. Falls die Berufs-

ordnung wirklich einer kollegialen Zusam-

menarbeit mit Heilpraktikern entgegen-

steht, muss man sie eben ändern.

Dr. med. Helmut Schulz

Facharzt für Neurologie und Psychiatrie

Arzt für öffentliches Gesundheitswesen, 

Hohenahr

eines Kollegen oder einer Kollegin überge-

ben wird, so bedarf das in diesen beson-

deren Fällen einer exakten Erläuterung 

und Erklärung, damit es im Interesse des 

Patienten reibungslos fortgeführt werden 

kann. Und selbst dann besteht die Frage, 

ob das (also die Argumentation, dass man 

es sich gut überlegt hat) im Falle eines Re-

gresses als Rechtfertigung anerkannt wür-

 de. Nach allem, was ich weiß, muss man 

annehmen, dass es keinen Schutz darstellt. 

Ich bin dem Kollegen aber sehr dankbar 

sem Vorgang möchte ich mein Befremden 

äußern.

Ich halte es einer Ärztezeitung – auch wenn 

sie standespolitisch orientiert ist – für un-

würdig, so rigide die Zusammenarbeit mit 

benachbarten Berufsgruppen zu verwei-

Kommentar

Wir empfehlen Ihnen nicht den Besuch des  
Deutschen Heilpraktikertages   (Hessisches Ärzteblatt 5/2012, Seite 321)
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Von hessischen Ärztinnen und Ärzten

Durchschlagende Erfolge bei der Behand-
lung  des  Diabetischen  Fußsyndroms  er-
zielt ein Offenbacher Modellprojekt
In Deutschland werden jährlich 28.000 Am-

putationen als Folge von Diabetes durch-

geführt. Die meisten davon an Füßen und 

Beinen. Tendenz steigend. Zehen und Fuß 

werden nicht mehr ausreichend durchblu-

tet. Kleinste Verletzungen führen dann zu 

nicht heilenden Wunden. Häufig bleibt den 

Medizinern nichts anderes übrig, als die 

betroffenen Gliedmaßen abzutrennen. Doch 

viele Amputationen könnten vermieden 

werden. Darauf machen auch die Fachärzte 

der Diabetes-Fußambulanz in Offenbach 

seit Jahren aufmerksam. Mit sehr großem 

Erfolg. Ende Februar wurde die Einrich-

tung beim Rhein-Main-Zukunftskongress 

im Büsing Palais in Offenbach als bundes-

weites Vorzeigeprojekt und damit medizi-

nisches ‚Aushängeschild’ für Offenbach 

und ganz Hessen geehrt. Dem Offenba-

cher Modellprojekt gehören an: Dr. med. 

Christian Klepzig, Dr. med. Dieter Klein, 

Chris tian-Dominik Möller, Professor Dr. 

med. Arend Billing u.a..

kungen, einer der 

häuf igsten To-

desursachen in 

Deutschland ge-

leistet“, sagte der 

Sprecher der hes-

sischen Landes-

regierung, Staats-

sekretär Michael 

Bußer, bei der Ehrung auf Schloss Philipps-

ruhe in Hanau. „Medizin ist Ihre Leiden-

schaft. Das Herz, der ,Motor des Men-

schen‘, ist der Schwerpunkt Ihrer Arbeit, 

für die Sie sich weit über das normale 

Maß hinaus engagiert haben“.  

   

Ehrenmedaille  für  Nestor  der  Diabetes-
forschung

In Anerkennung 

seines Lebenswer-

kes überreichte 

im Dezember 2011 

auf der jährlich 

stattf indenden 

Promotionsfreier 

in der Universitäts-

aula Medizin-De-

kan Professor Trinad Chakraborty an Pro-

fessor Dr. med. Drs. h.c. Konrad Federlin, 

seit 1976 bis Mitte der neunziger Jahre 

Direktor der 3. Medizinischen und Polikli-

nik, als dem ‚Nestor der deutschen Diabe-

tesforschung’ die ihm von der Fakultät 

zuerkannte Ehrenmedaille, die als höchs-

te Auszeichnung der Gießener Hochschul-

Medizin anlässlich ihres 400. Jahrestages 

2007 gestiftet worden war. 

Bundesverdienstkreuz am Bande
Dr. med. Nured-

din Alamuti, Fach-

arzt für Plastische 

Chirurgie, Beleg 

und Konsiliararzt 

an der Deutschen 

Klinik für Diagnos-

tik in Wiesbaden, 

Gemeinschaf ts-

praxis für Plastische Chirurgie Dr. Alamuti 

und Dr. Scholz in Wiesbaden. Dr. Alamuti 

ist im Vorstand von Interplast Germany 

e.V., dem größten europäischen Verein für 

plastisch chirurgische Hilfe in Europa. Der 

Verein hat über 1.500 Mitglieder und orga-

nisiert mehr als 60 Einsätze in medizi-

nisch unterentwickelte Regionen der Welt. 

Er hat mehr als 30 internationale Einsätze 

geleitet – ab Ende Oktober 2011 war er im 

Irak mit einem achtköpfigen Team tätig. 

Von seiner Wiesbadener Praxis aus wer-

den die Einsätze organisiert und geplant. 

Regelmäßig werden in der Wiesbadener 

Praxis Patienten aus medizinisch unter-

versorgten Regionen kostenfrei behandelt. 

Michael Boddenberg, Hessischer Minister 

für Bundesangelegenheiten und Bevoll-

mächtigter des Landes beim Bund, hat 

ihm für sein Engagement im September 2011 

das Verdienstkreuz am Bande des Ver-

dienstordens der Bundesrepublik Deutsch-

land überreicht.

Professor Dr. med. Hans-Jürgen Becker mit 
Hessischem Verdienstorden gewürdigt
Der Kardiologe und frühere Vorstandsvor-

sitzende der Deutschen Herzstiftung, Pro-

fessor Dr. med. Hans-Jürgen Becker aus 

Hanau, erhielt im März 2012 den Hessi-

schen Verdienstorden für sein ehrenamt-

liches Engagement und für sein Wirken 

bei der Herzstiftung. Damit habe Profes-

sor Becker „einen bedeutenden Teil zur 

Bekämpfung von Herz-Kreislauf-Erkran-

Das Team der Fußambulanz bei der Arbeit: Dr. Dieter 
Klein (links), Dr. Stefan Rothfritz (rechts) und Dr. 
Gerd Nitzsche Foto: Dr. Christian Klepzig



Der ehem. Bundespräsident beruft Frank-
furter  Kinderkrebsexpertin  Professor  
Simone Fulda in den Wissenschaftsrat
Das hochangesehene Gremium berät Bun-
desregierung und Länder in Fragen rund 
um  die  Themen  Wissenschaft  und  For-
schung

Die Direktorin 

des Instituts für 

Experimentelle 

Tumorforschung 

in der Pädiatrie 

am Universitätskli-

nikum Frankfurt, 

Professor Dr. med. 

Simone Fulda, 

wurde vom ehem. Bundespräsident Chris-

tian Wulff zum 1. Februar 2012 in den Wissen-

schaftsrat berufen. In den Wissenschafts-

rat werden Forscher auf gemeinsamen 

Vorschlag der Deutschen Forschungsge-

meinschaft (DFG), der Max-Planck-Gesell-

schaft, der Hochschulrektorenkonferenz 

und der Helmholtz-Gemeinschaft Deut-

scher Forschungszentren aufgenommen, 

die wissenschaftliche Exzellenz mit wis-

senschaftspolitischer Kompetenz und Er-

fahrung verbinden. Professor Fulda hat 

sich einen Namen mit ihrer Apoptose-For-

schung gemacht. Dies ist das program-

mierte Zellabsterben, das für die Auf-

rechterhaltung der Gewebehomöostase 

notwendig ist.

Außerdem wurde Professor Dr. med.  

Simone Fulda im September 2011 zur Er-

öffnung des neuen Forschungstraktes im 

Forschungshaus der Frankfurter Stiftung 

für krebskranke Kinder der Ingrid zu Solms-

Stiftungs-Sonderpreis überreicht.

Bundesverdienstkreuz 1. Klasse an DRK 
Frankfurt-Projektkoordinator  Professor 
Dr. med. Leo Latasch
Im Rahmen der Ka tastrophenschutz übung 

SOGRO MANV 250 wur de Professor Dr.  

wählt. Die Beru-

fungsperiode um-

fasst drei Jahre. 

Müller-Berghaus 

vertritt im Aus-

schuss den Be-

reich ‚Qualität und 

Sicherheit biome-

dizinischer Arz-

neimittel einschließlich neuartiger Thera-

pien (‚advanced therapies‘)‘. Die biomedi-

zinische Expertise des PEI fließt damit 

auch in Zukunft in die Arzneimittelbewer-

tung des CHMP und die Zulassungsent-

scheidung der Europäischen Union ein.

Euricius Cordus-Medaille
Professor Dr. med. 

Dr. phil. Helmut 

Remschmidt, eme-

ritierter Direktor 

der Klinik für Kin-

der- und Jugend-

psychiatrie und 

-psychotherapie 

der Philipps-Uni-

versität Marburg, wurde auf dem Dies 

academicus des Fachbereichs Medizin mit 

der Euricius Cordus-Medaille 2011 aus ge-

zeichnet. Dies ist die höchste Ehrung, die 

der Fachbereich Medizin zu vergeben hat. 

Mit der Medaille werden Persönlichkeiten 

der Marburger Hochschulmedizin geehrt, 

die sich in besonderer Weise um den Fach-

bereich verdient gemacht haben. Die Me-

daille ist nach dem ersten Medizinprofes-

sor der Marburger Universität benannt, der 

im Jahr 1527 anlässlich der Gründung der 

Marburger Hochschule berufen wurde.

Cicatrix-Förderpreis
Hohe Auszeichnung für einen Mediziner 

des Zen trums für Schwer brandverletzte 

des Offenbacher Klinikums: Dr. med. Evan -

Leo Latasch, Deut -

sches Rotes Kreuz 

Frankfurt-Pro jekt  -

koordinator, das 

Verdienstkreuz  

1. Klasse des Ver-

dienstordens der 

Bundesrepublik 

Deutschland ver-

liehen. Dr. Helge Braun, Parlamentarischer 

Staatssekretär, würdigte im Februar 2012 

in der Fraport Arena in Frankfurt am Main 

Leo Latasch für seine herausragenden Ver-

dienste um das bundesdeutsche Rettungs-

 wesen.

Ehrenplakette in Silber der LÄK Hessen
Professor Dr. med. 

Er nst- Gerhard 

Loch, langjähriger 

Vorsitzender des 

Vorstands der Aka-

demie für Ärzt 

liche Fortbildung 

und Weiterbildung 

in Bad Nauheim 

hat zum Ende des Jahres 2011 sein Ehren-

amt niedergelegt. Für sein engagiertes 

Wirken für die Ärzteschaft wurde Pro-

fessor Loch in einer Feierstun de die Eh-

renplakette in Silber der Landes ärzte-

kammer Hes sen vom Präsidenten der LÄK 

Hessen, Dr. med. Gottfried von Knoblauch 

zu Hatzbach, in Bad Nauheim überreicht.

Paul-Ehrlich-Institut  in  Ausschuss  für 
Human-Arzneimittel der EMA gewählt
Der Ausschuss für Humanarzneimittel 

(‚Commitee for Medicinal Products for  

Human Use‘, CHMP) der Europäischen 

Arzneimittel agen tur EMA hat Dr. med. Jan 

Müller-Berghaus vom Paul-Ehrlich-Institut 

(PEI) in Langen mit Wirkung zum 14. No-

vember 2011 als kooptiertes Mitglied ge-
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Professor Dr. med. Rokuro Makabe  †

Professor Dr. med. Rokuro Makabe ist am 7. April 2012 im 

Alter von 81 Jahren im Kreis seiner Familie verstorben. 

1960 kam er als Stipendiat des Deutschen Akademischen 

Austauschdienstes an die Augenklinik der Johann Wolf-

gang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Dort leitete 

er nach seiner Habilitation von 1973 bis zu seinem Aus-

scheiden 1996 die Abteilung für Funktionsdiagnostik und 

Lasertherapie am Zentrum für Augenheilkunde. Schwer-

punkt seiner wissenschaftlichen Arbeit war die Durchblu-

tung des Auges und die Messung des Augendrucks. Insgesamt verfasste er über 

160 Artikel. Für sein Engagement wurde ihm 2003 vom japanischen Kaiser der „Or-

den des Heiligen Schatzes“ in der vierten Stufe und 2007 vom Bundespräsidenten 

das Verdienstkreuz am Bande verliehen.

gelos Saran to pou-

los wurde auf dem 

internationalen 

Ver brennung s-

kon gress in Kla-

genfurt mit dem 

Cicatrix-Förder-

preis für seine 

Bemü hun gen zur 

Verbesserung der Wundheilung bei Brand-

 ver letz ten ausgezeichnet. Das For schungs -

projekt, an dem sowohl Apotheker als auch 

Ärzte arbeiten, beschäftigt sich mit der 

Entwicklung und Anwendung einer infek-

tions hemmenden Creme zur Wundbehand-

lung bei Verbrennungen.

Mediziner aus Hessen mit Rumänischem 
Verdienstorden ausgezeichnet /
Dr. med. Jürgen Schweiger erhält Zivilor-
den für seinen Einsatz für leukämiekranke 
Kinder
Für seine besonderen Verdienste auf dem 

Gebiet der Medizin ist Dr. med. Jürgen 

Schweiger, Chefarzt der Inneren Abteilung 

des Kreiskrankenhauses Rotenburg a.d. 

Fulda, jetzt mit dem Sanitätsorden der Re-

publik Rumänien im Rang eines Komman-

deurs ausgezeichnet worden. Der Medizi-

ner ist Vorsitzender des Fördervereins 

„Patricia Popa“, eines Hilfsvereins für  

hämato-onkologisch erkrankte Kinder der 

Universitätsklinik „Louis Turcanu“ in Te-

mesvar, Rumänien. Ziel des Vereins ist, 

die Heilungschancen von leukämiekran-

ken Kindern zu erhöhen. Denn die Überle-

bensrate krebskranker Kinder in Rumä-

nien liegt noch erheblich unter den Zahlen 

in Deutschland. Dr. Schweiger engagiert 

sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für 

die Verbesserung der Situation. Eine der 

größten Errungenschaften seines Einsat-

zes ist die deutliche Erhöhung der Überle-

bensrate leukämieerkrankter Kinder in 

Temesvar von 50 auf 75 Prozent.

erhalten. Über-

reicht wurde der 

Preis von SPD-Ge-

 neralsekretärin 

Andrea Nahles bei 

der Veranstal tung 

des SPD Stadt-

verbands „Markt 

der Möglichkei-

ten“ in der Orangerie in Fulda. Al  lerdings 

konnte der Pallia tiv me di  ziner den Preis 

nicht selbst entgegennehmen. Stellvertre-

tend ließ sich seine Frau Dr. Edelgard 

Ceppa-Sitte die in Acryl gegossene rote 

Rose überreichen. „Einen Preis hier zu-

hause in Fulda für meine Zivilcourage zu 

erhalten, ist etwas sehr beson deres. Zivil-

courage und manchmal auch ziviler Unge-

horsam sind mir sehr wichtig. Damit kön-

nen wir viel bewirken. Deshalb freut es 

mich riesig, dass dies auch offiziell aner-

kannt wird. Vielleicht regt es andere wie-

der an, hin- statt wegzuschauen“, so die 

Dankesworte von Thomas Sitte, die seine 

Frau verlas. 

Die hohe Auszeichnung für Dr. Schweiger 

wurde im Dezember 2011 im Honorarkon-

sulat von Rumänien in Kassel vom Gene-

ralkonsul Dr. Vlad Vasiliu sowie Dr. Rainer 

Seele, Honorarkonsul in Hessen, über-

reicht. 

Thomas Sitte erhält „Fuldaer Rose“
Thomas Sitte, Vor standsvorsitzender der 

Deutschen PalliativStiftung, hat im Februar 

den Preis für Zivil courage „Fuldaer Rose“ 

v.l.: Honorarkonsul von Rumänien in Hessen  
Dr. Rainer Seele, Chefarzt i.R. Dr. Jürgen Schweiger, 
Generalkonsul von Rumänien in Bonn  
Dr. Vlad Vasiliu



tätsklinikum bei Impf kampagnen eine 

Vorreiterrolle in Deutschland spielt“, er-

klärte sie. Die STIKO ist für die Erstellung 

von Empfehlungen zur Durchführung von 

Schutzimpfungen und anderen Maßnah-

men zur Vorbeugung von übertragbaren 

Krankheiten zuständig. Diese dienen den 

obersten Landesgesundheitsbehörden 

als Basis für deren öffentliche Empfehlun-

gen. 

Die Kommission besteht aus Experten un-

terschiedlicher Disziplinen der Wissen-

schaft und Forschung, aus dem Öffent-

lichen Gesundheitsdienst und niederge-

lassenen Ärzten. Von den Mitgliedern 

werden umfangreiche und praktische Er-

fahrungen mit Schutzimpfungen gefor-

dert. Die Mitarbeiter der Kommission wer-

den für drei Jahre berufen und arbeiten 

ehrenamtlich.

Bundesministerium für Gesundheit zählt 
auf Frankfurter Universitätsmedizinerin
Priv.-Doz.  Dr.  med.  Sabine  Wicker  wird 
Mitglied der neu berufenen Ständigen Impf-
kommission
Das Bundesminis-

terium für Ge-

sundheit hat die 

Ständige Impfkom-

mission (STIKO) 

beim Robert Koch-

Institut im Januar 

letzten Jahres neu 

zusammengestellt. 

Die Wahl fiel dabei auch auf Priv.-Doz. Dr. 

med. Sabine Wicker, Leiterin des Be-

triebsärztlichen Dienstes des Klinikums 

der J.W. Goethe-Universität. Dr. Wicker 

nahm die Berufung an und zeigt sich er-

freut über die besondere Auszeichnung. 

„Die Berufung zeigt, dass das Universi-
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Dieter Bartsch neuer Präsident der Hessi-
schen Krankenhausgesellschaft (HKG)
Neuer Präsident der 

Hessischen Kran-

ken haus ge sell-

schaft ist Dieter 

Bartsch. Der auf 

der Mitgliederver-

sammlung im De-

zember 2011 für 

eine Amtszeit von 

vier Jahren neu gewählte Vorstand der 

Hessischen Krankenhausgesellschaft ist 

im Februar 2012 in Eschborn zu seiner 

konstituierenden Sitzung zusammenge-

treten und hat aus seinen Reihen den Prä-

sidenten und den Vizepräsidenten des 

Dachverbandes der Krankenhäuser in Hes-

sen für die Amtsperiode 2012 bis 2015 

gewählt. Dieter Bartsch ist Geschäftsfüh-

rer der Main-Kinzig-Kliniken gGmbH und 

gehört als Vertreter der Kreiskrankenhäu-

ser in Hessen dem Vorstand der HKG be-

reits seit 2004 als Mitglied an. 

desinfektion. Informationen auch unter http://www.nrz-hygiene.de/sur-
veillance/kiss/hand-kiss/
Die bundesweite „AKTION Saubere Hände“ setzt sich seit 2008 für ver-
besserte Krankenhaushygiene ein und wird durch das Bundesministeri-
um für Gesundheit gefördert. Mittlerweile haben sich mehr als 980 Ein-
richtungen, davon 732 bettenführende Einrichtungen und 30 Universi-
tätsklinika, zur aktiven Teilnahme an der „AKTION Saubere Hände“ ent-
schlossen. Die Teilnahme ist seit einem Jahr auch für Pflegeeinrichtungen 
(157) und ambulante Einrichtungen (61) möglich. Jährlich gibt es in Deutsch-
land etwa 500.000 Fälle von Krankenhausinfektionen (nosokomiale Infek-
tionen), europaweit rund drei Millionen. Sie führen zu zusätzlichem Leid für 
Patienten, längeren Liegezeiten und immensen zusätzlichen Kosten für das 
Gesundheitswesen. In Europa sterben laut Expertenschätzungen rund 50.000 
Menschen jährlich an den nosokomialen Infektionen. Die bundesweite Kam-
pagne „AKTION Saubere Hände“ hat seit ihrem Beginn im Januar 2008 eine 
große Hygienewelle in Deutschlands Krankenhäusern ins Rollen gebracht. 

Träger der Aktion: Nationales Referenzzentrum für die  
Surveillance nosokomialer Infektionen, Aktionsbündnis  

Patientensicherheit, Gesellschaft für Qualitätsmanagement  
in der Gesundheitsversorgung e.V.

Die „AKTION Saubere Hände“ (ASH) basiert auf dem multimodalen Inter-
ventionsmodell und der Struktur der WHO Kampagne „Clean Care is Safer 
Care“. Im Rahmen der multimodalen Intervention müssen Messungen 
vorgenommen werden. Zum einen um einen Ausgangszustand zu erhal-
ten und zum anderen, um einen Effekt der Interventionen nachweisen zu 
können. Das zentrale Messsystem der „AKTION Saubere Hände“ ist dabei 
die Messung des Verbrauchs an alkoholischem Händedesinfektionsmittel 
als ein Surrogatparameter für die Compliance (Umsetzung) der Hände-
desinfektion. Dazu wurde in das bereits etablierte Krankenhaus Infek-
tions Surveillance System ein neues Modul eingeführt: HAND-KISS. Für 
alle teilnehmenden Einrichtungen ist die Messung des jährlichen Ver-
brauchs an Händedesinfektionsmittel Pflicht. 
159 Krankenhäuser geben seit dem Jahr 2007 ihre Daten in das HAND-
KISS Modul ein. Im Verlauf von vier Jahren konnten diese Häuser ihren 
Verbrauch an Händedesinfektionsmittel um 36 Prozent steigern. Der ge-
steigerte Verbrauch von Händedesinfektionsmittel ist als eine Parameter 
für eine verbesserte Compliance der Händedesinfektion anzusehen. Da-
rüber hinaus haben viele Krankenhäuser die Ausstattung ihrer Patienten-
zimmer mit Händedesinfektionsmittelspendern deutlich verbessert. Die 
Bereitstellung von Händedesinfektionsmittel in unmittelbarer Patienten-
nähe ist eine Grundvoraussetzung für eine hohe Compliance der Hände-

„AKTION Saubere Hände“
Patientensicherheit im Fokus

Krankenhäuser in Deutschland verbrauchen deutlich mehr Händedesinfektionsmittel als zu Beginn der Kampagne
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Bezirksärztekammer Darmstadt

Im Bereich unserer Bezirksärztekammer vollenden die Kolleginnen und 

Kollegen

Bezirksärztekammer Frankfurt

Im Bereich unserer Bezirksärztekammer vollenden die Kolleginnen und 

Kollegen

 

Goldenes Doktorjubiläum

Medizinaldirektorin i.R. Dr. med. Ilse Zahn, Hanau, am 14. Juli,

Dr. med. Gesa Werner, Bad Soden, am 25. Juli.

Bezirksärztekammer Gießen

Im Bereich unserer Bezirksärztekammer vollenden die Kolleginnen und 

Kollegen

Goldenes Doktorjubiläum

Dr. med. Gisela Busch, Gernsheim, am 30. Juli.

Bezirksärztekammer Kassel

Im Bereich unserer Bezirksärztekammer vollenden die Kolleginnen und 

Kollegen

Goldenes Doktorjubiläum

Dr. med. Manfred Schmitt, Künzell, am 18. Juli,

Professor Dr. med. Hartmut Radebold, Kassel, am 23. Juli,

Dr. med. Nina Schmidt-Schabert, Lohfelden, am 27. Juli.

Bezirksärztekammer Marburg

Im Bereich unserer Bezirksärztekammer vollenden die Kolleginnen und 

Kollegen

Bezirksärztekammer Wiesbaden

Im Bereich unserer Bezirksärztekammer vollenden die Kolleginnen und 

Kollegen

Wir gratulieren den Kolleginnen und Kollegen zu ihrem Geburtstag und 

wünschen ihnen für das kommende Lebensjahr alles Gute.

Schreiben Sie uns Ihre Meinung

Hessisches Ärzteblatt
– Leserbriefe –
Redaktion Hessisches Ärzteblatt
Im Vogelsgesang 3
60488 Frankfurt

E-Mail: angelika.kob@laekh.de
Telefax 069 97672-247

Richtige Antworten

Zu den Multiple Choice-Fragen „Update Herzrhythmusstörungen“  in der 

April-Ausgabe 2012, Seite 223.

Frage 1 3 Frage 6 5

Frage 2 2  Frage 7 1

Frage 3 3 Frage 8 5

Frage 4 3 Frage 9 1

Frage 5 4 Frage 10 3



Ehrung langjährig tätiger Arzthelferinnen

Wir gratulieren den Arzthelferinnen zum 10-jährigen Berufsjubiläum

Soghra Dias Rodrigues Da Cruz, tätig bei Prof. Dr. med. R. Bickeböller, 

Dr. med. M. Eishold und Prof. Dr. med. E. Gerharz, Frankfurt

Jenny Manns, tätig bei K. Leipold, Kalbach-Uttrichshausen

und zum mehr als 10-jährigen Berufsjubiläum

Sabine Petry, seit 25 Jahren tätig bei Dr. med. J. Herold, Wiesbaden, 

vormals in verschiedenen Praxen tätig

Sonja Schottroff, seit 13 Jahren tätig bei Dr. med. H. Scheele,  

Dr. med. S. Schraut und Dr. med. U. Reimold, Niedernhausen

Simone Schulze, seit 11 Jahren tätig bei W. Schmidt-Betschel,  

vormals Praxis Dr. med. Eckhardt, Bad Wildungen

Nicole Foest, seit 20 Jahren tätig bei Dr. med. K.-J. Menge, Roßdorf

In Anerkennung ihrer treuen Dienste wurde diesen Arzthelferinnen 

die Arzthelferinnen-Brosche in Gold ausgehändigt.

Zum 25-jährigen Berufsjubiläum gratulieren wir den Arzthelferinnen

Ulrike Zieske, tätig bei M. Rietzkow, vormals Praxis Dr. med. A. Rietzkow, 

Oestrich-Winkel

und zum mehr als 25-jährigen Berufsjubiläum

Heidrun Wissemann, seit 26 Jahren tätig bei W. Schmidt-Betschel, 

vormals Praxis Dr. med. Eckhardt, Bad Wildungen

Sabine Wesp, seit 30 Jahren tätig bei Dr. med. K.-J. Menge, Roßdorf

In Anerkennung ihrer treuen Dienste wurde diesen Arzthelferinnen 

eine Ehrenurkunde ausgehändigt.

Wir gratulieren der Helferin zum mehr als 10-jährigen Berufsjubiläum

Regina Matura, seit 20 Jahren tätig bei Dr. med. G. Diestel und  

R. A. Depenbrock, vormals Praxis Dr. med. G. Diestel, Erzhausen

In Anerkennung Ihrer treuen Dienste wurde dieser Helferin eine  

Urkunde ausgehändigt.

Wir gedenken der Verstorbenen

Medizinaldirektorin Dr. med. Hildegard Bock, Frankfurt 

* 16.5.1921    † 19.2.2012

Dr. med. Klaus Fleischer, Bad Schwalbach 

* 11.10.1941     † 15.4.2012

Dr. med. Helmut Hosenfeld, Petersberg 

* 18.2.1921     † 16.2.2012

Dr. med. Dr. med. dent. Peter Kelemen, Frankfurt 

* 22.10.1972     † 3.3.2012

Dr. med. Klaus Lehmacher, Frankfurt 

* 10.7.1921     † 31.3.2012

Dr. med. Siegfried Eduard Alois Petau, Bad Nauheim 

* 7.10.1920     † 5.12.2011

Dr. med. Ingeborg Pohl, Darmstadt 

* 23.2.1924     † 9.2.2012

Dr-medic/Imp Bukarest Mihai Savu, Bad Soden-Salmünster 

* 17.3.1925     † 23.9.2011

Dr. med. Rainer Schmidt, Lich 

* 2.12.1941     † 31.3.2012

Barbara Steenpaß, Frankfurt 

* 25.4.1976     † 1.3.2012

Privatdozent Dr. med. Gunter Trieb, Weiterstadt 

* 10.3.1942     † 21.3.2012
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44. Internationaler Seminarkongress  
in Grado/Italien

vom 26. bis 31. August 2012
Collegium Medicinae Italo-Germanicum 

in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer

Die Veranstaltung wurde von der Bayerischen Ärztekammer mit insge-
samt 33 Fortbildungspunkten zertifiziert, pro Tag gibt es 6 Fortbildungs-
punkte.

Schwerpunktthemen der Seminare:
Angiologie • Arbeitsmedizin • Komplementäre und alternative Medizin 
(KAM) in der Onkologie: Tipps und Fallstricke für die ärztliche Praxis •  
Notfallmedizin – Theorie • Rechtsfragen aus Klinik und Praxis • Rheu-
matologie • Interdisziplinäre Gespräche, Themen täglich wechselnd.

Kurse (mit Zusatzgebühren):
Balint-Gruppe  •  Notfallmedizin – Praxis.

Änderungen für alle Seminare und Kurse bleiben vorbehalten. 

Das Programm und weitere Informationen erhalten Sie unter 
www.bundesaerztekammer.de (Termine) oder bei Frau Del Bove unter 
Te. 030 400456-415, E-Mail: cme@baek.de

Erratum
zu HÄBL 5/2012 „Delegiertenversammlung der LÄK Hessen“

In dem Beitrag über die Delegiertenversammlung, auf Seite 294, wurde 

ein Foto von Michael Andor versehentlich mit „Dr.“ Andor beschriftet. 

Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen.

Katja Möhrle
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Ungültige Arztausweise

Folgende Arztausweise sind verloren gegangen und werden hiermit 

für ungültig erklärt.

Arztausweis Nr. 060017375, ausgestellt am 25.6.2010

für dr. (MU Budapest) Helmut Binder, Frankfurt,

Arztausweis Nr. 060024040, ausgestellt am 13.1.2012

für Stephania Daradimos, Frankfurt,

Arztausweis Nr. 060024146, ausgestellt am 17.1.2012

für Sebastian Dettmer, Frankfurt,

Arztausweis Nr. 060011685, ausgestellt am 27.2.2009

für Dr. med. Peter Eberle, Kassel,

Arztausweis Nr. 060013923, ausgestellt am 1.9.2009

für Jamila Hassan, Wiesbaden,

Arztausweis Nr. 51059 der ÄK-Niedersachsen, 

ausgestellt am 27.5.2004

für Dr. med. Anja Hillebrand, Mainhausen,

Arztausweis Nr. HS/G/3855, ausgestellt am 14.2.2005

für Dr. med. Peter H. Kilian, Schmitten,

Arztausweis Nr. 060025481, ausgestellt am 4.4.2012

für Dr. med. Katharina Krause, Wiesbaden,

Arztausweis Nr. HS/D/5327, ausgestellt am 10.4.2008

für Dr. med. Susanne Leifheit, Darmstadt,

Arztausweis Nr. HS/F/9834, ausgestellt am 5.12.2000

für Dr. med. Robert Lienenlüke, Oberursel,

Arztausweis Nr. 060014075, ausgestellt am 15.9.2009

für Dr. med. Carmen Löhr, Homberg,

Arztausweis Nr. 060011763, ausgestellt am 5.3.2009

für Dr. med. Anja Maltzahn, Kassel,

Arztausweis Nr. 060021726, ausgestellt am 28.7.2011

für Dr. med. Anja Müller, Bottmingen, Schweiz,

Arztausweis Nr. HS/F/14961, ausgestellt am 28.3.2008

für Hannah Nuiding, Frankfurt,

Arztausweis Nr. 060014158, ausgestellt am: 21.9.2009

für Brigitte Sachs, Solms,

Arztausweis Nr. 060015494, ausgestellt am 25.1.2010

für Dr. med. Marc Schindewolf, Frankfurt,

Arztausweis Nr. HS/F/12408, ausgestellt am 1.12.2004

für PD Dr. med. Dr. phil. nat. Achim Schmidtko, Frankfurt,

Arztausweis Nr. 060023906, ausgestellt am 10.1.2012

für Dr. med. Björn Steffen, Frankfurt,

Arztausweis Nr. 060024812, ausgestellt am 27.2.2012

für Dr. med. Anna Themann, Frankfurt,

Arztausweis Nr. 060012000, ausgestellt am 19.3.2009

für Natalija Zoric, Neu-Isenburg.

Erwerb des Abschlusses im staatlich  
anerkannten Ausbildungsberuf 
Medizinische/r Fachangestellte/r durch 
EXTERNENPRÜFUNG

Der Abschluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf gilt gerade heute als 

„Mindestvoraussetzung“ für einen erfolgreichen Berufseinstieg und ein stabi-

les Beschäftigungsverhältnis. Personen ohne Ausbildungsabschluss tragen 

ein besonderes Arbeitsmarktrisiko.

Wir machen deshalb darauf aufmerksam, dass nach § 45 Abs. 2 Berufsbil-

dungsgesetz auch Personen zur Abschlussprüfung für Medizinische Fachan-

gestellte zugelassen werden können, die keine dreijährige Vollzeitausbil-

dung im dualen System durchlaufen haben. Voraussetzung hierfür ist der 

Nachweis einer vorangegangenen Tätigkeit im Beruf der Medizinischen Fach-

angestellten/Arzthelfer/innen. Die Dauer dieser Berufstätigkeit muss min-

destens das Eineinhalbfache der regulären Ausbildungszeit betragen, also 

4,5 Jahre. Als Zeiten der Berufstätigkeit gelten auch Ausbildungszeiten in 

einem anderen, einschlägigen Ausbildungsberuf. Von diesem Zeiterforder-

nis kann abgesehen werden, wenn durch Vorlage von Zeugnissen oder auf 

andere Weise glaubhaft dargelegt wird, dass die/der Bewerber/in die beruf-

liche Handlungsfähigkeit erworben hat, die die Zulassung zur Prüfung recht-

fertigen. Ausländische Bildungsabschlüsse und Zeiten der Berufstätigkeit 

im Ausland sind dabei zu berücksichtigen.

Alle Interessenten mit entsprechender Berufserfahrung können sich zur Ab-

schlussprüfung anmelden. Die aktuellen Prüfungstermine können Sie unter 

den unten angegebenen Telefonnummern erfragen. Die Anmeldefristen lie-

gen ca. drei Monate vor dem Prüfungstermin. Der schriftliche Antrag ist zu 

richten an: Landesärztekammer Hessen, Abteilung Ausbildungswesen: Me-

dizinische Fachangestellte, Im Vogelsgesang 3, 60488 Frankfurt, Telefon: 

069 97672-154/155. Der Anmeldung ist ein Lebenslauf und die Bescheini-

gung über das Vorliegen der besonderen Zulassungsvoraussetzungen beizu-

fügen. Die Carl-Oelemann-Schule bietet auch Prüfungsvorbereitungskurse 

an.

Falls Sie an der Abschlussprüfung für Medizinische Fachangestellte als Ex-

terne teilnehmen möchten, empfehlen wir Ihnen im Hinblick auf die Ände-

rung des Ausbildungsberufsbildes und der gesteigerten Prüfungsanforde-

rungen die Fortbildung in folgenden Bereichen: Disease Management Pro-

gramme, Qualitätsmanagement, Praxismanagement, Kommunikation. Die 

Carl-Oelemann-Schule in Bad Nauheim ist gerne bereit, Sie individuell – 

auch vor Ort – zu beraten (Tel. Sekretariat Schulleitung: 06032 782-189).

Im Zusammenhang mit dem Erwerb der notwendigen Fertigkeiten und Kennt-

nisse des Berufsbildes möchten wir auf das Fortbildungsprogramm der Carl-

Oelemann-Schule in Bad Nauheim hinweisen, das unter nachstehender 

Adresse zu beziehen ist: Carl-Oelemann-Schule, Carl-Oelemann-Weg 26, 

61231 Bad Nauheim, Telefon: 06032 782-100, Fax: 06032 782-180.

Landesärztekammer Hessen 

Abt. Ausbildungswesen: Medizinische Fachangestellte 
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erlangt haben, zu einem harmonischen und reibungslosen Praxisablauf bei-

tragen und vor allem Menschen helfen“.

Auch Dr. med. H. Christian Piper, Vorsitzender der Bezirksärztekammer 

Wiesbaden, betonte in seiner Ansprache die wertvolle Arbeit der Medizini-

schen Fachangestellten in den Arztpraxen und die Anerkennung der Anfor-

derungen in diesem Beruf und des Dienstes am Menschen: „Sie sollten in 

den Jahren der Ausbildungszeit gespürt haben, dass die Arbeit als Medizi-

nische Fachangestellte Herausforderungen hat, deren persönliche und pro-

fessionell geschulte Bewältigung hohe Befriedigung und auch Respekt 

verschafft. Ihr Beruf ist ein sozialer, ein fürsorgender und heute auch ein 

technisch sehr anspruchsvoller Beruf.“ Dr. Piper ermutigte die Absolventin-

nen, sich auch in ferner Zukunft dem Wachstumsmarkt Gesundheit zu widmen: 

„Ihr Beruf hat von seiner Vielseitigkeit und der steten Weiterentwicklung der 

Medizin, ihres Managements und ihrer wirtschaftlichen Herausforderungen 

eine große Zukunft!“

Eingerahmt wurde die Abschlussfeier mit unterhaltsamen Darbietungen der 

„Dilthey-Kaffeebohnen“, die das Publikum nicht wie gewohnt mit klassischer 

Musik sondern mit stimmungsvollen Seemansliedern unterhielten. 

Abschließend gab es die Möglichkeit zu Gesprächen im Foyer, um die Ab-

schlussfeier bei einem kleinen Umtrunk ausklingen zu lassen.

Marianne Müller,Katja Kölsch

(alle Fotos: Silvia Conrad)

Abschlussfeier der Bezirksärztekammer Wiesbaden für  
examinierte Medizinische Fachangestellte der Abschlussprüfung Winter 2012

In schönem Ambiente fand am 28. März 2012 die feierliche Zeugnisübergabe 

für die examinierten Medizinischen Fachangestellten der Abschlussprüfung 

Winter 2012 im Festsaal des Wiesbadener Rathauses statt. Eingeladen waren 

die Absolventinnen und deren ausbildende Ärztinnen und Ärzte, Berufsschul-

lehrer der Louise-Schroeder-Schule Wiesbaden, der Adolf-Reichwein-Schule 

Limburg und der Saalbburgschule Usingen, sowie Prüfungsausschussmit-

glieder, Familienangehörige und Freunde der erfolgreichen Absolventinnen.

Von den 49 Auszubildenden, die an der Winterprüfung 2012 teilgenommen 

haben, haben 36 die Prüfung erfolgreich bestanden, drei davon mit der Note 

„sehr gut“ im praktischen Teil.

Der Bürgermeister und Gesundheitsdezernent der Stadt Wiesbaden, Arno 

Goßmann, begrüßte die Gäste mit einer Festansprache und gratulierte den 

Absolventinnen zum bestandenen Examen. Goßmann machte ihnen Mut, 

mit viel Engagement und Freude bei ihrem Beruf zu bleiben. „Sie haben einen 

interessanten, vielseitigen und vor allem am Menschen orientierten Beruf 

gewählt“, sagte er und betonte, dass damit ein hohes Maß an Verantwor-

tung und Fürsorgepflicht für die Patientinnen und Patienten verbunden sei. 

Goßmann ist sich jedoch sicher, dass die jungen Medizinischen Fachange-

stellten die dafür notwendigen Kompetenzen in ihrer Ausbildung vermittelt 

bekommen haben: „Sie können mit Ihrem Wissen, das Sie in der Ausbildung 

Arno Goßmann, Bürgermeister  
und Gesundheitsdezernent der 
Stadt Wiesbaden

Dr. med. H. Christian Piper,  
Vorsitzender der Bezirksärzte-
kammer Wiesbaden

v.l.: OStR R. Sturm, die examinierten MFA's Fabienne Uthe und Anne Fechner 
sowie OStR K. Potthoff
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Aufgrund des § 79 Abs. 4 i.V.m. § 54 BBiG vom 23. März 2005 (BGBI I S. 931), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2011 (BGBI I S. 2854), und 

des § 24 Absatz 2 Nr. 4 der Verordnung über den Schutz vor Schäden durch 

Röntgenstrahlen (Röntgenverordnung) vom 8. Januar 1987 (BGBI I S. 114) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604), die 

durch Artikel 2 der Verordnung vom 4. Oktober 2011 (BGBl. I S. 2000) geän-

dert worden ist, i.V.m. der vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz 

und Reaktorsicherheit (BMU) herausgegebenen „Richtlinie Fachkunde und 

Kenntnisse im Strahlenschutz bei dem Betrieb von Röntgeneinrichtungen in 

der Medizin und Zahnmedizin vom 22. Dezember 2005“ i.V.m. § 11 Abs. 5 Nr. 1 

der Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes, 

der Sicherheitstechnik, der Produktsicherheit und des Medizinprodukte-

rechts (Arbeitsschutzzuständigkeitsverordnung – ArbSchZV) vom 8. Juli 2003 

(GVBl. I 2003, S. 206), zuletzt geändert am 15. Dezember 2009 (GVBl. I S. 747), 

hat die Landesärztekammer Hessen als zuständige Stelle nach § 24 Absatz 

2 Nr. 4 der Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen 

die vom Berufsbildungsausschuss am 22. Februar 2012 beschlossene nach-

stehende Prüfungsordnung für den Lehrgang „Kenntnisse im Strahlenschutz 

gemäß § 24 Absatz 2 Nr. 4 Röntgenverordnung“ durch die Delegiertenver-

sammlung der Landesärztekammer Hessen am 24. März 2012 erlassen:

Prüfungsordnung für den Lehrgang 
„Kenntnisse im Strahlenschutz“

gemäß § 24 Abs. 2 Nr. 4 RöV

§ 1 Prüfungsausschuss

(1) Zur Abnahme der Prüfung im Rahmen der Lehrgänge zum Erwerb der 

Kenntnisse im Strahlenschutz nach § 24 Absatz 2 Nr. 4 RöV errichtet die 

Landesärztekammer Hessen einen Prüfungsausschuss.

(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Mitgliedern und deren Stell-

vertreter. Die Mitglieder müssen für die Prüfungsgebiete fach- und sach-

kundig sowie für das Prüfungswesen geeignet sein. Die Mitglieder von 

Prüfungsausschüssen sind hinsichtlich der Beurteilung der Prüfungs-

leistungen unabhängig und nicht an Weisungen gebunden.

(3) Dem Prüfungsausschuss gehören als Mitglieder in gleicher Zahl Ärzte/

Ärztinnen als Beauftragte der Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen und Me-

dizinische Fachangestellte (Arzthelfer/Arzthelferinnen) als Beauftrag-

ter/Beauftragte der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen sowie min-

destens eine Person, die als Lehrkraft im Fortbildungswesen tätig ist, an. 

(4) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder werden für eine einheit-

liche Periode, längstens für fünf Jahre von der Landesärztekammer Hes-

sen berufen.

(5) Werden Mitglieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl innerhalb einer 

von der Landesärztekammer Hessen gesetzten angemessenen Frist vor-

geschlagen, so beruft diese insoweit nach pflichtgemäßem Ermessen.

(6) Die Tätigkeit im Prüfungsausschuss ist ehrenamtlich. Für bare Auslagen 

und für Zeitversäumnis ist, soweit eine Entschädigung nicht von ande-

rer Stelle gewährt wird, eine angemessene Entschädigung zu zahlen, 

deren Höhe von der Landesärztekammer Hessen festgesetzt wird. 

§ 2 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstimmung

(1) Den Vorsitz übernimmt der Arzt/die Ärztin des Prüfungsausschusses 

oder deren direkte/r Vertreter/in.

(2) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglie-

der mitwirken. Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

§ 3 Geschäftsführung

(1) Die Leitung der Carl-Oelemann-Schule der Landesärztekammer Hessen 

regelt im Einvernehmen mit dem Prüfungsausschuss dessen Geschäfts-

führung, insbesondere Einladungen, Protokollführung und Durchfüh-

rung der Beschlüsse.

(2) Die Sitzungsprotokolle sind vom Protokollführer und vom Vorsitzenden 

zu unterzeichnen.

§ 4 Verschwiegenheit 

Unbeschadet bestehender Informationspflichten, insbesondere gegenüber 

dem Berufsbildungsausschuss, haben die Mitglieder des Prüfungsausschus-

ses und sonstige mit der Prüfung befassten Personen sowie ggf. zugelasse-

ne Gäste über alle Prüfungsvorgänge Verschwiegenheit gegenüber Dritten 

zu wahren. Ausnahmen bedürfen der Einwilligung der Landesärztekammer 

Hessen.

§ 5 Inhalt und Ziel der Prüfung

Inhalt und Ziel der Prüfung ergeben sich aus der Richtlinie Fachkunde und 

Kenntnisse im Strahlenschutz bei dem Betrieb von Röntgeneinrichtungen in 

der Medizin und Zahnmedizin in der jeweils gültigen Fassung.

§ 6 Anmeldung zur Prüfung

(1) Die Carl-Oelemann-Schule der Landesärztekammer Hessen legt die Prü-

fungstermine fest. Diese werden frühzeitig, spätestens einen Monat vor 

Ablauf der Anmeldefrist auf der Homepage veröffentlicht. Die Anmel-

dung zur Prüfung ist schriftlich der Carl-Oelemann-Schule innerhalb der 

von ihr bestimmten Fristen abzugeben. 

(2) Für die Teilnahme an der Prüfung wird eine von der Landesärztekammer 

Hessen festgesetzte Gebühr erhoben, die mit der Anmeldung zu ent-

richten ist.

§ 7 Zulassung zur Prüfung

Zur Prüfung/Teilprüfung ist zuzulassen, wer 

a) eine mit Erfolg vor einer Ärztekammer abgelegten Abschlussprü-

fung als Medizinische/r Fachangestellte/r, Arzthelfer/in oder einen 

erfolgreichen Abschluss in einer anerkannten Berufsausbildung in 

einem medizinischen Fachberuf nachweisen kann. 

b)  mindestens 90 % Teilnahme am Lehrgang nachweist.

§ 8 Prüfverfahren und Wiederholungsprüfung

(1) Die Prüfung findet in schriftlicher Form, im zeitlichen Umfang von 45 Mi-

nuten statt.

(2) Der Prüfungsausschuss beschließt auf der Grundlage der Prüfungsan-

forderungen die Prüfungsaufgaben. 

(3) Die schriftliche Prüfung ist mit Ergebnis „bestanden“ oder „nicht be-

standen“ zu bewerten. Die Prüfung ist als „bestanden“ zu bewerten, 

wenn 70 % der maximal möglichen Punktzahl erreicht wird. 

(4) Die Prüfung kann bei Nicht-Bestehen zweimal durch die erneute Teil-

nahme an der schriftlichen Prüfung wiederholt werden. 

(5) Wird die zweite Wiederholungsprüfung „nicht bestanden“, kann die Lan-

desärztekammer Hessen auf Antragstellung des Prüfungsteilnehmers 

über die Durchführung einer mündlichen oder schriftlichen Prüfung 

entscheiden, verbunden mit der Einforderung eines zusätzlichen Nach-

weises der erneuten vollständigen oder anteiligen Teilnahme am Lehrgang. 

(6) Über den Verlauf der mündlichen Prüfung ist eine Niederschrift zu ferti gen. 

Sie ist von den Mitgliedern des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen.

(7) Die Prüfungssprache ist Deutsch. 
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(8) Der Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin hat sich auf Verlan-

gen gegenüber der Prüfungsaufsicht oder des Prüfungsausschusses 

über seine/ihre Person auszuweisen. Er/Sie ist vor Beginn der Prüfung 

über den Prüfungsablauf, die zur Verfügung stehende Zeit, die erlaub-

ten Arbeits- und Hilfsmittel, die Folgen von Täuschungshandlungen, 

Ordnungsverstöße, Rücktritt und Nichtteilnahme zu belehren.

§ 9 Prüfungsaufsicht und Bewertung

(1) Die schriftliche Prüfung wird unter Aufsicht einer/s von der Leitung der 

Carl-Oelemann-Schule beauftragte/n und in der Landesärztekammer 

Hessen angestellten Mitarbeiter/in durchgeführt. 

(2) Die Auswertung der schriftlichen Prüfungsergebnisse erfolgt durch ein 

Mitglied des Prüfungsausschusses.

(3) Die dritte Wiederholungsprüfung ist im schriftlichen Teil unter Aufsicht 

eines Mitgliedes des Prüfungsausschusses durchzuführen. Die mündli-

che Prüfung ist in Anwesenheit aller Mitglieder des Prüfungsausschus-

ses oder deren Stellvertreter durchzuführen. 

(4) Auf Antrag ist dem Prüfungsteilnehmer Einsicht in seine Prüfungsunter-

lagen zu gewähren.

(5) Die Prüfungsunterlagen werden zehn Jahre ab Durchführung der Prü-

fung aufbewahrt.

§ 10 Rücktritt, Nichtteilnahme

(1) Der Prüfungsbewerber kann nach erfolgter Anmeldung rechtzeitig vor 

Beginn der Prüfung, bei schriftlicher Prüfung vor Bekanntgabe der Prü-

fungsaufgaben, durch schriftliche Erklärung zurücktreten. In diesem 

Fall gilt die Prüfung als nicht begonnen.

(2) Erfolgt der Rücktritt nach Beginn der Prüfung oder nimmt der Prüfungs-

teilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin an der Prüfung nicht teil, ohne 

dass ein wichtiger Grund vorliegt, so wird die Prüfung mit „nicht be-

standen“ bewertet.

(3) Der wichtige Grund ist unverzüglich mitzuteilen und nachzuweisen. Im 

Krankheitsfall ist die Vorlage eines ärztlichen Attestes erforderlich. Die 

Entscheidung über das Vorliegen eines wichtigen Grundes trifft der Prü-

fungsausschuss.

§ 11 Täuschungshandlungen und Ordnungsverstöße

(1) Wird während der Prüfung festgestellt, dass ein Prüfungsteilnehmer/

eine Prüfungsteilnehmerin eine Täuschungshandlung begeht oder einen 

entsprechenden Verdacht hervorruft, ist der Sachverhalt von der Auf-

sichtsführung festzustellen und zu protokollieren. Der Prüfungsteilneh-

mer/die Prüfungsteilnehmerin setzt die Prüfung vorbehaltlich der Ent-

scheidung des Prüfungsausschusses über die Täuschungshandlung fort.

(2) Liegt eine Täuschungshandlung vor, wird die von der Täuschungshand-

lung betroffene Prüfungsleistung mit „nicht bestanden“ bewertet. 

(3) Behindert ein Prüfungsteilnehmer/eine Prüfungsteilnehmerin durch 

sein/ihr Verhalten die Prüfung so, dass die Prüfung nicht ordnungsge-

mäß durchgeführt werden kann, ist er/sie von der Teilnahme auszu-

schließen. Die Entscheidung hierüber kann von der Aufsichtsführung 

getroffen werden. Die endgültige Entscheidung über die Folgen für den 

Prüfungsteilnehmer/die Prüfungsteilnehmerin hat der Prüfungsaus-

schuss unverzüglich zu treffen. 

§ 12 Feststellung des Prüfungsergebnisses

(1) Die Carl-Oelemann-Schule der Landesärztekammer Hessen teilt dem Prü-

fungsteilnehmer/der Prüfungsteilnehmerin spätestens nach zwei Ka len-

derwochen nach dem Prüfungstermin das Prüfungsergebnis schrift lich mit.

(2) Nach bestandener Prüfung wird eine Bescheinigung der Kenntnisse im 

Strahlenschutz gemäß der Richtlinie Fachkunde und Kenntnisse im 

Strahlenschutz bei dem Betrieb von Röntgeneinrichtungen in der Medi-

zin und Zahnmedizin in der jeweils gültigen Fassung durch die Carl-Oele-

mann-Schule ausgestellt.

(3) Bei Teilnahme an der dritten Wiederholungsprüfung teilt der Prüfungs-

ausschuss dem Prüfungsteilnehmer / der Prüfungsteilnehmerin unmit-

telbar nach Abschluss der Prüfung das Prüfungsergebnis schriftlich mit.

(4) Die Carl-Oelemann-Schule der Landesärztekammer Hessen teilt dem 

Prüfungsteilnehmer/der Prüfungsteilnehmerin bei nicht bestandener 

Prüfung spätestens zwei Kalenderwochen nach dem Prüfungstermin 

das Prüfungsergebnis durch einen schriftlichen Bescheid mit.

(5) Wird innerhalb eines Jahres nach der Prüfung festgestellt, dass die Zu-

lassung aufgrund von gefälschten Unterlagen oder falschen Angaben 

ausgesprochen wurde, gilt die Prüfung als nicht bestanden.

§ 13 Ausschluss der Öffentlichkeit

(1) Die Prüfungen sind nicht öffentlich. 

(2) Vertreter und Vertreterinnen der obersten Landesbehörden, der Lan-

desärztekammer Hessen sowie Mitglieder des Berufsbildungsausschus-

ses der Landesärztekammer Hessen können anwesend sein. 

(3) Der Prüfungsausschuss kann im Einvernehmen mit der Landesärztekam-

mer Hessen andere Personen als Gäste zulassen. 

(4) An der Beratung über das Prüfungsergebnis dürfen nur die Mitglieder 

des Prüfungsausschusses beteiligt sein.

§ 14 Rechtsbehelfsbelehrung

Maßnahmen und Entscheidungen der Prüfungsausschüsse sowie der Lan-

desärztekammer Hessen sind bei ihrer schriftlichen Bekanntgabe an den 

Prüfungsbewerber/die Prüfungsbewerberin bzw. den Prüfungsteilnehmer/

die Prüfungsteilnehmerin mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

Diese richtet sich im Einzelnen nach der Verwaltungsgerichtsordnung und 

den dazu erlassenen Ausführungsbestimmungen des Landes Hessen. 

§ 15 In-Kraft-Treten/Außer-Kraft-Treten, Übergangsvorschriften

(1) Die Prüfungsordnung tritt am 1. Juli 2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die 

Prüfungsordnung vom 5. Oktober 1988 (Häbl. 3/1989, S. 183) außer Kraft.

(2) Die Amtszeit der am 30. Juni 2012 im Amt befindlichen Mitglieder und 

stellvertretenden Mitglieder des Prüfungsausschusses endet mit Ablauf 

der sich aus § 2 Abs. 3 der bisherigen Prüfungsordnung ergebenden 

dreijährigen Amtszeit.

Die vorstehende, von der Delegiertenversammlung der Landesärztekammer 

Hessen am 24. März 2012 erlassene Prüfungsordnung für den Lehrgang 

„Kenntnisse im Strahlenschutz“ gemäß § 24 Abs. 2 Nr. 4 RöV wird hiermit 

ausgefertigt und im Hessischen Ärzteblatt verkündet.

Frankfurt, den 9. Mai 2012

Dr. med. Gottfried von Knoblauch zu Hatzbach

– Präsident –
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Folgende Vertragsarztsitze werden nach § 103 Abs. 4 SGB V zur Besetzung 
ausgeschrieben. Die Zulassung des Vertragsarztes/der Vertragsärztin en-
det und soll durch einen Praxisnachfolger fortgeführt werden:

Planungsbereich Darmstadt-Stadt

Darmstadt Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder
 Internistin/Internist – hausärztlich –
Darmstadt Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder
 Internistin/Internist – hausärztlich –
 (Berufsausübungsgemeinschaftsanteil)
Darmstadt Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder
 Internistin/Internist – hausärztlich –
 (Berufsausübungsgemeinschaftsanteil)
Darmstadt Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder
 Internistin/Internist – hausärztlich –
Darmstadt Ärztin/Arzt für 
 Psychotherapeutische Medizin
Darmstadt Psychologische Psychotherapeutin/
 Psychologischer Psychotherapeut
 (Hälftiger Versorgungsauftrag)
Darmstadt Radiologin/Radiologe (Hälftiger 
 Versorgungsauftrag, Überörtlicher 
 Berufsausübungsgemeinschaftsanteil)

Planungsbereich Landkreis Darmstadt-Dieburg

Dieburg Psychologische Psychotherapeutin/
 Psychologischer Psychotherapeut

Planungsbereich Landkreis Bergstraße

Zwingenberg Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder
 Internistin/Internist – hausärztlich –

Planungsbereich Odenwaldkreis

Michelstadt Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder
 Internistin/Internist – hausärztlich –
 (Hälftiger Versorgungsauftrag, mit 
 Anstellung über 10 bis 20 Std. pro Woche)

Planungsbereich Landkreis Groß-Gerau

Riedstadt Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder
 Internistin/Internist – hausärztlich –
 (Berufsausübungsgemeinschaftsanteil)

Planungsbereich Landkreis Offenbach

Rödermark Orthopädin/Orthopäde
 (Berufsausübungsgemeinschaftsanteil)

Bewerbungen bitten wir binnen eines Monats nach Erscheinen dieser Aus-
gabe des Hessischen Ärzteblattes an die Kassenärztliche Vereinigung Hes-
sen,  Beratung  Darmstadt,  Pallaswiesenstraße  174,  64293  Darmstadt zu 
senden.

Planungsbereich Frankfurt am Main

Harheim Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder
 Internistin/Internist – hausärztlich –
Westend Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder
 Internistin/Internist – hausärztlich –
Bornheim Psychologische Psychotherapeutin/
 Psychologischer Psychotherapeut
 (Hälftiger Versorgungsauftrag)
Bornheim Neurologin und Psychiaterin/
 Neurologe und Psychiater
 (Hälftiger Versorgungauftrag, 
 Berufsausübungsmeinschaftsanteil)

Westend Psychotherapeutisch tätige Ärztin/
 Psychotherapeutisch tätiger Arzt
 (Hälftiger Versorgungsauftrag)
Berken-Enkheim Urologin/Urologe
Nordend Psychologische Psychotherapeutin/
 Psychologischer Psychotherapeut

Planungsbereich Main Taunus Kreis:

Kriftel Psychologische Psychotherapeutin/
 Psychologischer Psychotherapeut

Planungsbereich Hochtaunuskreis:

Kronberg Ärztin/Arzt für Psychosomatische Medizin 
 und Psychotherapie oder 
 Ärztin/Arzt für 
 Psychotherapeutische Medizin
Bad Homburg Psychologische Psychotherapeutin/
 Psychologischer Psychotherapeut
 (Hälftiger Versorgungsauftrag)

Planungsbereich Offenbach

Innenstadt Anästhesistin/Anästhesist (MVZ-Anteil)
Innenstadt Frauenärztin/Frauenarzt
Innenstadt Psychologische Psychotherapeutin/
 Psychologischer Psychotherapeut
 (Hälftiger Versorgungsauftrag)
Innenstadt Orthopädin/Orthopäde

Planungsbereich Main-Kinzig-Kreis

Schöneck Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder
 Internistin / Internist – hausärztlich –
Steinau Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder
 Internistin / Internist – hausärztlich –
Hanau Urologin/Urologe

Bewerbungen bitten wir binnen eines Monats nach Erscheinen dieser Aus-
gabe des Hessischen Ärzteblattes an die Kassenärztliche Vereinigung Hes-
sen, Beratung Frankfurt, Georg-Voigt-Straße 15, 60325 Frankfurt zu senden.

Planungsbereich Landkreis Gießen

Allendorf Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder
 Internistin/Internist – hausärztlich – 
 (1 x volle oder 2 x halbe Zulassung)
Gießen Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder
 Internistin/Internist – hausärztlich – 
 (Hälftiger Versorgungsauftrag)
Gießen Psychologische Psychotherapeutin/
 Psychologischer Psychotherapeut 
 (1 x volle oder 2 x halbe Zulassung)
Gießen Ärztin/Arzt für 
 Psychotherapeutische Medizin
 (Hälftiger Versorgungsauftrag)
Gießen Ärztin/Arzt für 
 Psychotherapeutische Medizin  
 (Hälftiger Versorgungsauftrag)

Planungsbereich Lahn-Dill-Kreis

Wetzlar Psychologische Psychotherapeutin/
 Psychologischer Psychotherapeut
 (Hälftiger Versorgungsauftrag)

Planungsbereich Marburg-Biedenkopf

Marburg Kinder- und Jugendlichen-
 psychotherapeutin/Kinder- und 
 Jugendlichenpsychotherapeut
 (Hälftiger Versorgungsauftrag)
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Marburg Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder
 Internistin/Internist – hausärztlich –
 (1 x volle oder 2 x halbe Zulassung)
Lahntal Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder
 Internistin/Internist – hausärztlich – 
 (Hälftiger Versorgungsauftrag,
 (Berufsausübungsgemeinschaftsanteil)
Biedenkopf Neurologin und Psychiaterin/
  Neurologe und Psychiater
 (1 x volle oder 2 x halbe Zulassung)

Planungsbereich Schwalm-Eder-Kreis

Schwalmstadt Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder
 Internistin/Internist – hausärztlich – 
 (1 x volle oder 2 x halbe Zulassung,
 Berufsausübungsgemeinschaftsanteil)

Planungsbereich Wetteraukreis

Bad Nauheim Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder
 Internistin/Internist – hausärztlich – 
 (Hälftiger Versorgungsauftrag,
 Berufsausübungsgemeinschaftsanteil)
Büdingen Psychologische Psychotherapeutin/
 Psychologischer Psychotherapeut 
 (Hälftiger Versorgungsauftrag)

Bewerbungen bitten wir binnen eines Monats nach Erscheinen dieser Aus-
gabe des Hessischen Ärzteblattes an die Kassenärztliche Vereinigung Hes-
sen, Beratung Gießen, Bachweg 1, 35398 Gießen zu senden.

Planungsbereich Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Nentershausen Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder 
 Internistin/Internist – hausärztlich – 
Philippsthal Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder
 Internistin/Internist – hausärztlich – 
 (Berufsausübungsgemeinschaftsanteil)

Planungsbereich Kassel-Stadt

Kassel Urologin/Urologe
 (Berufsausübungsgemeinschaftsanteil)

Planungsbereich Landkreis Kassel

Baunatal Psychologische Psychotherapeutin/
 Psychologischer Psychotherapeut
 (Hälftiger Versorgungsauftrag)
Baunatal Urologin/Urologe
 (Hälftiger Versorgungsauftrag, 
 Berufsausübungsgemeinschaftsanteil)
Immenhausen Ärztin/Arzt für Kinder- und Jugendmedizin
 (Hälftiger Versorgungsauftrag)

Planungsbereich Landkreis Waldeck-Frankenberg

Bad Wildungen Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder 
 Internistin/Internist – hausärztlich – 
 (1 x volle oder 2 x halbe Zulassung) 
Waldeck Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder 
 Internistin/Internist – hausärztlich – 
 (Berufsausübungsgemeinschaftsanteil)
Waldeck Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder
 Internistin/Internist – hausärztlich –
 (Berufsausübungsgemeinschaftsanteil)

Planungsbereich Werra-Meißner-Kreis

Witzenhausen Allgemeinärztin/Allgemeinarzt oder
 Internistin/Internist – hausärztlich – 
 (Berufsausübungsgemeinschaftsanteil)

Bewerbungen bitten wir binnen eines Monats nach Erscheinen dieser Aus-
gabe des Hessischen Ärzteblattes an die Kassenärztliche Vereinigung Hes-
sen, Beratung Kassel, Karthäuserstraße 7-9, 34117 Kassel zu senden.

Planungsbereich Wiesbaden

Wiesbaden Psychotherapeutisch tätige Ärztin/
 Psychotheapeutisch tätiger Arzt
 (1 x volle oder 2 x halbe Zulassung)
Wiesbaden Frauenärztin/Frauenarzt
 (Berufsausübungsgemeinschaftsanteil)
Wiesbaden Psychologische Psychotherapeutin/ 
 Psychologischer Psychotherapeut
 (Hälftiger Versorgungsauftrag)
Wiesbaden Hautärztin/Hautarzt
 (Berufsausübungsgemeinschaftsanteil)

Planungsbereich Rheingau-Taunus-Kreis

Rheingau-Taunus-Kreis Frauenärztin/Frauenarzt

Planungsbereich Limburg-Weilburg

Limburg Hautärztin/Hautarzt
 (Hälftiger Versorgungsauftrag)

Bewerbungen bitten wir binnen eines Monats nach Erscheinen dieser Aus-
gabe des Hessischen Ärzteblattes an die Kassenärztliche Vereinigung Hes-
sen, Beratung Wiesbaden, Abraham-Lincoln-Straße 36, 65189 Wiesbaden, 
zu senden.

Durch die KV Hessen für ungültig erklärte 
Arztausweise/Stempel:

Bereitschaftsdienstausweis Nr. KS0285, ausgestellt am 27.6.2011, 

für Ursula Schulz, Gießen,

Bereitschaftsdienstausweis Nr. 006674, ausgestellt am 6.3.2006,  

für Brigitte Sachs, Solms,

Stempel Nummer 440029000, Ärztlicher Bereitschaftsdienst Marburg 

(Elke Neuwohner, Marburg).

Die Kassenärztliche Vereinigung Hessen, Körperschaft des  
Öffent lichen Rechts, vermittelt für ihre Mitglieder

Praxisvertreter/-innen

für Praxisvertretungen im Land Hessen.

Ärzte, die einen Vertreter benötigen und Ärzte, die selbst eine Vertretung 
übernehmen möchten, werden gebeten, sich an die 
Kassenärztliche Vereinigung Hessen, 
Georg-Voigt-Straße 15, 60325 Frankfurt/M., Fon: 069 79502-604 
zu wenden.

Der Arzt, der sich in seiner Praxis vertreten lässt, hat sich nach § 20  
Be  rufsordnung der Ärzte in Hessen zu verge wissern, dass der Vertreter 
die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Vertretung erfüllt.




